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Notdienste

1. Ärztlicher Bereitschaftsdienst
1.1 Der Bereitschaftsdienst umfasst alle Ortschaften der 

Verbandsgemeinde Schweich.
1.2 Ärztlicher Bereitschaftsdienst: Telefon: 116 117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, alarmie-
ren Sie bitte den Rettungsdienst unter 112.

Zentraler Anlaufpunkt außerhalb der Praxisöffnungszeiten
Die Bereitschaftsdienstzentrale ist der zentrale Anlaufpunkt für 
Patienten außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Arztpra-
xen.

2. Kinderärztlicher Notdienst
(Samstag, Sonntag, Feiertag: 09.00 - 12.00 Uhr;
15.00 - 18.00 Uhr; Mittwochnachmittag: 15.00 - 18.00 Uhr)
Tel. 01805-767 54 634

3. Zahnärztlicher Notdienst
Inanspruchnahme nur nach telefonischer Vereinbarung
Notdiensttelefon: 01805/065100
(14ct/min a. d. dt. Festnetz, Mobilfunkmax. 42ct/min)

4. Augenärztlicher Notdienst
Kassenärztliche Vereinigung����������������������������������������������116 117

5. Notaufnahmen der Krankenhäuser
Ständige (Not)-Aufnahmebereitschaft:

5.1 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Chirurgie und Innere 0651/208-0
Schlaganfall 0651/208-2535

5.2 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen,
Pädiatrie, Psychiatrie, Chirurgie, Innere 0651/947-0

5.3 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Nord
(ehem. Elisabethkrankenhaus)
Innere 0651/6830

6. Rettungsdienst und Krankentransport
Deutsches Rotes Kreuz Schweich
(Tag- und Nachtdienst) ������������������������������������������������������Tel. 112

7. Apothekendienste
Notdienstbereitschaft der Apotheken
(Der Notdienst ist jeweils bereit bis zum nachfolgenden Tag 08.30 
Uhr)

Tel.: 01805-258825-PLZ
Nach der Wahl der Notdienstnummer und direkter Eingabe der 
Postleitzahl des aktuellen Standortes über die Telefontastatur 
werden Ihnen drei dienstbereite Apotheken in der Umgebung des 
Standortes mit vollständiger Adresse und Telefonnummer ange-
sagt und zweimal wiederholt.
Des Weiteren ist der Notdienstplan auf der Internetseite www.lak-
rlp.de für jedermann verfügbar. Hier bekommen Sie nach Einga-
be der Postleitzahl des Standortes die umliegenden dienstberei-
ten Apotheken angezeigt.

8. Giftinformationszentrum (GIZ)
Das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz 
und Hessen sowie für das Saarland an der Universitätsmedizin 
Mainz bietet für alle Anrufenden unter der Rufnummer 06131-
19240 rund um die Uhr professionelle und ärztliche Beratung bei 
Vergiftungen aller Art.

9. Hilfezentren
9.1 Pflegestützpunkt in der Verbandsgemeinde Schweich

Beratungsstelle für alte, kranke, behinderte und pflege-
bedürftige Menschen und ihre Angehörigen
Inge Suska de Sanchez�������������������������06502-99 78 6 01
inge.suska-de-sanchez@pflegestuetzpunkte-rlp.de
Hiltrud Thommes������������������������������������06502-99 78 6 02
hiltrud.thommes@pflegestuetzpunkte-rlp.de

9.2 Caritas Sozialstation (AHZ)
(Frau Falk) ��������������������������������������������� Tel. 06502/93570

9.3 Gemeindepsychiatrisches Betreuungszentrum des 
Schönfelder Hofes, Schweich
(Herr Rohr) ������������������������������������������ Tel. 06502/995006

10. Trinkwasserversorgung
Ihr Wasserwerk ist während der üblichen Dienstzeit (Mo. - Mi. 
08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr und 
14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefonnum-
mer 06502-4071704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Versorgungsanlagen erreichen Sie den 
Bereitschaftsdienst außerhalb der üblichen Dienstzeiten unter: 
0171-8555 956.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Wasserwerk, Europa-Allee 
24, 54343 Föhren (anstatt bisher Brückenstraße 26, Schweich)

11. Abwasserentsorgung
Ihr Abwasserwerk ist während der üblichen Dienstzeit (Mo. - 
Mi. 08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr 
und 14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefon-
nummer 06502-4071704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Abwasseranlagen erreichen Sie den Be-
reitschaftsdienst außerhalb der üblichen Dienstzeiten unter: 
0171-8555 957.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Abwasserwerk, Europa-
Allee 24, 54343 Föhren (anstatt bisher Brückenstraße 26, Sch-
weich)

12. Erdgasversorgung
Für das Stadtgebiet Schweich, den Stadtteil Issel und den IRT 
Föhren ist im Falle von Störungen an der Erdgasversorgung das 
Servicetelefon der Stadtwerke Trier erreichbar: 0651 - 7172 599.
Stadtwerke Trier, SWT - AöR, Ostallee 7 - 13, 54290 Trier
Entstörungsnummer: 0800 - 717-2599

13. Stromversorgung
Störung Strom Westnetz GmbH����������������������Tel. 0800 - 4112244

Alarmierung der Feuerwehren
Notruf����������������������������������������������������������������������������������Tel. 112

Leitstelle Trier (Berufsfeuerwehr)�����������������������Tel. 0651/82496-0

Polizei
Notruf����������������������������������������������������������������������������������Tel. 110
Polizei Schweich�������������������������������������������������Tel. 06502/91570
Autobahnpolizei Schweich����������������������������������Tel. 06502/91650

Notrufeh
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AV  Klüsserath 1959 e.V.

26.07. & 27.07. 

Kirchstraße I 54340 Klüsserath I zwischen Ökonomie und Kirche

Weinstand & Bierstand

Fischessen 2025

Samstag ab 17:00 Uhr     Sonntag ab 12:00 Uhr

Forellen gebacken und geräuchert

Seelachs in Bierteig

Sauer eingelegter Fisch

Aal geräuchert

Pommes Frites

Wild-Bratwurst im Brötchen

NEU
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
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Einsegnung eines
Tanklöschfahrzeuges (TLF 2000)

für die Feuerwehr Fell
Am Sonntag, dem 13. Juli 2025 fand hinter der Alten Schule in Fell im Rahmen des
Feuerwehrfestes die Einsegnung eines neuen Einsatzfahrzeuges für die Feuerwehr Fell statt. Das
Tanklöschfahrzeug (TLF 2000) wurde am Mittag von Pastor Hildesheim eingesegnet.

(v.l.n.r.: stellv. Vorsitzender DRK Ortsverein Schweich Dirk Marmann, Fachbereichsleitung Helene Heinen, Mitglied des FW-
Ausschusses Iris Hess, Beigeordneter Carsten Lang, die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Fell, Stadtbürgermeister Lars
Rieger, Erster Beigeordneter Christian Scholtes, Bürgermeisterin Christiane Horsch, Wehrleiter Alexander Loskyll, Ortsbürgermeister

Michael Rohles, stellv. Wehrleiter Thomas Porten, Pastor Hildesheim, Erster Vorsitzender KFV Pascal Michalsky, Beigeordneter
Sebastian Krewer, Beigeordneter Jonas Klar sowie weitere Kameraden der Feuerwehr Fell vor dem neuen Fahrzeug)

Das TLF 2000 wurde im März 2025 bei der Firma Rosenbauer in Slowenien ausgeliefert und die
Überführung nach Schweich erfolgte durch die Fa. Rosenbauer. Neben den Aufgaben im
Brandschutz und der allgemeinen Hilfe für die Verbandsgemeinde Schweich ist das Fahrzeug
auch überörtlich im „Katastrophenschutzzug Modul Waldbrand“ des Leitstellenbereichs Trier
eingeplant. Zuvor war die Feuerwehr Fell mit einen Tanklöschfahrzeug 8/18 (Baujahr 1992)
ausgestattet.

Das Fahrzeug kostete rund 460.000 € inkl. feuerwehrtechnischer Beladung. Das Land Rheinland-
Pfalz hat eine Zuwendung von 73.000 € bewilligt.

Im Beisein aller Beigeordneten der Verbandsgemeinde Schweich, weiteren politischen
Vertretern, Kameradinnen und Kameraden der umliegenden Feuerwehren und zahlreichen
Gästen lobte Bürgermeisterin Christiane Horsch das Engagement der Feuerwehr Fell. Sie dankte
der Wehrleitung für die außerordentliche Mitarbeit bei der Fahrzeugbeschaffung und dem
Verbandsgemeinderat, sowie dem Feuerwehrausschuss, welche die Beschaffungen ermöglicht
und unterstützt haben. Ortsbürgermeister Michael Rohles und der Wehrleiter Alexander Loskyll
lobten ebenfalls die gute Zusammenarbeit und wünschten der Feuerwehr Fell allzeit gute Fahrt.  
Der Wehrführer der Feuerwehr Fell, Erik Hansjosten, schloss sich den Dankesworten, auch im
Namen der gesamten Feuerwehr Fell, an.
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(v.l.n.r.: Ortsbürgermeister Michael Rohles, Alfons Neyses, Anna Neyses, Johannes Mertes, Leon Valerius, Bürgermeisterin Christiane
Horsch, Erster Vorsitzender KFV Pascal Michalsky, die stellv. Wehrführer Jens Mertes und Sebastian Britz, Andreas Hansjosten, stellv.

Wehrleiter Thomas Porten, Wehrführer Erik Hansjosten und Wehrleiter Alexander Loskyll)

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden mehrere Feuerwehrkameraden geehrt und befördert:

Zum Hauptfeuerwehrmann: Johannes Mertes und Leon Valerius
Zum Löschmeister/in: Andreas Hansjosten und Anna Neyses 
Zum Oberlöschmeister: Alfons Neyses

Für 15 Jahre geehrt: Kevin Barzen und Tim Lay
Für 35 Jahre geehrt: Achim Marx und Thomas Rohles
Für 50 Jahre geehrt: Alfons Rohles

(Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Fell)
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Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 
Heizen mit Pelletheizung als nachhaltige Alternative? 

(VZ-RLP / 15.07.2025) Der Einsatz eines Heizkessels mit fester Biomasse (u. a. Pellets, 
Stückholz, Hackschnitzel) ist interessant für Bestandsgebäude, in denen andere Lösungen 
nicht sinnvoll oder machbar sind. Das können denkmalgeschützte oder schwer sanierbare 
Gebäude sein. 

Eine typische Pelletheizung besteht aus einem Pelletkessel, der die Wärme für die Heizung 
und zur Warmwasserbereitung erzeugt. Neben einem Pufferspeicher gibt es ein 
Fördersystem, das die Pellets aus dem 

Pelletlager automatisch zum Kessel transportiert. Dadurch hat dieses Heizsystem einen sehr 
hohen Platzbedarf und erfordert eine regelmäßige Wartung. 

Die Investitionskosten für eine Pelletheizung liegen zwischen 30.000 und 45.000 Euro. Das 
beinhaltet neben allen wichtigen Komponenten auch das Pelletlager. Diesen hohen 
Investitionskosten stehen aktuell relativ niedrige Heizkosten gegenüber. 

Holz steht für die energetische Nutzung nicht unbegrenzt zur Verfügung. Daher hat ein 
nachhaltiger Umgang mit dem Rohstoff Holz oberste Priorität. Die GEG-Regelungen 
schreiben vor, dass nur Holz oder Holzprodukte verwendet werden dürfen, die als nachhaltig 
zertifiziert sind. Nachhaltig erzeugte Biomasse wird aufgrund der steigenden Nachfrage in 
verschiedenen Sektoren voraussichtlich teurer werden. Außerdem besteht eine 
Beratungspflicht vor dem Einbau einer Heizung, die mit fester Biomasse befeuert wird. 

Weitere Informationen zu Pelletheizungen und alternativen Heizsystemen geben die 
Expert:innen der Verbraucherzentrale bei einer persönlichen, kostenlosen und 
unabhängigen Energieberatung an über 70 Standorten in Rheinland-Pfalz nach 
Terminvereinbarung. 
Der Energieberater hat am Freitag, dem 22. August, von 13 bis 16 Uhr Sprechstunde im 
Römersaal im alten Weinhaus (Tourist-Information) in der Brückenstraße 46 in Schweich.  
Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Anmeldung unter Tel. 06502 407-1308. 
Energietelefon der Verbraucherzentrale 
0800 60 75 600 (kostenfrei) 
montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, 
dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr 

 

Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland
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ENERGIE
UND 
KLIMA
GESPRÄCHE
KLIMA
GESPRÄCHE
KLIMA

ZUKUNFTSFÄHIG HEIZEN 
UND SANIEREN
CHANCEN UND FÖRDERMITTEL FÜR MEIN HAUS
7. April 2025, 18:30 Uhr | Sitzungssaal der Kreisverwaltung Trier-Saarburg

KLIMAGERECHTE GÄRTEN
UND DEREN AUSWIRKUNGEN AUF ÖKOLOGIE, 
ARTENVIELFALT UND KLEINKLIMA
15. April 2025, 19:00 Uhr | Stadthalle Saarburg

ZUKUNFT GRÜN
WÄRMENETZBAU FÜR DIE STADT KONZ
12. Mai 2025, 17:00 Uhr | Bürgerhaus Könen

PRIVATE STARKREGEN- UND 
HOCHWASSERVORSORGE
3. Juli 2025, 18:00 Uhr | Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Ruwer

SOLARENERGIE AUF MEINEM BALKON
September 2025

KOSTENGÜNSTIGE UMSETZUNG
VON ENERGIE- UND KLIMASCHUTZMASSNAHMEN IM PRIVATEN 
25. Oktober 2025, 18:00 Uhr | Bürgerhaus Butzweiler

WAS KOSTET UNS 
KEIN KLIMASCHUTZ?
November 2025 

Eintritt 
frei!

Alle Infos
trier-saarburg.de/

klimaschutzmanagement

Eine Veranstaltungsreihe des Landkreises Trier-Saarburg und der Verbandsgemeinden
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Erreichbarkeit der Verwaltung 
 
Die allg. Verwaltung ist wie folgt erreichbar (außer Bürgerbüro und 
Sozialverwaltung): 
Tel. 06502/407-0; E-Mail: info@schweich.de 
 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Montag bis Mittwoch: 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag:  14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
Für Besuche an Nachmittagen bitten wir um vorherige Terminvereinbarung. 
 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros: 
Montag:   07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Dienstag:   07:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Mittwoch:   07:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
Donnerstag:  07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Freitag:   07:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Terminvereinbarung Bürgerbüro: 
online:  termine.schweich.de 
telefonisch:  Tel. 06502/407 1444 
E-Mail:  buergerbuero@schweich.de 
 
Für den Besuch im Bürgerbüro wird eine Terminvereinbarung empfohlen, da ansonsten 
längere Wartezeiten nicht ausgeschlossen sind. 
 
Standesamt: 
Persönliche Vorsprachen im Standesamt sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung 
möglich: 
Tel. 06502/407 1430; E-Mail: standesamt@schweich.de 
 
Sozialverwaltung: 
Die Sozialverwaltung ist wie folgt erreichbar: 
Tel. 06502/407 0; E-Mail: sozialamt@schweich.de 
 
Öffnungszeiten der Sozialverwaltung: 
Mo., Di., Do., Fr.:  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Mittwoch:   geschlossen 
Donnerstag:  14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
Die Dienstleistungen unseres Hauses und die zugehörigen 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sind auf der Internetseite www.schweich.de unter 

 & Bürgerservice  
 
Hinweis: 
In der Verwaltung (Brückenstraße 26, 54338 Schweich) steht Ihnen nach 
Terminvereinbarung - auch für alle Außenstellen - ein barrierefreies Beratungsbüro im 
Erdgeschoss zur Verfügung. 
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Kostenlose Fahrgemeinschaftsbörse

Name, Vorname:����������������������������������������������������������������������

Straße:��������������������������������������������������������������������������������������

Wohnort:�����������������������������������������������������������������������������������

Telefon:�������������������������������������������������������������������������������������

Suche (   ) bzw. biete (   ) Fahrgelegenheit
(bitte Zutreffendes ankreuzen!)

von:�������������������������������������������������������������������������������������������

nach:�����������������������������������������������������������������������������������������

Abfahrtszeit:������������������������������������������������������������������������Uhr

Rückfahrtszeit����������������������������������������������������������������������Uhr

Wochentage:.���������������������������������������������������������������������������

Fahrgemeinschaft könnte ab�������������������������������������beginnen.

Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂

Kostenlose Altgerätebörse
Ziel dieser Altgerätebörse ist es, Gegenstände zu vermitteln, die 
ansonsten vielfach im Sperrmüll landen, weil sie für den Besitzer 
nutzlos sind. Für andere haben diese Gegenstände jedoch noch 
vielfach Gebrauchs- oder Sammelwert. Zur Vermeidung unnötiger 
Müllbeseitigung haben Sie im Rahmen der Altgerätebörse deshalb 
die Möglichkeit, die kostenlose Abgabe solcher gebrauchsfähigen 
Gegenstände oder Sammlerstücke mit einer kurzen Beschreibung 
und unter Angabe der Telefonnummer und/oder E-Mail Adresse im 
Amtsblatt anzubieten.
Wenn Sie also solche Gegenstände kostenlos abgeben möchten, 
bitten wir, den nachstehend abgedruckten Antwortcoupon ausge-
füllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich zurückzusen-
den. Wir werden dann Ihre Meldung mit einer kurzen Beschreibung 
des abzugebenden Gegenstandes und Ihrer Telefonnummer bzw. 
E-Mail Adresse kostenfrei veröffentlichen. Interessenten können 
sich dann direkt an die Anbieter wenden. Die Anzeige wird in zwei 
aufeinanderfolgenden Amtsblättern veröffentlicht.
Sollte eine zweite Veröffentlichung nicht gewünscht werden, bit-
ten wir um telefonische Mitteilung unter der Telefon-Nr. 06502/407-
1113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich.

Kostenlose Altgerätebörse

Name, Vorname:......................................................................

Straße:......................................................................................

Wohnort:...................................................................................

Telefon:.....................................................................................

E-Mail:......................................................................................
Kurze Beschreibung des kostenlos  

abzugebenden Gegenstandes:
.................................................................................................
.................................................................................................
Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich,
Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen der

Verbandsgemeinde

App-Empfehlung „Meine Pegel“
„Meine Pegel“ ist die amtliche Wasserstands- und Hochwasser-In-
formations-App mit Rund 3.000 Pegeln in Deutschland. Ein Service 
von hochwasserzentralen.info. Die App ist erhältlich für iOS und 
Android. Die App ist in Sachen Katastrophenschutz ein wichtiger 
Begleiter hinsichtlicher möglicher Hochwasserlagen in unserer Ver-
bandsgemeinde.

Umweltinfos / Umweltangebote

Fahrgemeinschaftsbörse  
der Römischen Weinstraße

Als kostenlose Serviceleistung unserer Verbandsgemeinde bieten 
wir die Nutzung der „Fahrgemeinschaftsbörse Römische Weinstra-
ße“ an. Zu diesem Zweck haben wir einen Antwortcoupon erstellt, 
den Sie bitte ausgefüllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Sch-
weich zurücksenden. Wir werden dann Ihr Angebot über eine Fahr-
gemeinschaft oder Ihren Wunsch nach einer Mitfahrgelegenheit 
kostenlos im Amtsblatt unter Angabe Ihrer Telefonnummer veröf-
fentlichen. Wir hoffen, mit dieser Aktion einen Beitrag zum Umwelt-
schutz sowie zur Verminderung des Straßenverkehrsaufkommens 
zu leisten und wünschen uns, dass diese Serviceleistung einen 
regen Zuspruch findet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Tel.: 06502/407-1113.

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
an der Römischen Weinstraße

Diese Woche in den Kreisnachrichten

• Ferienprogramm für echte Superheld:innen
• Ehrennadel für jahrelanges Engagement 

Die Kreisnachrichten finden sich im Anschluss an 
den redaktionellen Teil des Amtsblattes.
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Mitteilungen der Römischen Weinstraße

Öffnungszeiten Tourist-Information Römische Weinstraße Schweich
Wir sind für Sie da:

01.05. - 31.10.
Montag - Freitag

09:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Samstag

09:00 - 12:00 Uhr
01.11. - 30.04.

Montag - Freitag
09:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr

Telefon: 06502-93380

Veranstaltungskalender

Veranstaltungskalender Römische Weinstraße  
vom 25.07.-03.08.2025

Entdecken Sie die Vielfalt unserer Straußwirtschaften, Weinproben und Weingärten – alle Termine finden Sie  
in unserem Online-Veranstaltungskalender unter: www.roemische-weinstrasse.de

Datum
von/bis

Gemeinde Veranstaltung Veranstalter
Veranstaltungsort

25.07.-03.08.2025 Schweich Es wird Wasser auf die Mühl‘ gekehrt“ 
und bei der Besichtigung und fachkundi-
gen Führung erfahren die Besucher u.a. 
die Getreideverarbeitung zu Mehl und 
Futtermittel - früher und heute

Technikmuseum und Kuturdenkmal „Molitorsmühle“ am Föh-
renbach - Jeden Sonntag und Feiertag geöffnet von 14.00 bis 
18.00 Uhr - Einlass bis 17.00 Uhr. Außerdem sind Führungen 
ganzjährig jederzeit nach Vereinbarung möglich. Weitere Infos 
unter: www.molitorsmuehle.de - Anfragen an info@molitorsmu-
ehle.de oder Tel.: 06502-1336

25.07.-03.08.2025 Klüsserath Krippenmuseum geöffnet Samstag und Sonntag 14.00 - 18.00 Uhr, Haus der Krippen - 
Domus Praesepiorum, Hauptstraße 83, Tel. (06507) 93 92 04, 
E-Mail: info@krippenmuseum.info

25.07.-03.08.2025 Fell Besucherbergwerk Fell Besucherbergwerk Fell; Tel.: 06502-99 40 19 od. 98 85 88; E-
Mail: info@bergwerk-fell.de; Homepage: www.bergwerk-fell.de
Öffnungszeiten: 01. April - 31. Oktober
Die - So und alle Feiertage von 10-18 Uhr
Start der letzten Führung um 16:50 Uhr

25.07. & 
01.08.2025

Schweich Weinprobe für jedermann - 7 Weine inkl. 
Brot und Mineralwasser

Jeden Freitag; Familienweingut Marmann-Schneider; Corneli-
uspforte 63; Beginn: 20.00 Uhr; Anmeldung bis 19:00 Uhr frei-
tags unter 06502-8467

25.07.2025 Föhren Wildniscamp für Kinder Jugendtreff/Grillhütte, Infos unter: www.gemeinde-foehren.de
25.07.2025 Riol Wein- und Informationsstand am Mosel-

ufer-Rioler Auszeit
Mittwoch + Donnerstag 14.30 bis 19 Uhr, Freitag von 14.30 bis 
22 Uhr.

25.-27.07.2025 Ensch Weinfest „Musik-Wein-Tradition“ Dorfmuseum, Infos unter: www.ensch.de
25.07.2025 Ensch Dorfmuseum im alten Backhaus Ensch 

öffnet wieder seine Tore inkl. kostenfrei-
er Führung.

Jeden Freitag bis einschließlich KW 44; Uhrzeit: 18:30 bis 19:30 
Uhr. Weitere Infos unter Tel.: 06507-703808

25.07.2025 Leiwen Weingarten Moselliebe - „Sundowner“ 
mit Musik

Geöffnet Freitag von 14.00-22.00 Uhr; Moselliebe-Weingarten 
auf der Zummethöhe

25.-27.07.2025 Longuich Treffpunkt Winzerhof: Hoffest Weingut 
Hansjosten: Freitag Summerwine Party

Freitag ab 19.00 Uhr, Samstag ab 17.00 Uhr, Sonntag ab 11.00 
Uhr, Weingut Hansjosten, Neustr. 18, Tel: 06502-2135, www.
weingut-hansjosten.de

25.07.2025 Mehring Weinguts Lounge: Afterwork & Chill Out Beginn: 16.00 Uhr, Weingut Endesfelder, Bachstr. 3, Tel: 06502-
99320, www.weingut-endesfelder.de

25.-27.07.2025 Schweich Weinzeit Schweich: Weinstand geöffnet Lauftreff; Kirchplatz Pfarrkirche St. Martin; Uhrzeit: Freitag, 
Samstag und Sonntag ab 16.00 bis 22:00 Uhr

26.07.2025 Fell Halbtageswanderung Eifelverein Orts-
gruppe Trier: Wanderung etwa 10 km bis 
12 km durch Wald - wenige Steigerun-
gen -WZ 3 Stunden; Schlussrast wird vor 
Ort festgelegt.

Treffpunkt 9.00 Uhr Parkplatz Fell Kirche; von dort Weiterfahrt 
zum Parkplatz im Feller Bachtal.WF. Anita Kruppert. Infos unter: 
www.eifelverein-trier.de

26.07.2025 Föhren Tageswanderung: Traumschleife „Le-
cker Pfädchen“ nach Thalfang

9:00 Uhr Bakscheier in Föhren oder 9:45 Uhr Kurpark Thalfang, 
Talweg (Parkplatz am Schwimmbad). HuVV Föhren, Infos un-
ter; www.gemeinde-foehren.de

26.07.2025 Leiwen Mäander Hopping: Fahrt mit dem Klein-
bus von Mäander zu Mäander, anschlie-
ßend Weinprobe in unserer Kloster-Vi-
nothek mit Mosel-Tapas

Weingut Schneider, Klostergartenstr. 26-34, Anmeldung an: 
info@weingut-schneider.de, Tel. 06507-99138
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26.-27.07.2025 Longuich Offene Kirche Veranstalter: Arbeitskreis Offene Kirche; Ab Ostern jeden Sams-
tag, Sonntag und Feiertag öffnet die Pfarrkirche St. Laurentius 
in Longuich von 16.00 bis 18.00 Uhr ihre Pforten und lädt zur 
Besichtigung ein.

26.-27.07.2025 Klüsserath Großes Fischessen 
des Angelverein Klüsserath

Beginn: Samstag ab 17.00 Uhr, Sonntag ab 18.00 Uhr, Kirchstr., 
Platz vor der alten Ökonomie, Infos unter: http://av-kluesserath.
de/

26.-27.07.2025 Riol Wein- und Informationsstand 
am Moselufer

Beginn: 11.00 Uhr, Weingut Alli Frick

26.-27.07.2025 Mehring-
Lörsch

Hoffest Vinothek am Flusskilometer 174 Weingot Kühner-Adams, Infos unter: https://kuehner-adams.de/
vinothek

26.07.2025 Schweich Lagenliebe Weinwanderung Beginn: 14.30 Uhr, Anmeldung unter: Weingut Günter Gindorf, 
Richtstr. 48a, 54338 Schweich, Tel.: 06502/7933, mail@wein-
gut-gindorf.com

27.07.2025 Bekond FahrRad! Geführte Radtour, ca. 50-
60km mit Pausen;

Anmeldung und weitere Informationen unter: Birgit Wolf, Tel.: 
06502/6879 oder huv-bekond@t-online.de, Veranstalter: Hei-
mat-und Verkehrsverein Bekond e.V.

27.07.2025 Longuich Führung an der Römischen Villa Urbana Beginn: 10.30 Uhr an der Römischen Villa Urbana, Eintritt: 3,00 
€/Erwachsene, Kinder sind frei. Gruppenführungen können 
unter Tel.: 06502-994111 oder Email: longuich@roemische-
weinstrasse.de angemeldet werden. Weitere Infos unter: www.
longuich.de

27.07.& 
03.08.2025

Riol Flohmarkt in Riol Guido Klein; Ort: Bahnhofstraße 10, 54340 Riol
Öffnungszeiten: Jeden Sonntag von 10 bis 14 Uhr; Info-Telefon: 
0174 88 99 243

28.07.-01.08.2025 Föhren Kidscamp Jugendtreff/Zeltplatz, Infos unter: www.gemeinde-foehren.de
28.07.2025 Leiwen Natur-Erlebnis-Wanderung Beginn: 15.00 Uhr, Treffpunkt: Kapelle am Josefsberg Leiwen, 

Anmeldung bis Montags, 12.00 Uhr in der Touristinfo Leiwen, 
Tel. 06507 3100.

30.07.2025 Klüsserath Sekt-Mittwoch 
im Weingut Kirsten/Liebieg

Beginn: 18.00 Uhr, Kirsten Wein & Sekt GmbH, Krainstrasse 5, 
Tel: 06507-99115

30.07.-01.08.2025 Riol Wein- und Informationsstand 
am Moselufer-Rioler Auszeit

Mittwoch + Donnerstag 14.30 bis 19 Uhr, Freitag von 14.30 bis 
22 Uhr.

30.07.2025 Trittenheim Öffentliche Bücherei Trittenheim Beginn: 16.00-18.00 Uhr, Grundschule Trittenheim Telefon: 
(0049)6507 2227

31.07.2025 Föhren Wanderung Beginn: 14.00 Uhr, HuVV Föhren, Infos unter: www.gemeinde-
foehren.de

31.07.2025 Leiwen Familienwanderung durch 
die Leiwener Weinberge

Beginn: 10.00 Uhr, Landal Leiwen, Tel: 06507-15122900029

01.08.2025 Bekond Kath. Öffentliche Bücherei Bekond -Die 
Bücherei ist freitags von 16:30 bis 17:30 
Uhr geöffnet.

Ort: Pfarrsaal an der Kirche; Kontakt: Wein- und Obstgut 
Briesch, Telefon: (0049) 6502 20124

01.08.2025 Ensch Dorfmuseum im alten Backhaus Ensch 
öffnet wieder seine Tore inkl. kostenfrei-
er Führung.

Jeden Freitag bis einschließlich KW 44; Uhrzeit: 18:30 bis 19:30 
Uhr. Weitere Infos unter Tel.: 06507-703808

01.-03.08.2025 Schweich Weinzeit Schweich: Weinstand geöffnet Narrengilde Stadthusaren; Kirchplatz Pfarrkirche St. Martin; 
Uhrzeit: Freitag, Samstag und Sonntag ab 16.00 bis 22:00 Uhr

02.-04.08.2025 Detzem Detzemer Rieslingfest Agritiusstrasse/Kirchvorplatz
02.-03.08.2025 Longuich Offene Kirche Veranstalter: Arbeitskreis Offene Kirche; Ab Ostern jeden Sams-

tag, Sonntag und Feiertag öffnet die Pfarrkirche St. Laurentius 
in Longuich von 16.00 bis 18.00 Uhr ihre Pforten und lädt zur 
Besichtigung ein.

02.08.2025 Klüsserath Sommerumzug Beginn: 16.11 Uhr, KG Noarisch Hoohnen, Infos unter: https://
kluesserath.de

02.-03.08.2025 Longuich SummerWineParty an der Römischen 
Villa

Samstag ab 18.00 Uhr, Sonntag ab 14.00 Uhr, Infos unter: 
www.longuich.de

02.-03.08.2025 Mehring Schützenfest mit Königskrönung Kulturzentrum „Alte Schule“, Infos unter: www.mehring-mosel.
de

02.-03.08.2025 Riol Wein- und Informationsstand am Mosel-
ufer

Beginn: 11.00 Uhr, Weingut Albert Welter

02.08.2025 Riol Deluxe Show Girls im Sommergarten 
Riol

Beginn: 19.00 Uhr, Sommergarten Riol, Infos unter: www.trio-
lago.eu

03.08.2025 Longuich Führung an der Römischen Villa Urbana Beginn: 10.30 Uhr an der Römischen Villa Urbana, Eintritt: 3,00 
€/Erwachsene, Kinder sind frei. Gruppenführungen können 
unter Tel.: 06502-994111 oder Email: longuich@roemische-
weinstrasse.de angemeldet werden. Weitere Infos unter: www.
longuich.de



Schweich	 - 14 -	 Ausgabe 30/2025

Jugend-InfoA

„Kleine-Hilfe-Börse“ des  
Familienbündnisses Römische Weinstraße
Das Familienbündnis Römische Weinstraße hat es sich u. a. zum 
Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen, 
Familien und älteren Menschen positiv zu gestalten und das Zu-
sammenleben der Generationen zu verbessern. Hierzu gehört es 
auch, sich gegenseitig im Alltag, z.B. bei der Betreuung von Fami-
lienmitgliedern, beim Einkaufen, für Behördengänge, bei der Gar-
tenarbeit, bei der Versorgung von Haustieren etc. zu unterstützen.
Mit der „Kleine-Hilfe-Börse“ werden zum einen Leute gesucht, die 
ehrenamtlich was für andere tun wollen, Ihre Interessen und Fä-
higkeiten zur Verfügung stellen können, um zu helfen und einen 
sinnvollen Beitrag zu leisten.
Zum anderen bieten wir denjenigen, die im Alltag Unterstützung 
brauchen, die Möglichkeit, jemanden zu finden, der Ihnen ehren-
amtlich Hilfe bietet.
Ihr Angebot bzw. Ihr Wunsch nach einer „Kleinen-Hilfe“ wird im 
Amtsblatt unter Angabe des Ortes und der Telefonnummer / Email-
Adresse (ohne Namen) veröffentlicht.
Die Interessenten können dann direkt Kontakt miteinander aufneh-
men.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei dieser Serviceleis-
tung keinerlei Erfolgsgarantie geben können und jegliche Haftung 
ausschließen.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne mit uns unter Tel. 06502/407-
1470 in Verbindung setzen.

Kleine-Hilfe-Börse

Name, Vorname:......................................................................

Straße: .....................................................................................

Wohnort: ..................................................................................

Telefon/E-mail: .........................................................................

(bitte Zutreffendes ankreuzen!)
Suche bzw. biete „Kleine Hilfe“

Tätigkeit: ..................................................................................

Zeitumfang: .............................................................................

Beginn: ....................................................................................

Diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an das 
Familienbündnis Römische Weinstraße 

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂

Gleichstellungsbeauftragte 
/ Seniorenbeauftragte

Ehrenamtliche Seniorenbeauftragte für die 
Verbandsgemeinde Schweich

Frau Heike Frechen
Telefonische Sprechzeit: montags von 17.00 - 19.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung.
Tel.: 06502/5064561, Email: senioren@schweich.de

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Hervorhebungen wie unterstreichen, kursiv oder  

Großbuchstaben können bei Texten nicht  
übernommen werden.
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DRK Kreisverband Trier-Saarburg e.V.
Betreuungsverein des DRK

Wir beraten Betroffene und Angehörige zu den Themen gesetzliche 
Betreuung, Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfü-
gung. Granastraße 115, Konz, Beratungsgespräche können telefo-
nisch oder per E-Mail vereinbart werden. Telefon: 06501/60787-26, 
E-Mail: btv@kv-trier-saarburg.drk.de.

Soziale Dienste

Berufliches Bildungszentrum BeBiz  
Schweich der Barmherzigen Brüder 

Schönfelderhof
Am Bahndamm 4, 54338 Schweich-Issel
Frau Helga-Martina Schneider
Tel. 06502/93842031
E-Mail: hm.schneider@bbtgruppe.de

DRK Kleiderkammer Ortsverein Schweich
Öffnungszeiten:
montags: 10.00 - 13.00 Uhr
donnerstags: 9.30 - 12.00 Uhr
Terminreservierung im Internet
1. Gehen Sie auf www.drk-schweich.de
2. Gehen Sie in der oberen Leiste auf Unser Ortsverein, dann 

auf Wohlfahrts- und Sozialarbeit und wählen Sie dann Kleider-
kammer aus.

3. Auf dieser Seite sehen Sie folgenden Hinweis: „Vorher muss 
hier ein Termin reserviert werden“.

4. Klicken Sie auf „hier“.
Anfrage wegen einer Sach- bzw. Kleiderspende unter der E-
Mail-Adresse: kleiderkammer@drk-schweich.de
Für die Abgabe einer Spende ist keine Terminreservierung not-
wendig. Sie kann während der Öffnungszeiten abgegeben werden. 
Weitere Hinweise auf der Homepage des DRK Ortsvereins Sch-
weich.
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entnehmen. Von einem Team wird der Schrank täglich kontrolliert, 
gereinigt und neu befüllt. Ein Schrank befindet sich in der Straße 
„Gewerbegebiet am Bahnhof“ (links in der Kurve, kurz vor dem 
Bahnhof), ein zweiter Schrank befindet sich in der Wilsgasse in 
Schweich. Die Befüllzeiten der beiden Schränke sind Montag bis 
Freitag gegen 18:30 Uhr und Samstag ab 16:00 Uhr.

Suchtberatung „Die Tür“
Die Suchtberatungsstelle Trier „Die Tür“ bietet in Schweich wö-
chentliche Sprechstunden an. Um Voranmeldung wird gebeten.
Ort: Jugendzentrum Schweich, In den Schlimmfuhren 20, 54338 
Schweich.
Voranmeldung: über die Suchtberatung Trier e.V. in Trier, Tel. 0651 
170360.
Ansprechperson: Sarah Haffner, Sozialarbeiterin B.A.

Ehrenamtskoordination Flucht & Asyl
Im Auftrag des Landkreises Trier-Saarburg organisiert der DRK-
Kreisverband Trier-Saarburg e.V. die „Ehrenamtskoordination 
Flucht & Asyl“ im Bereich der Verbandsgemeinde Schweich. Men-
schen die sich für Geflüchtete oder Vertriebene einsetzen und die-
se unterstützen möchten, können sich an das Rote Kreuz wie folgt 
wenden: Edit Péteri
Ehrenamtskoordination und Soziale Beratung „Flucht & Asyl“
Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Trier-Saarburg e.V.
Brückenstr. 46, 54338 Schweich, Telefon: 0151/25143741

Lebensmittelschrank Schweich
In Schweich betreiben verschiedene Schweicher Vereine und In-
stitutionen zwei Lebensmittelschränke. Bedürftige können sich 
hier unbürokratisch die Lebensmittel in haushaltsüblichen Mengen 

Gesundheit 
in der Verbandsgemeinde Schweich
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Die Meldepflicht erstreckt sich im Einzelnen auf:
1. die in der Weinbaukartei erfassten Betriebe,
2. die nicht in der Weinbaukartei erfassten Unternehmen, die 

Wein und Traubenmost zum Verkauf herstellen,
3. die Unternehmen des Großhandels mit Wein und Trauben-

most,
soweit sie zum Berichtszeitpunkt über einen Weinbestand von min-
destens 10.000 Liter verfügen.
Besondere Meldeverpflichtung bei Sektgrundwein: Sektgrundwein, 
der zur Schaumweinherstellung in Handelsbetrieben lagert (Sekt-
kellereien), ist unter “Schaumwein“ vom Verfügungsberechtigten 
nachzuweisen.
Neu: Entalkoholisierte und teilweise entalkoholisierte Weinbauer-
zeugnisse sind in den Beständen unter übriger Wein anzugeben.
Die Meldeformulare sind bei der zuständigen Gemeinde-, Ver-
bandsgemeinde- bzw. Stadtverwaltung sowie bei den weinbauli-
chen Dienststellen der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
erhältlich. Registrierte Nutzer können die Meldungen auch online 
über das WeinInformationsPortal erstatten (wip.lwk-rlp.de). Die 
Meldungen müssen spätestens bis zum 7. August 2025 eingegan-
gen sein.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Landwirtschafts-
kammer Rheinland-Pfalz in den zuständigen Dienststellen gerne 
zur Verfügung.

Schulen

Sozialpädagogische Beratung  
an Grundschulen in der VG Schweich

Zuständig für die Grundschulen: Schweich, Fell, Kenn, 
Longuich

Ansprechpartner: Sagar Schieben
Frida-Kahlo-Grundschule Schweich
Frida-Kahlo-Straße 1; 54338 Schweich
Mobil: 0171/5481989, spb.schweich@kv-trier-saarburg.drk.de

Zuständig für die Grundschulen: Föhren, Klüsserath, 
Mehring, Leiwen, Trittenheim

Ansprechpartnerin: Kristina Moddelmog
Grundschule am Föhrenbach, Im Brühl 3, 54343 Föhren
Mobil: 0151/14463649, spb.foehren@kv-trier-saarburg.drk.de

Bekanntmachungen
anderer Behörden und Stellen

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
Bekanntmachung

Meldung der Wein- und Traubenmostbestände
Letzter Abgabetermin: 7. August 2025
Zur Meldung der Wein- und Traubenmostbestände sind alle natür-
lichen und juristischen Personen verpflichtet, die gewerbsmäßig 
Wein und/oder Traubenmost be- oder verarbeiten, lagern oder han-
deln.

Bekanntmachungen und Mitteilungen der

Ortsgemeinden

Bekond
n Jessica Schneider n Sprechstunde
n Gemeindebüro 06502 931130      Mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@bekond.de    

Detzem
n Monika Seelbach n Sprechzeiten
n 06507 802725      Di. 18:30 - 20:00 Uhr
n buergermeister@detzem.de
n www.detzem.de

Organisatorische Hinweise  
zum Rieslingfest 2025

Straßensperrung
Nächste Woche ist es wieder soweit, dann wird am Wochenende 
im Bereich der Pfarrkirche und Agritiusstrasse das 36. Rieslingfest 
gefeiert. Aber vorher und auch während des Festes ist noch viel 
zu tun. Damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist, bitten wir 
folgende Termine und Hinweise zu beachten:
Der Zelt- und Bühnenaufbau bzw. –abbau wird durch die Wein-/
Sektlieferanten durchgeführt. Jeder Wein-/Sektlieferant muss an 
mindestens einem Tag vertreten sein. Die Einteilung dazu erhalten 
sie von der Festgemeinschaft. Sollte ein Diensttausch diesbezüg-
lich notwendig sein, möchten wir darum bitten, dies selbstständig 
untereinander abzustimmen und der Festgemeinschaft mitzuteilen. 
Der Aufbau findet am Donnerstag, 31.07.2025, ab 09.00 Uhr statt, 
der Abbau am Dienstag, 05.08.2025, ebenfalls ab 09.00 Uhr.
Diesbezüglich weise ich darauf hin, dass alle auf dem Vorplatz 
der Pfarrkirche abgestellten Fahrzeuge bis Donnerstag, mor-
gens um 08.00 Uhr von dort entfernt werden müssen.
Der Bereich um den Festplatz (Agritiusstraße, Olkstraße, Ma-
ximinerstraße, Maximinerhof, Ankerstraße) wird vom 31.7.2025 
ab 8.00 Uhr bis zum 5.8.2025 um 20.00 Uhr voll gesperrt wer-
den.

Der Aufbau der Stände durch die Vereine erfolgt am Donnerstag, 
31.07.2025, ab 18.00 Uhr.
Am Donnerstag, von 18.00 bis 19.30 Uhr wird die Weinanlieferung 
zum Kühlwagen erfolgen. Zwecks besserer Kühlung bitten wir den 
Wein nicht in Kartons, sondern in Plastik- oder Holzsteigen anzulie-
fern. Es soll gleichzeitig auch der Wein für die öffentliche Weinpro-
be angeliefert werden.
Die Abholung der Restbestände an Weinen erfolgt am Dienstag, 
05.08.2025 in der Zeit von 11.00 bis 12.00 Uhr.
Für den Kaffee- und Kuchenstand am Sonntag werden von jedem 
Verein 9 Kuchen benötigt. Die Kuchen sollen ab 13.00 Uhr im Pfarr-
haus abgegeben werden. Bitte denken Sie daran die Kuchenplat-
ten mit dem Namen zu beschriften. Für die Kuchenspenden bedan-
ken wir uns im Voraus.
Ich bedanke mich auch besonders bei den Bewohnern und Anlie-
gern im Bereich der Pfarrkirche für die Unterstützung des Festes 
und ihr Verständnis.
Abschließend bitten wir alle eingeteilten Helfer ihre Standdienste 
pünktlich anzutreten. Die Mitglieder des Festausschusses haben 
in diesem Jahr erneut viel Kraft und Energie in das Fest investiert 
und in zahlreichen Sitzungen die Vorbereitungen für das Riesling-
fest getroffen. Es wäre sehr schön, wenn nun Alle diese Hinweise 
beachten und bereit sind, sich für unser Fest zu engagieren. Dann 
werden wir sicherlich erneut ein schönes Fest erleben und unser 
Weinort kann sich als guter Gastgeber präsentieren.

Detzem, 21.07.2025
Monika Seelbach, Ortsbürgermeisterin

Reklamationen wegen Nichtzustellung des Amtsblattes 
nimmt der Verlag entgegen unter folgender Nummer:

06502/91470
Die E-Mail-Adresse für Reklamationen ist:

vertrieb@wittich-foehren.de

www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Fell
n Michael Rohles n Sprechzeiten
n 06502 99323      Do. 18:00 - 19:00 Uhr
n buergermeister@fell-mosel.de      
n www.fell-mosel.de  

n Fell-Fastrau: Michael Löwen n nach tel. Vereinbarung
n 06502 20563 
n michael.loewen@ris.schweich.de

Bekanntmachung
Der Ortsgemeinderat Fell hat in seiner Sitzung am 17.07.2025 
den Jahresabschluss zum 31.12.2022 gem. § 114 Abs. 1 i.V.m. §§ 
113, 112 und 110 Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung be-
schlossen.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 führt zu folgendem Ergebnis:
1.	 Die Bilanz schließt auf der Aktiv- und Passivseite mit einer Bilanz-

summe von 17.875.130,85 € ab und weist in der Ergebnisrech-
nung einen Jahresüberschuss in Höhe von 156.148,85 € aus.

2.	 Es wird ein Eigenkapital in Höhe von 8.825.914,53 € ausge-
wiesen. Das Eigenkapital hat sich demnach gegenüber dem 
01.01.2022 um 284.628,85 € erhöht.

3.	 Das Vermögen der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem 
Vorjahr um 628.200,25 € auf 17.875.130,85 € erhöht.

4.	 Das Fremdkapital einschließlich der Rückstellungen erhöht 
sich um 222.535,30 € auf 2.890.141,91 €.

5.	 Die Investitionskredite haben sich im Haushaltsjahr 2022 um 
142.876,86 € auf 2.065.285,50 € erhöht.

Dem ehemaligen Ortsbürgermeister, der Bürgermeisterin der Ver-
bandsgemeinde Schweich und den vertretenden (ehemaligen) Bei-
geordneten wird für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 114 Abs. 1 
Satz 2 GemO Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss 2022 liegt mit seinen zu veröffentlichen Be-
standteilen gemäß § 114 Abs. 2 GemO in der Zeit vom 28.07.2025 
bis einschließlich 05.08.2025 zu den üblichen Öffnungszeiten der 
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich im Gebäude der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, 54338 
Schweich, Zimmer 15 öffentlich zur Einsichtnahme aus.
Vor einer persönlichen Einsichtnahme am Nachmittag bitten wir um 
telefonische Voranmeldung unter der Telefonnummer 06502/4070!

Fell, den 14.07.2025
Ortsgemeinde Fell

gez. Michael Rohles, Ortsbürgermeister

Überwuchs tut selten gut!  
Bitte achten Sie auf überwachsende  
Grünflächen auf Ihrem Grundstück

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Sicherheit in unserer Gemeinde ist eine gemeinsame Aufga-
be. Auch Sie als Grundstückseigentümer tragen mit dazu bei, dass 
Wege, Straßen und Plätze von allen sicher genutzt werden können. 
Denn für Unfälle oder Schäden, die durch überhängende Äste, wu-
chernde Hecken oder andere Pflanzen auf dem eigenen Grund-
stück entstehen, können Grundstückseigentümer haftbar gemacht 
werden. Leider kommt es immer wieder vor, dass Kreuzungen, 
Geh- und Radwege sowie Zufahrten durch zu weit gewachsene 
Hecken oder Bäume beeinträchtigt werden. Auch Straßenlaternen 
und Verkehrsschilder werden manchmal durch private Vegetation 
verdeckt – das erschwert die Orientierung und gefährdet die Si-
cherheit aller Verkehrsteilnehmenden.
Freie Sicht an Kreuzungen schützt Leben
An Straßeneinmündungen und Kreuzungen müssen sogenann-
te „Sichtdreiecke“ unbedingt freigehalten werden. Diese Bereiche 
sorgen dafür, dass alle Verkehrsteilnehmenden beim Einbiegen 
in eine Vorfahrtsstraße rechtzeitig gesehen werden und selbst die 
Verkehrslage überblicken können. Wird ein Sichtdreieck durch 
Pflanzen verdeckt, steigt das Unfallrisiko deutlich. Bitte schneiden 
Sie deshalb Bäume, Sträucher und Hecken regelmäßig so zurück, 
dass sie keine Sichtbehinderungen oder anderen Gefahren verur-
sachen.
Wichtige rechtliche Vorgaben:
Zwischen dem 1. März und dem 30. September ist es laut § 39 des 
Bundesnaturschutzgesetzes grundsätzlich nicht erlaubt, Hecken, 
Gebüsche oder Röhrichtbestände stark zurückzuschneiden oder 
zu roden. Erlaubt sind aber schonende Form- und Pflegeschnitte 
sowie alle Maßnahmen, die der Verkehrssicherheit dienen. Bitte 

Ensch
n Matthias Otto  n Sprechzeiten
n 06507 3334      Mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@ensch.de
n www.ensch.de

Grußwort

zum Wein- und Dorffest Ensch
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Gäste von nah und fern,
ich freue mich, dass in diesem Jahr erneut das Wein- und 
Dorffest stattfindet, zu dem ich Sie im Namen der Ortsge-
meinde und der Festgemeinschaft unter Federführung des 
Heimatvereins Ensch herzlich einladen darf. Auf dem male-
rischen Festplatz am Dorfmuseum wird Ihnen ein abwechs-
lungsreiches Programm dargeboten. Sängerinnen und Sän-
ger dürfen am Freitag ab 19:00 Uhr beim Karaokeabend 
in zwangloser Atmosphäre ihr Können unter Beweis stellen. 
Der Samstag beginnt mit einem kulinarischen Highlight. Ab 
19:00 Uhr wird ein im alten Holzbackofen zubereitetes 
Spanferkel zum Verzehr angeboten, bevor um 20:00 Uhr 
die Winzerkapelle Ensch die musikalische Eröffnung des 
Festes einleitet. Ab 22:00 Uhr darf das Tanzbein geschwun-
gen werden, wenn Jörg von den Kölsche Jungs für Unter-
haltung sorgt. Nach dem traditionellen Hochamt auf dem 
Festplatz mit dem anschließenden Frühschoppen und dem 
Start des kleinen Handwerker- und Kinderflohmarkts wird 
von Mosel-Hunsrück-Catering mit einer abwechslungsrei-
chen Karte zum Mittagessen eingeladen. Für den Nachtisch 
in Form von Kaffee und Kuchen sorgt das Dorfcafé-Team. 
Das Nachmittagsprogramm eröffnen mit alten und immer-
jungen 4-stimmigen Weinliedern das Männerensemble der 
Martinusgruppe und die Synthetic Hatmen mit moderner 
Blasmusik. Ab 17:00 wird Stefan von STAL auf gewohnt 
unterhaltsame Art das Weinfest musikalisch ausklingen las-
sen. Ich freue mich auf zahlreiche Gäste, Einheimische und 
Freunde unseres gemütlichen Weinfestes und wünsche gute 
Unterhaltung, angenehme Gespräche und dem Fest einen 
harmonischen Verlauf.

Ensch, 21.07.2025
Matthias Otto, Ortsbürgermeister

Weinfest 2025 -Kuchenspenden-
Wie bei allen Festen ist der Kuchenstand auf Spenden aus der 
Dorfgemeinschaft angewiesen. Die Festgemeinschaft freut sich auf 
Ihre Unterstützung.

Ensch, 21.07.2025
Matthias Otto, Ortsbürgermeister

ADAC Rallye Mittelrhein e.V.
Wertungsprüfung „Shakedown Ensch“

Ich erinnere an die Wertungsprüfung des ADAC Mittelrhein e.V. am 
Freitag, dem 01.08.2025 ab ca. 17.30 Uhr und die Streckensper-
rung von ca. 15 Uhr bis ca. 21.30 Uhr.

Ensch, 06.07.2025
Matthias Otto, Ortsbürgermeister

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Hervorhebungen wie unterstreichen, kursiv oder  

Großbuchstaben können bei Texten  
nicht übernommen werden.
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Föhren
n Rosi Radant  n Sprechzeiten
n 06502 2769 o. 0151 20075145      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@foehren.de      
n www.foehren.de      

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Föhren  

am 05.06.2025
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeisterin Rosi Radant und in An-
wesenheit von Schriftführer/in Kurt Porten findet am 05.06.2025 im 
Bürger- und Vereinshaus, Hauptstraße 1 in Föhren eine Sitzung 
des Ortsgemeinderates Föhren statt.
Vor Eintritt in die Tagesordnung beantragt die Vorsitzende folgende 
Änderungen zur Tagesordnung.
A. Änderung der Reihenfolge der Tagesordnung
Der Punkt 1. Mitteilungen im nicht öffentlichen Teil wird ans Ende 
des nicht öffentlichen Teils verschoben und ist somit der neue Punkt 
4. Die übrigen Punkte 2-4 werden jeweils um eine Ziffer in der Rei-
henfolge vorgezogen.

nutzen Sie diese Möglichkeit verantwortungsvoll.
Achten Sie auf das „Lichtraumprofil“:
•	 Über Geh- und Radwegen (einschließlich Verbindungswegen) 

dürfen Äste und Zweige bis zu einer Höhe von 2,50 m nicht 
hineinragen.

•	 Über Fahrbahnen muss bis zu einer Höhe von 4,50 m freige-
halten werden.

Bitte stellen Sie außerdem sicher, dass Pflanzen nicht über Ihre 
Grundstücksgrenze hinauswachsen – insbesondere an Straßen-
einmündungen und Kreuzungen. Schneiden Sie die Vegetation im 
Bereich von Straßenlaternen und Verkehrsschildern so weit zurück, 
dass diese gut sichtbar bleiben und ihre Funktion erfüllen können.

Weitere Maßnahmen für mehr Sicherheit:
Entfernen Sie abgestorbene Äste, um die Gefahr herabfallender 
Äste zu verringern. Halten Sie Gehwege, Straßenrinnen und Re-
genabläufe frei, damit niemand stolpert oder ausrutscht und das 
Regenwasser ungehindert abfließen kann.
Gemeinsam Verantwortung tragen
Auch die Gemeinde achtet darauf, dass die Verkehrssicherheit ge-
währleistet ist, und ist verpflichtet, die Einhaltung dieser Regelun-
gen zu kontrollieren. Sollte ein Rückschnitt notwendig sein, fordern 
wir die betreffenden Grundstückseigentümer dazu auf. Erfolgt die-
ser nicht fristgerecht, kann die Gemeinde den Rückschnitt selbst 
vornehmen und die Kosten in Rechnung stellen.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und Ihr Engage-
ment! Gemeinsam sorgen wir dafür, dass sich alle sicher und wohl 
in unserer Gemeinde bewegen können.

Fell, 18. Juli 2025
Michael Rohles, Ortsbürgermeister

Impressum

Amtsblatt und Mitteilungen für die Verbandsgemeinde Schweich an 
der Roemischen Weinstrasse für die Stadt Schweich und die Orts-
gemeinden Bekond, Detzem, Ensch, Fell, Föhren, Kenn, Klüsserath,  
Köwerich, Leiwen, Longen, Longuich, Mehring, Naurath/Eifel, 
Pölich, Riol, Schleich, Thörnich, Trittenheim und Kreisnachrichten - 
Mitteilungen, Informationen und amtliche Bekanntmachungen der 
Kreisverwaltung Trier-Saarburg

Herausgeber und verantwortlich für den amtlichen Teil:
Wolfgang Deutsch, Brückenstraße 26, 54338 Schweich, 
Tel. 06502/4070, Fax 06502/407180

Herausgeber der Kreisnachrichten: Kreisverwaltung 
Trier-Saarburg, 54290 Trier, Tel. 0651/7150

Druck und Verlag:
LINUS WITTICH Medien KG, 54343 Föhren, 
Europaallee 2,
Tel. 06502/9147-0, Telefax 06502/9147-250, 
Internet: www.wittich.de
Postanschrift: 54343 Föhren, Postfach 1154



Schweich	 - 20 -	 Ausgabe 30/2025

• Der Arbeitskreis für die neue Homepage hat sich getroffen und 
über die Gestaltung der neuen Homepage beraten. Die Umset-
zung wird nun angegangen.

• Gemeinsam mit dem•Ersten Beigeordneten Stefan Streit und 
dem Vorsitzenden Ralf Orth vom SV Föhren sowie mit Hans-
Werner Tonner hat ein Treffen stattgefunden, um die Umwand-
lung des Tennenplatzes in ein Kleinspielfeld zu besprechen und 
eventuell auch die Laufbahn als Tartanbahn zu gestalten. Dazu 
gab es bereits in 2024 Informationen im Rat. In der nächsten 
Sitzung des Gemeinderates sollte hierzu ein TOP aufgestellt 
werden.

• Stand Dorfgemeinschaftshaus: Das Treffen mit den Vereinsvor-
sitzenden hat stattgefunden, es herrschte eine rege Teilnahme. 
Vorgetragene Impulse wurden aufgenommen. Diese sind noch 
niederzuschreiben und werden dem Rat dann mitgeteilt.

2. Erlass einer Satzung über die Einziehung von Wirtschafts-
wegen
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt die Ortsbürgermeisterin 
Radant Frau Shigihara (VGV Schweich, Fachbereichsleiterin Bau-
en). Frau Shigihara stellt die rechtliche Würdigung für die Einzie-
hung vor. Sodann erfolgt die Aussprache im Rat über die Eingaben 
des Ortsbauern - und Winzerverband Schweich Föhren.
Die Ortsgemeinde Föhren beabsichtigt, die Wirtschaftswegeparzel-
len Gemarkung Föhren, Flur 6, Flurstücke 28/1 und 28/2 einzuzie-
hen.
Für diese Wegeparzellen sollen die auf den vorbenannten Wirt-
schaftswegeparzellen ruhenden Festsetzungen, durch den Er-
lass einer Satzung gemäß § 58, Abs. 4 FlurbG aufgehoben und 
anschließend mit den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen 
vereinigt werden.
Bei den in Rede stehenden Wirtschaftswegeparzellen handelt es 
sich um einen Wirtschaftsweg, der im Rahmen eines Flurbereini-
gungsverfahrens entstanden ist und somit dem flurbereinigungs-
rechtlichen Sonderregimes unterliegt. Solange die Festsetzungen 
des Flurbereinigungsplans für diese Wirtschaftswegeparzelle gel-
ten, haben die betroffenen Teilnehmer des Flurbereinigungsverfah-
rens bzw. deren Rechtsnachfolger -selbst bei einem Verkauf und/
oder einer Vereinigung - weiterhin das uneingeschränkte Recht, 
diese Wirtschaftswegeparzelle zu nutzen.
Zur Vorbereitung des Erlasses der o.g. Satzung über die Einziehung 
von Wirtschaftswegen hat vom 21.03.2025 bis zum 20.05.2025 ein 
Anhörungsverfahren stattgefunden. Diese Anhörung ermöglichte 
insbesondere den von einer möglichen Einziehung betroffenen Be-
teiligten an dem damaligen Flurbereinigungsverfahren bzw. deren 
Rechtsnachfolgern zu der beabsichtigten Einziehung Stellung zu 
nehmen und auf besondere zu berücksichtigen Umstände vor Er-
lass einer Satzung hinzuweisen.
Im Rahmen der Anhörung ging eine Stellungnahme des Ortsbau-
ern - und Winzerverband Schweich Föhren ein, die in der Sitzung 
vor der Beschlussfassung über die Satzung noch zu erörtern ist. 
Betroffene Teilnehmer aus der Flurbereinigung bzw. deren Rechts-
nachfolger haben keine Stellungnahme abgegeben.
Es gilt anzumerken, dass der angedachte Wirtschaftsweg auf den 
vorgenannten Flurstücken faktisch nie hergestellt wurde, weder in 
üblicher Ausbauform eines Wirtschaftsweges, noch als schlichter 
Wiesenweg. Der Wirtschaftsweg war somit faktisch nie vorhanden, 
ihm ist seine angedachte Verkehrsbedeutung nie zugekommen.
Der Anmerkung des Ortsbauern - und Winzerverband Schweich 
Föhren, die Flurbereinigungsbehörde und die Landwirtschaftskam-
mer seien nie involviert worden, kann so nicht zugestimmt werden. 
Im Rahmen der durchgeführten Bauleitplanung hatten die Landwirt-
schaftskammer und die Flurbereinigungsbehörde Gelegenheiten 
zur Stellungnahme. Diese haben damals darauf hingewiesen, dass 
man die Einziehung des Wirtschaftsweges berücksichtigen müsse.
Außerdem werde die heute zu beschließende Satzung über die 
Einziehung im Falle der positiven Beschlussfassung auch noch der 
Kreisverwaltung Trier-Saarburg als Aufsichtsbehörde vorgelegt. 
Diese werde die Satzung auch der Landwirtschaftskammer vorle-
gen.
Beschluss:
1) Die eingegangene Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Das Vorbringen wird auf Grundlage der erfolgten Prüfung 
und Abwägung in der Sitzung zurückgewiesen.
2) Die vorliegende Satzung über die Einziehung des Wirt-
schaftsweges nach § 58 Abs. 4 FlurbG, Gemarkung Föhren 
Flur 6, Flurstücke 28/1 und 28/2, wird beschlossen.
3) Die Verwaltung wird beauftragt, nach Einholung der Zustim-
mung der Kommunalaufsicht, die Satzung bekannt zu machen.

Beschluss: Die beantragte Änderung wurde einstimmig angenom-
men.
B. Erweiterung der Tagesordnung wegen Dringlichkeit im nicht 
öffentlichen Teil um den Punkt „Vertragsangelegenheiten“
Wegen Dringlichkeit wird der nicht öffentliche Teil um den neuen 
Punkt 5 Vertragsangelegenheiten erweitert. Der Punkt wird im An-
schluss an den öffentlichen Teil behandelt.
Beschluss: Die Erweiterung der Tagesordnung wurde einstimmig 
beschlossen.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
Öffentlich
1. Mitteilungen
Die Vorsitzende trägt folgende Mitteilungen vor.
- Glasfaserausbau: Hierzu erfolgt eine Information gemeinsam 

mit der Verwaltung zur Veröffentlichung im Amtsblatt. Die Deut-
sche Glasfaser ist nun bei den restlichen Straßen, die noch 
ausgebaut werden müssen, u.a. In der Reilsheck, der Eitzen-
bachstraße, der Dr. Patheiger-Str. und der Pfarrer-Oden-Str., 
Zur Kenntnis für den Rat auch hier ist der Ausbau Deutsche 
Glasfaser gemäß Vertrag durchzuführen. Die Telekom ist zwi-
schenzeitlich auch als Glasfaseranbieter hier aufgetreten und 
hat Kunden geworben, aber außer 1 u.1, die sie zulassen, sind 
deren Leerrohre nicht für die Deutsche Glasfaser zur Nutzung 
möglich. Daher wird also auch hier gemäß den Bedingungen 
des Bundes zur Verbesserung der Digitalisierung und des An-
gebotes der Mitbewerber ausgebaut.

• Am Bahndamm - Höhe Gartenfeld - konnte der Wasserschaden 
noch nicht von der Bahn behoben werden. Die Strecke wird für 
diese Maßnahme gesperrt werden müssen. Die Arbeiten sind 
in Planung und liegen in der Zuständigkeit der Bahn.

• Aktuell erfolgen die Pflegemaßnahmen für den Rasenplatz.
• Der Verein Meulenwald e.V. hat mit dem Vorstand und den 

Mitgliedern getagt, aktuell wurde die finanzielle Unterstützung 
der Dierscheider Hütte hier angesprochen und einvernehmlich 
befürwortet.

• Rücktritt des weiteren Beigeordneten Roland Müller. Es gab 
Vorfälle, die ein Fehlverhalten als Beigeordneter darstellten. 
Sein Handeln war nicht mit der Rolle des Beigeordneten der 
Ortsgemeinde Föhren konform. Herr Müller hat die Konse-
quenzen daraus gezogen und sein Ehrenamt niedergelegt und 
sich entschuldigt. Roland Müller ist entlassungswirksam aus-
geschieden.

• Die Flächennutzungsplan-Änderung Sonderbaufläche Erweite-
rung Getränkemarkt wurde im VG-Rat am 27.5.2025 beschlos-
sen.

• Stand jetzt sind 25 Bewerbungen für die Bauplätze In der Acht 
im Bewerbungsverfahren für acht Baustellen eingegangen. Die 
Bewerbungsfrist endet morgen um 8 Uhr. Anschließend wer-
den die Umschläge von der VG-Mitarbeiterin geöffnet und eine 
Übersicht erstellt. Nächste Woche soll gemäß dem Verfahren 
dann im Losverfahren die Zuweisung der Grundstücke erfol-
gen.

• Information zu den aktuellen Bauprojekten der Gemeinde Föh-
ren:
Die Erschließung Klosterareal ist in vollem Gange, hier wird im 
Park Moneteau für die Oberflächenentwässerung gearbeitet.
Hohlweg, auch aufgrund von Anschlussarbeiten bis in die 
Hauptstrasse, jetzt in der Bachstrasse Anschlussarbeiten
Ab Juli wird die Hauptstraße für ca. zwei Monate voll gesperrt 
werden, da gleichzeitig auf beiden Straßenseiten eingegriffen 
wird - die Umgehung ist durch die Straße Im Brühl angedacht. 
Näheres dazu wird nächste Woche mit dem Ordnungsamt be-
sprochen - u.a. auch die verkehrsbehördliche Anordnung für 
die Kirmestage.
Sollten die geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen wie ge-
plant beginnen, so wird ab Juli bis ca. Dezember eine Vollsper-
rung erfolgen. Auch diese werden wir jetzt schon besprechen, 
da wir hier an zwei Stellen im Dorf eine Sperrung durchführen 
müssen
die Einweisung zum Bau des Großen Quartiersplatzes ist er-
folgt. Wir stimmen die Maßnahmen in den jourfix aufeinander 
ab, so dass die Arbeiten reibungslos laufen.
Zum Bau des Bewegungsparcours: Die Geräte sollten gestern 
geliefert werden und werden zeitnah eingebaut.
Die Spielgeräte für den Spielplatz Reischelbach werden eben-
falls zeitnah aufgestellt.
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Noch verfügbar: ca. 16.700,00 €
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt die Westenergie AG Trier ge-
mäß dem Angebot vom 02.06.2025 in Höhe von 7.185,92 € mit 
der Lieferung und Montage der Straßenbeleuchtung zu beauf-
tragen. Die Tiefbauarbeiten werden gesondert in Auftrag gege-
ben zusammen mit der verkehrsdämpfenden Maßnahme.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
4.2. Im Irrbach
Im Rahmen der Verkehrssicherung und Schulwegesicherheit sol-
len im Irrbach (In der Acht) 3 Straßenleuchten am Fußweg gesetzt 
werden. Hierfür sind Leuchten des Modells Trilux 9821 vorgese-
hen. Um eine den DIN-Normen entsprechende Ausleuchtung zu 
gewährleisten, ist die Installation von insgesamt drei Leuchten auf 
Masten mit einer Höhe von 4 Metern erforderlich.
Das Straßenbeleuchtungskabel wird in ein bauseits verlegtes Leer-
rohr eingezogen.
Die Firma Westenergie AG Trier hat hierzu ein Angebot in Höhe von 
6.936,62 € abgegeben.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt die Westenergie AG Trier ge-
mäß dem Angebot vom 02.06.2025 in Höhe von 6.936,62 € mit 
der Lieferung und Montage der Straßenbeleuchtung zu beauf-
tragen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
5. Projekt Streuobstwiesen
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt die Vorsitzende Herrn 
Achim Kiebel als Referenten. Sie erteilt Herrn Kiebel das Wort, da-
mit dieser die Kartierung der Streuobstwiesen in der Ortsgemeinde 
Föhren vorstellt.
Herr Kiebel ist zu Beginn des Projektes an die Ortsgemeinde her-
angetreten, mit der Intention das Interesse an der Pflege der Streu-
obstwiesen in der Bevölkerung verstärkt zu wecken.
Die Streuobstwiesen können in der Ortsgemeinde Föhren als wich-
tiges Kulturgut angesehen werden. Nicht umsonst wird Föhren 
auch „Viezdorf“ genannt.
Auch die naturschutzfachlichen Belange sind zu erwähnen. Streu-
obstwiesen sind durch das Bundesnaturschutzgesetz und das 
Landesnaturschutzgesetz besonders geschützte Flächen. Um eine 
solche geschützte Streuobstwiese handelt es sich erst bei einer An-
sammlung von 10 Bäumen und 1.000 qm Grundfläche.
In der Ortsgemeinde Föhren wurden insgesamt 40 Bestände an 
Streuobstwiesen erfasst. Für jede dieser Wiesen wurde ein Kartier-
bogen ausgefüllt, mitsamt Zustandsfeststellung.
Für die Zukunft wird eine Ideensammlung für die mögliche Umset-
zung weiterer darauf aufbauender Projekte bzw. Aktionen vorge-
tragen.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Landkreis Trier-Saarburg 
Fördermittel für Projekte im Zusammenhang mit Streuobstwiesen 
bereitstellen könnte.
Die Folien der Präsentation von Herrn Kiebel werden im Ratsinfor-
mationssystem öffentlich zur Verfügung gestellt.
Ortsbürgermeisterin Radant und der gesamte Gemeinderat bedan-
ken sich im Namen der Ortsgemeinde Föhren bei Herrn Kiebel für 
seine umfangreichen ehrenamtlichen Arbeiten im Zuge der Kartie-
rung der Streuobstwiesen.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt als erstes Projekt die Umset-
zung eines Schnittkurses für den richten Schnitt von Obstbäu-
men. Es sollen weitere Projekte erarbeitet werden.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
6. Information der Ratsmitglieder; Rechte, Pflichten und Da-
tenschutz
Im Vorfeld zur heutigen Sitzung hat Ortsbürgermeisterin Radant 
den Ratsmitgliedern und Beigeordneten umfassenden Informati-
onsmaterial zu den Rechten und Pflichten der Ratsmitglieder und 
Beigeordneten zukommen lassen. Der Punkt wurde aus gegebe-
nem Anlass auf die heutige Tagesordnung gesetzt.
Die Vorsitzende weist den Rat insbesondere auf die bestehende 
Verschwiegenheitspflicht und die Treuepflicht bei der Ausübung ei-
nes öffentlichen Ehrenamtes hin.
Es wird auf die Datenschutzerklärung zur Nutzung privater Endge-
räte bei der Ratsarbeit hingewiesen. Grundsätzlich dürfen nur sol-
che Geräte genutzt werden, bei denen sichergestellt ist, dass un-
befugte Dritte keinen Zugang zu geschützten Informationen haben. 
Private Endgeräte müssen ausreichend vor Fremdzugriff geschützt 
sein. Auch der Schutz vor Schadsoftware ist zu beachten.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig
3. Dorfgemeinschaftshaus
Der Ortsgemeinderat Föhren wurde zuletzt in der Ratssitzung am 
07.04.2025 durch Herrn Architekt Stein über die möglichen Vari-
anten
a) Sanierung und Erweiterung des bestehenden Bürgerhauses
b) Neubau im Bereich des Quartiersplatzes
c) Umnutzung Kirche
informiert.
Zwischenzeitlich fand ein Gesprächstermin mit der Kommunalauf-
sicht statt. Dabei wurde festgehalten, dass in der weiteren Vor-
gehensweise eine Folgekostenberechnung für alle Gebäude zu 
erstellen ist. Damit sollte das Büro PUR+ Architekten aus Kasel 
beauftragt werden.
Weiterhin hat für die Kirche, Kita und das Pfarrheim eine gutach-
terliche Zustandsfeststellung in Bezug auf vorhandene Mängel zu 
erfolgen. Damit sollte ein entsprechendes Sachverständigenbüro 
beauftragt werden.
Ebenso ist durch die Gemeinde eine Projektliste zu erstellen in Be-
zug auf die investiven und größeren Unterhaltungsmaßnahmen in 
den nächsten 10 Jahren. Dies sollte unter Vorsitz der Ortsbürger-
meisterin im Ältestenrat und mit der Verwaltung geschehen.
In der Sitzung vom 29.04.2025 wurde die Vertagung des Punktes 
beschlossen. Da die Bürgerversammlung zwischenzeitlich stattge-
funden hat, soll nun erneut über den Punkt entschieden werden.
Aus dem Rat wird vorgeschlagen, dass der Bauausschuss sich mit 
der Anfertigung einer Projektliste befassen könne. Die Vorsitzende 
stellt klar, dass diese Projektliste keine verbindliche Planung dar-
stelle. Der Ältestenrat solle zusammen mit der Verwaltung einen 
Maßnahmenkatalog erstellen, über den der Ortsgemeinderat als 
zuständiges Gremium im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung 
entscheiden werde.
3.1. Folgekostenberechnung
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren beschließt, das Büro PUR+ Archi-
tekten mit der Erstellung der Folgekostenberechnung für die 
genannten Varianten zu beauftragen.
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich
3.2. Zustandsfeststellung für Kirche, Pfarrhaus, Kita
Beschluss:
Die Ortsbürgermeisterin wird ermächtigt, ein geeignetes Sach-
verständigenbüro mit der Zustandsfeststellung für Kirche, 
Kita und Pfarrheim zu beauftragen.
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich
3.3. Projektliste investive und größere Unterhaltungsmaßnah-
men
Beschluss:
Unter dem Vorsitz der Ortsbürgermeisterin soll im Ältestenrat 
und mit der Verwaltung eine Projektliste der investiven Maß-
nahmen und größeren Unterhaltungsarbeiten für die nächsten 
10 Jahre erarbeitet werden.
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich
4. Vergabe Straßenlaterne
4.1. Park Monéteau
Im Rahmen der Verkehrssicherung und der Schulwegesicherheit 
im Park Monéteau sollen 3 Straßenleuchten am Fußweg gesetzt 
werden. Hierfür sind Leuchten des Modells Trilux 9821 vorgese-
hen. Um eine den DIN-Normen entsprechende Ausleuchtung zu 
gewährleisten, ist die Installation von insgesamt drei Leuchten auf 
Masten mit einer Höhe von 4 Metern erforderlich.
Die Firma Westenergie AG Trier hat hierzu ein Angebot in Höhe von 
7.185,92 € abgegeben.
Bei dieser Maßnahme müssen noch Tiefbauarbeiten mitausgeführt 
werden um das Leerrohrsystem im Graben zu verlegen.
Geschätzte Kosten für die Tiefbauarbeiten belaufen sich auf ca. 
3.500,00 €.
Die Tiefbauarbeiten könnten zusammen mit der Maßnahme zur 
Verkehrsberuhigung kombiniert werden.
Ein Angebot wird nach der Submission beim ausführenden Unter-
nehmer angefragt.
Kosten und Finanzierung:
Veranschlagung im Haushaltsplan:
Haushaltsstelle: 54112.0130
Haushaltsansatz: 80.000,00 €
Bereits für Aufträge von 2024 veranschlagt ca. 63.300,00 €
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den Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung um den Punkt „An-
schaffung eines öffentlichen Trinkwasserbrunnens mit Fördermit-
teln“ im öffentlichen Teil. Dieser Punkt soll als neuer Punkt 8 aufge-
nommen werden.
Die Erweiterung der Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Die Vorsitzende trägt folgende Mitteilungen vor:
• Der Link zur Machbarkeitsstudie im Ratsinformationssystem 

wird noch vor den Sommerferien eingestellt.
• Das Protokoll des Workshops mit den Vereinen und Bürgern 

wird aufbereitet und zur Verfügung gestellt.
• Die Arbeiten an der Neugestaltung der Homepage sind in 

vollem Gange. Wenn der Arbeitskreis sich nochmal beraten 
hat wird das Projekt auch dem Gemeinderat vorgestellt. Ziel 
ist es die Neugestaltung zwischen August und September 
abzuschließen.

• Mit Wehrführer Marius Thul wurde ein Gespräch über das 
Aufstellen eines Maibaums in kommenden Jahren geführt. 
Die Feuerwehr beabsichtigt künftig keinen Maibaum mehr in 
ihrer Verantwortung aufzustellen. Angedacht ist das Aufstellen 
durch die Ortsgemeinde. Derzeit wird geprüft welche Möglich-
keiten bestehen. Infrage kommen ein Holzmast, der ganz-
jährig angebracht ist oder die jährliche Neuaufstellung eines 
Baumes.

• Die Entwicklungsgesellschaft hat zu einer Beiratssitzung am 
02.07.2025 um 19:00 Uhr eingeladen. Voraussichtlich wird in 
der nächsten Ortsgemeinderatssitzung am 20.08.2025 über 
den Wirtschaftsplan der Gesellschaft beschlossen.

• Bericht Volksfreund bezüglich Glasfaser
• Es fand ein Gespräch mit dem Datenschutzbeauftragten der 

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich bezüglich eines 
Datenschutzverstoßes im Rat statt. Ziel war es für das Thema 
zu sensibilisieren und künftiges Fehlverhalten zu verhindern. 
Seitens der Ortsbürgermeisterin wird auf eine Rüge des Fehl-
verhaltens verzichtet. Es wird an gute Zusammenarbeit in der 
Zukunft appelliert.

• Veranstaltungen in der Ortsgemeinde Föhren
- Schlosskonzert
- Ehrenamtstag der Umwelt zum Thema Biodiversität
- Konzert Gesangsverein im Klostersaal

2. Vergabe geschwindigkeitsdämpfende ISEK-Maßnahmen
Sachverhalt:
Die Submission für die geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen 
Kloster und Hessenberg/Götteneck hat am 18.06.2025 stattgefun-
den. Für das Projekt am Kloster wurden 3 Angebote abgegeben. 
Die Fa. Wey Tiefbau GmbH hat nach Prüfung das wirtschaftlich 
günstigste Angebot in Höhe von 838.724,61€ abgegeben.
Anteil Straßenbau 509.363,84€
Anteil Entsorgungsanlagen 209.391,21€
Anteil Wasserleitung 119.969,56€
Für das Projekt am Hessenberg/Götteneck wurden 3 Angebote ab-
gegeben. Die Fa. Franz Lehnen GmbH & Co. KG hat nach Prüfung 
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Höhe von 795.956,28€ ab-
gegeben.
Anteil Straßenbau 483.565,20€
Anteil Entsorgungsanlagen 216.223,36€
Anteil Wasserleitung 96.167,72€
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beauftragt die Bauabteilung die Aufträge 
wie im Vergabevorschlag und oben aufgeführt zu vergeben, 
d.h. den Auftrag für den Bereich Kloster an die Fa. Wey Tiefbau 
GmbH und den Auftrag für den Bereich Hessenberg/Götteneck 
an die Fa. Franz Lehnen GmbH & Co. KG zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
3. Vergabe Abrissarbeiten Gebäude Hauptstraße 7a und an-
grenzende Garagen
Vorlage der Verwaltung
Durch die Entwicklungsgesellschaft Klosterareal Föhren GmbH 
& Co. KG wird Mitte August mit der Erschließung des Klosterare-
als begonnen. Voraussetzung hierfür ist u.a., dass das Anwesen 
Hauptstraße 7a und die daneben befindlichen Garagen mit Stütz-
wänden bis dahin abgerissen sind. In diesem Zusammenhang ist 
es erforderlich, für die in den Garagen befindlichen Materialen 2 
Container als eine Art „Zwischenlager“ aufzustellen. Das beauftrag-
te Büro Schuh + Weyer hat für diese Arbeiten Gesamtkosten von 
rund 93.000 € brutto berechnet. Es erfolgt eine Förderung aus dem 

Ein Ausdruck der übermittelten Dokumente ist grundsätzlich mög-
lich. Daran sind jedoch die gleichen Datenschutzanforderungen zu 
stellen. Die Dokumente müssen vor Fremdzugriff geschützt aufbe-
wahrt werden. Zudem sollte im Hinblick auf die vorhandenen Tab-
lets abgewogen werden, ob ein Ausdruck zwingend erforderlich ist.
Verstöße gegen die Pflicht zur Verschwiegenheit oder der Verpflich-
tung zum Datenschutz können geahndet werden.
7. Wahl eines weiteren Beigeordneten
Der Beigeordnete Roland Müller ist auf Antrag zum 05.05.2025 aus 
dem Ehrenbeamtenverhältnis als Beigeordneter ausgeschieden.
Folglich ist eine Neuwahl für das Ehrenamt des Beigeordneten 
durchzuführen.
Wählbar zum/r Beigeordneten ist (§ 53 a Abs. 3 und 4 GemO),
•	 wer Bürger/in der Ortsgemeinde ist,
•	 Deutsche/r im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 

oder Staatsangehöriger eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union ist,

•	 am Tag der Wahl das 23. Lebensjahr vollendet hat
•	 nicht von der Wählbarkeit im Sinne des § 4 Abs. 2 des Kommu-

nalwahlgesetzes ausgeschlossen ist sowie
•	 die Gewähr dafür bittet, dass er jederzeit für die freiheitliche 

demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
eintritt.

Ehrenamtliche/r Beigeordnete/r darf u. a. nicht sein, wer gegen 
Entgelt im Dienst der Gemeinde, der zuständigen Verbandsge-
meinde oder eines öffentlich-rechtlichen Verbandes, bei dem die 
Gemeinde Mitglied ist, steht.
Die zu wählende Person muss nicht Mitglied des Gemeinderats 
sein.
Die Wahl erfolgt durch Stimmzettel in geheimer Abstimmung in öf-
fentlicher Sitzung (§ 40 Abs. 5 GemO).
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen erhält. Stimment-
haltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststellung der 
Stimmenmehrheit nicht mit (§ 40 Abs. 2, 3 GemO).
Das Stimmrecht der Vorsitzenden ruht (vgl. § 36 Abs. 3 Nr.1 GemO).
Von der Vorsitzenden werden Frau Carolin Schmitt, Herr Stefan 
Steinmann und Herr Stefan Streit als Wahlvorstand/Wahlaus-
schuss zur Durchführung der Wahl benannt.
Für die Wahl des (2.) Beigeordneten wird folgender Wahlvorschlag 
gemacht: Herr Rolf Schneider (Ratsmitglied, WG Steffes), vorge-
schlagen von der Fraktion WG Steffes.
Anschließend wird zur Wahl und Abgabe der Stimmen per Stimm-
zettel aufgerufen.
Ortsbürgermeisterin Radant stellt unter Hinzuziehung des Wahl-
ausschusses fest, dass Herr Rolf Schneider zum Beigeordneten 
der Ortsgemeinde Föhren gewählt ist. Sie gratuliert Herrn Schnei-
der zu seiner Wahl, trägt den Inhalt der Ernennungsurkunde vor 
und händigt diese aus. Anschließend erfolgt die Vereidigung und 
Amtseinführung gem. § 54 Abs. 1 GemO.
8. Verschiedenes
Aus dem Rat werden folgende Punkte angesprochen:
•	 Unterbringung der Weihnachtsmarkthütten in der Viezkeltersta-

tion
•	 Straße „Am Meulenwald“; Zustand Bodenschwellen
•	 Zuschuss der OG Föhren an die Föhrener Möhnen
•	 Bitte um Prüfung bezüglich Trinkbrunnen an der Viezkeltersta-

tion
9. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse
Die in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse werden be-
kannt gegeben:
•	 TOP 2, nicht öffentlicher Teil 

Vertragsangelegenheit 
Der Ortsgemeinderat Föhren beschließt die Verpachtung einer 
Teilfläche des Grundstücks Flur 29 Nr. 233/2.

•	 TOP 5, nicht öffentlicher Teil 
Vertragsangelegenheit 
Der Abschluss einer Nutzungsvereinbarung zum Zwecke 
von Baumaßnahmen auf dem Flurstück Fl. 6, Nr. 28/1 wurde 
beschlossen.

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Föhren  

am 25.06.2025
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeisterin Rosi Radant und in An-
wesenheit von Schriftführer/in Kurt Porten findet am 25.06.2025 im 
Bürger- und Vereinshaus, Hauptstraße 1 in Föhren eine Sitzung 
des Ortsgemeinderates Föhren statt.
Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt Ortsbürgermeisterin Radant 
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Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich
Ja-Stimmen: 17 Nein-Stimmen: 1
6. Sportplatz Kleinspielfeld; Umwandlung in Kunstrasenspiel-
fläche
Die Ortsgemeinde Föhren beabsichtigt den Umbau/Umwandlung 
des vorh. Kleinspielfeldes am Kopfende des Rasensportplatzes 
von einem Tennenbelag in einen Kunstrasenbelag.
Die Abmessungen des Kleinspielfeldes betragen ca. 40 x 70 m 
(2.800 m²).
Im Vorfeld sind einige Aufgabenstellungen zu klären und gewisse 
Grundlagenermittlungen erforderlich, wie z. B.
• Bodenanalyse und Baugrunduntersuchung
• Untersuchung/Prüfung zum Zustand der vorh. Drainageleitun-

gen
• Einholung einer Grobkostenschätzung zur Umwandlung des 

Tennenbelages mit
- neuer Zaunanlage Kleinspielfeld sowie
- Ergänzung Ballfangzaun Torausseite Rasensportplatz

• Vorprüfung evtl. Fördermöglichkeiten
Kosten und Finanzierung:
Veranschlagung im Haushaltsplan: Nein
Haushaltsstelle: 5/42411.09600
Haushaltsansatz: 0,00 €
bereits verfügt unter Berücksichtigung erteilter Aufträge: 0,00 €
Noch verfügbar: 0,00 €
Darstellung der Finanzierung:
Da die Maßnahme bei der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt 
war, wurde hierfür kein Haushaltsansatz gebildet. Es liegt eine au-
ßerplanmäßige Auszahlung vor.
Gem. § 100 Abs. 1 GemO ist eine außerplanmäßige Auszahlung 
nur zulässig, wenn
- ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewähr-

leistet ist,
- sie unabweisbar ist und kein erheblicher Jahresfehlbetrag 

entsteht oder
- ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich nur unerheblich 

erhöht.
Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag im Haushaltsplan 2025 wird 
sich nach jetzigem Stand nicht verschlechtern. Die außerplanmä-
ßigen Ausgaben werden durch Einsparungen bei anderen Investi-
tionen gedeckt
Die Vorsitzende teilt mit, dass die Finanzierung darstellbar sei, da 
es Einsparungen von ca. 50.000 € bei energetischen Maßnahmen 
gebe. Diese Einsparungen seien möglich gewesen, da die Finan-
zierung der energetischen Sanierungsmaßnahmen teils über För-
dergelder erfolge.
Beschluss:
Der Gemeinderat ermächtigt die Ortsbürgermeisterin in Zu-
sammenarbeit mit der Verwaltung entsprechende Grundlage-
nermittlungen zur Umwandlung des Kleinspielfeldes von Ten-
nen- in einen Kunstrasenplatz zu veranlassen.
Die außerplanmäßigen Ausgaben werden durch Einsparungen 
bei anderen Investitionen gedeckt.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
7. Antrag FWG Steffes: Aufnahme einer zusätzlichen Variante 
in die Machbarkeitsprüfung und Diskussion zum Bürger- und 
Vereinshaus/ Dorfgemeinschaftshaus
Ortsbürgermeisterin Radant stellt bei Eröffnung dieses Tagesord-
nungspunktes klar, dass sie zur Aufnahme des Antrags auf die 
heutige Tagesordnung nicht verpflichtet gewesen sei. Das Thema 
zur Machbarkeitsprüfung verschiedener Varianten für das Dorfge-
meinschaftshauses wurde bereits in der letzten Sitzung beraten 
und auch beschlossen.
Dennoch habe sie sich dazu entschieden den Punkt auf die Tages-
ordnung zu nehmen, um den Diskurs nicht zu unterbinden. Dahin-
gehende Vorwürfe sollten so vornweg vermieden werden.
Weiterhin gibt die Vorsitzende die Art und Weise der Antragstellung 
zu bedenken. In Vorgesprächen zur heutigen Sitzung habe sich he-
rausgestellt, dass dieser Antrag schon fast ein Jahr innerhalb der 
Fraktion in der Welt sei. Gestellt wurde der Antrag jedoch erst jetzt, 
nach der bereits erfolgten Beschlussfassung in der letzten Sitzung. 
Es wird gebeten derartige Anträge zeitnah und rechtzeitig zu stel-
len, damit sie ordnungsgemäß und zum richtigen Zeitpunkt vom 
Ortsgemeinderat beraten werden können.
Daraufhin erteilt die Vorsitzende Herrn Fraktionsvorsitzenden Stef-
fes das Wort, der den Antrag im Gemeinderat vorträgt. Der Antrag 

Programm Lebendige Zentren in Höhe von 66,67 Prozent der för-
derfähigen Kosten.
Für die Abrissarbeiten und das Aufstellen der Container wurde 
durch die Verwaltung bei der ADD Trier ein vorzeitiger Maßnah-
menbeginn beantragt.
Die Abrissarbeiten sollen nunmehr durch die Zentrale Vergabestel-
le öffentlich ausgeschrieben werden.
Die nächsten planmäßigen Sitzungen des Ortsgemeinderates Föh-
ren finden am 15.07.25 und 16.09.25 statt. Da bis zum 15.07.25 
noch kein Ausschreibungsergebnis vorliegt, soll die Ortsbürger-
meisterin ermächtigt werden, die Arbeiten an die nach Wertung 
mindestbietende Firma zu vergeben.
Aus dem Rat wird drauf hingewiesen, dass der Termin einer Rats-
sitzung mit dem 15.07.2025 falsch ist. Die nächste planmäßige 
Ortsgemeinderatssitzung findet am 20.08.2025 statt.
Die Vorsitzende informiert darüber, dass die VG-Verwaltung seitens 
der ADD die Zusage erhalten hat, dass kein vorzeitiger Maßnah-
menbeginn erforderlich werde. Die Bewilligung solle noch im Laufe 
dieser Woche erteilt werden.
Beschluss:
1. Die Abrissarbeiten und die Beschaffung der Container 

sollen ausgeschrieben werden.
2. Die Ortsbürgermeisterin wird ermächtigen, die Aufträge 

an die nach Wertung mindestbietende Firma zu verge-
ben, sobald dem vorzeitigen Maßnahmenbeginn seitens 
der ADD zugestimmt wurde oder sobald die Bewilligung 
vorliegt.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig
4. Bericht Ortsjugendpfleger
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt die Vorsitzende den Orts-
jugendpfleger Christoph Postler und erteilt ihm das Wort. Herr Post-
ler stellt seinen Bericht über die Tätigkeiten in der Jugendpflege in 
Föhren für das Jahr 2024 vor und gibt einen Ausblick für kommende 
Projekte. Es wird auf den für die Ratsmitglieder im Ratsinforma-
tionssystem hinterlegten Bericht verwiesen. Nach der Vorstellung 
bedankt sich der gesamte Ortsgemeinderat bei Herrn Postler für 
seine Arbeit in der örtlichen Jugendpflege. Die Vorsitzende betont, 
dass die Zusammenarbeit mit Herrn Postler sehr gut läuft und zum 
Vorteil für das Leben der Kinder und Jugendlichen in der Ortsge-
meinde Föhren beiträgt. Es wird auf zwei geplante Veranstaltungen 
hingewiesen, die unter Einbindung der Jugendarbeit stattfinden 
sollen. Im Jahr 2027 ist ein Projekt als Austausch zum Jubiläum 
mit der Partnergemeinde Moneteau geplant. Demnächst soll eine 
Ausschreibung für einen Workshop im Jahr 2026 mit dem Thema 
„Gedenkstätte in Krokowa“ erfolgen.
5. Änderung der Stellplatzablösesatzung
Die derzeit gültige Stellplatzablösesatzung der Ortsgemeinde Föh-
ren datiert aus dem Jahr 2001. Seither haben sich die durchschnitt-
lichen Herstellungskosten für Kfz-Stellplätze deutlich erhöht. Die 
bisherige Satzung sah einen Ablösebetrag von 2.500,00 € vor. Eine 
Neufestsetzung des Betrags ist daher erforderlich.
Gemäß § 47 Abs. 4 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 
(LBauO) darf der Ablösebetrag je Stellplatz 60 % der durchschnittli-
chen Herstellungskosten der Parkeinrichtungen, einschließlich der 
Kosten des Grunderwerbs, nicht überschreiten. Auf Basis einer ak-
tuellen Kostenkalkulation belaufen sich die durchschnittlichen Her-
stellungskosten in der Ortsgemeinde Föhren auf rund 17.950,00 
€. Daraus ergibt sich ein maximal zulässiger Ablösebetrag von 
10.770,00 € je Stellplatz.
Es besteht keine Verpflichtung, den maximal zulässigen Ablösebe-
trag in voller Höhe anzusetzen. Die Ortsgemeinde kann, je nach 
politischen Zielsetzungen, sozialen Erwägungen oder örtlichen 
Rahmenbedingungen, auch einen darunterliegenden Betrag fest-
setzen.
Da sich die bisherige Satzung im Wesentlichen auf die Höhe des 
Ablösebetrags beschränkte, wurde im Zuge der Neufassung eine 
umfassendere Regelung geschaffen, die die aktuellen rechtlichen 
Vorgaben berücksichtigt.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Föhren beschließt:
1. Den Ablösebetrag gemäß § 4 Abs. 2 der Stellplatzablöse-

satzung auf 10.770,00 € je Stellplatz festzusetzen.
2. Die Satzung über die Ablösung von Stellplatzverpflich-

tungen in der vorliegenden Fassung vom 25.06.2025 zu 
erlassen.

3. Die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich mit der Be-
kanntmachung der Satzung im Amtsblatt zu beauftragen.
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Kenn
n Dr. Burkhard Apsner  n Sprechzeiten
n 06502 2391 n Dienstag, 
n buergermeister@kenn.de n 18:00 - 19:00 Uhr      
n www.kenn.de      

Klüsserath
n Hans-Werner Lex  n Sprechzeiten
n 0176-41206344      Sa. 09:00 - 10:00 Uhr
n buergermeister@kluesserath.de      
n www.kluesserath.de

Grußwort

zum Fischessen
Am 26.07. und 27.07.2025 findet wieder unser traditionelles 
Fischessen statt. Seit über 40 Jahren ist dieses fest ein fes-
ter Bestandteil des Veranstaltungskalenders von Klüsserath 
und Umgebung: Die Qualität der frisch zubereiteten Fisch-
variationen direkt aus Anglerhand wird von vielen Stamm-
gästen und Fischliebhabern hochgeschätzt. Zu unseren her-
vorragenden Weinen der Klüsserather Bruderschaft gibt es: 
sauer eingelegte Fische aus Mosel und Salm, gebackene 
und frisch geräucherte Forellen und Seelachs in Bierteig. 
Neu in diesem Jahr: Frisch geräucherter Aal! Für Nichtfisch-
liebhaber gibt’s Wildbratwurst und Pommes.
Ich wünsche dem Angelverein mit seinen Helfern und Gäs-
ten schönes Wetter, ein gutes Gelingen, und ein „Petri Heil“. 
Das Fischessen findet wie auch in den beiden letzten Jahren 
an der „Alten Ökonomie“ bei der Kirche statt, samstags ab 
17:00 Uhr und sonntags ab 12:00 Uhr.

Klüsserath, 21.07.2025
Werner Lex, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Am Dienstag, 29.07.2025 findet um 19:00 Uhr im Gemeindezent-
rum „Alte Ökonomie“, Kirchstraße 3 in Klüsserath eine Sitzung 
des Ausschusses für Weinbau und Touristik Klüsserath statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Straßenfest Eröffnung B 53
3. Bildung Festausschuss
4. Verschiedenes

Klüsserath, 21.07.2025
Hans-Werner Lex, Ortsbürgermeister

Rallye ADAC Mittelrhein -  
Lauf zur deutschen Rallyemeisterschaft 

02. – 03. August 2025
Wichtige Informationen für Anwohner  

der Wertungsprüfung
Vom 02. - 03. August findet in der Region rund um den Industrie-
park Region Trier, Föhren, die Rallye ADAC Mittelrhein statt. Der 
Veranstalter der Rallye ist der ADAC Mittelrhein mit dem Hauptsitz 
in Koblenz. Die Rallye ADAC Mittelrhein ist einer von 5 Wertungs-
läufen zur deutschen Rallyemeisterschaft. Für Tourismus und die 
Wirtschaft bringt die Rallye ADAC Mittelrhein wichtige Impulse und 
präsentiert die Region.
Liebe Anwohner aus Rivenich, Klüsserath und Trittenheim,
die Wertungsprüfung „Spedition Müller Trittenheim“ wird auf 
Wirtschaftswegen zwischen Rivenich, Klüsserath und Tritten-
heim befahren. 

ist im Ratsinformationssystem abrufbar.
Die Fraktion WG Steffes hat beantragt eine weitere, vierte Variante 
in Prüfung der Machbarkeit für ein neues Dorfgemeinschaftshaus 
mit einzubeziehen.
Vorgeschlagen werden die Sanierung des vorhandenen Bürger- 
und Vereinshauses unter Berücksichtigung der hierzu erforderli-
chen Maßnahmen (Brandschutz, Barrierefreiheit, usw.) und der 
gleichzeitige Bau einer neuen Mehrzweckhalle, in der größere Ver-
anstaltungen stattfinden könnten. Hierzu wurden auf dem anliegen-
den Plan zwei Flächen vorgeschlagen (grüne Markierung).
Beschlussantrag: Es wird beantragt auch diese vorgeschlagene, 
vierte Maßnahme auf Kosten und Machbarkeit zu prüfen.
Im Rat kommen verschiedene Ansichten zu der vorgeschlagenen 
Ausführung auf, bis zur Beschlussfassung aufgerufen wird.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt, dass die von der Fraktion WG 
Steffes vorgeschlagene, vierte Variante auf Kosten und Mach-
barkeit geprüft werden soll.
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich
Ja-Stimmen: 10 Nein-Stimmen: 7 Enthaltungen: 1
8. Anschaffung eines öffentlichen Trinkwasserbrunnens mit 
Fördermitteln
Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität 
(MKUEM) unterstützt im Rahmen des Förderprogramms „100 Trink-
wasserbrunnen für Rheinland-Pfalz“ die Installation öffentlicher 
Trinkwasserbrunnen. Ziel ist es, das Bewusstsein für Trinkwasser 
als Lebensmittel zu stärken sowie durch das kostenfreie Auffüllen 
von Trinkflaschen zur Vermeidung von Plastikmüll beizutragen.
Die Ortsgemeinde Föhren erhält die Möglichkeit, eine bereits be-
willigte Förderung in Höhe von 8.000,00 € zu übernehmen, da eine 
andere Ortsgemeinde die Maßnahme nicht umsetzt. Vorausset-
zung für die Inanspruchnahme der Förderung ist die vollständige 
Umsetzung des Projekts bis spätestens zum 15.11.2025.
Ein aktuelles Angebot für einen geeigneten Trinkwasserbrunnen 
liegt in Höhe von 8.716,75 € brutto vor. Weitere Modelle und Prei-
se sind dem beiliegenden Informationsmaterial zu entnehmen. Die 
erforderlichen bauseitigen Leistungen wie Fundamenterstellung, 
Anschluss an das Wassernetz, Montage und Inbetriebnahme müs-
sen von der Ortsgemeinde getragen werden. Diese Zusatzkosten 
werden derzeit auf ca. 5.000,00 € geschätzt.
Da die Maßnahme bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 
noch nicht bekannt war, liegt eine außerplanmäßige Auszahlung 
vor.
Gemäß § 100 Abs. 1 GemO ist eine außerplanmäßige Auszahlung 
nur zulässig, wenn
•	 ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleis-

tet ist,
•	 oder wenn sie unabweisbar ist und kein erheblicher Jahresfehl-

betrag entsteht oder
•	 ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich nur unerheblich er-

höht.
Die Verwaltung weist darauf hin, dass sich der im Haushaltsplan 
2025 ausgewiesene Jahresfehlbetrag durch die Umsetzung der 
Maßnahme voraussichtlich nicht erhöhen wird. Die Finanzierung 
der außerplanmäßigen Auszahlung soll durch Einsparungen bei 
anderen Investitionen erfolgen.
Die Vorsitzende betont, dass die Finanzierung in der Form nur 
darstellbar sei, da ein Platz in einem Förderprogramm kurzfristig 
frei wurde und die Ortsgemeinde Föhren diese Mittel nun erhalten 
könne.
Aus dem Rat wird angeregt über die Aufstellung eines weiteren 
Trinkwasserspenders nachzudenken. Als Konsens bildet sich her-
aus, dass man zunächst den heute beratenen Wasserspender auf-
stellen wolle und sich dann ggf. mit der Möglichkeit weiterer Stand-
orte beschäftigen werde.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt die Anschaffung und Montage 
eines Trinkwasserbrunnens, ermächtigt die Ortsbürgermeis-
terin mit der Vergabe und beauftragt die Verwaltung mit der 
Umsetzung der Maßnahme. Die außerplanmäßige Auszahlung 
wird durch Einsparungen bei anderen Investitionen und der 
Teilnahme an dem Förderprogramm gedeckt.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
9. Verschiedenes
Aus dem Rat werden folgende Punkte angesprochen:
• Basketballkorb Fortsetzung  auf Seite 26
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Leiwen
n Joachim Hagen  n Sprechzeiten
n 06507 9393906      Mo. u. Do.  18:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@leiwen.de      oder nach Vereinbarung
n www.leiwen.de

Bekanntmachung
Teiländerung des vorhabenbezogenen Bebauungspla-

nes „Erlebnisland Eurostrand Mosel“  
der Ortsgemeinde Leiwen

-Inkrafttreten des Bebauungsplanes, § 10 (3) Baugesetzbuch 
(BauGB)-

Der Ortsgemeinderat Leiwen hat in seiner Sitzung am 8. Juli 2025 
die Teiländerung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Er-
lebnisland Eurostrand Mosel“ einschließlich Textfestsetzungen und 
Begründung als Satzung beschlossen. Mit dieser Bekanntmachung 
tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB die Teiländerung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes „Erlebnisland Eurostrand Mosel“ der 
Ortsgemeinde Leiwen in Kraft. Diese Bekanntmachung tritt an die 
Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung. 
Die Abgrenzung des Planbereiches ist aus dem nachfolgend ab-
gedruckten Planausschnitt ersichtlich. Der o.g. Bebauungsplan mit 
Textfestsetzungen und Begründung, wird während der Dienstzeiten 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 
26, Verwaltungsgebäude II, Zimmer 36, 54338 Schweich, zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten und auf Verlangen Auskunft erteilt.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des 
Baugesetzbuches über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. Der Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile einge-
treten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.
Gemäß § 215 des BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, dass

An öffentlichen Straßen sind die K48, K49 und die Moselstraße 
in Rivenich betroffen! Wegen der Einrichtung der Sperrung kann 
es schon vor der angegebenen Zeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen 
kommen. Wir danken für Ihr Verständnis. In dringenden Fällen er-
reichen Sie den Veranstalter in der Rallyewoche unter der Rufnum-
mer 0261-1303-275.
Zeitplan WP Spedition Müller Trittenheim am Samstag, den 02. 
August 2025
Sperrung der Stecke 10:00 Uhr
Start 1 Durchgang 11:54 Uhr
Start 2 Durchgang 15:19 Uhr
Start 3 Durchgang 18:49 Uhr
Aufhebung der Sperrung 22:00 Uhr

ADAC Mittelrhein e.V.

Gemeindearbeiter in den Ruhestand 
verabschiedet

Nach 25 Jahren zuverlässigen und engagierten Wirkens für un-
sere Gemeinde Klüsserath haben wir unseren Gemeindearbei-
ter Hermann Kihm in den Ruhestand verabschiedet. Hermann 
war ein Vierteljahrhundert im Dienste der Gemeinde und Bürger 
tätig. Ob bei der Pflege öffentlicher Anlagen oder bei der Un-
terstützung von Veranstaltungen war er stets ein verlässlicher 
Helfer. Die gesamte Gemeinde bedankt sich herzlich für seinen 
langjährigen Einsatz und Engagement. Für seinen neuen Le-
bensabschnitt wünschen wir ihm von Herzen Gesundheit, Zeit 
für Familie und Hobbys und all das was im Arbeitsalltag zu kurz 
kam.

v. rechts, Hermann Kihm mit Frau Marion, Ortsbürgermeister Wer-
ner Lex und die beiden neuen Gemeindearbeiter Mario Jostock 
und Uwe Porten

Klüsserath, 21.07.2025
Werner Lex, Ortsbürgermeister

Köwerich
n Manfred Strauch  n Sprechzeiten
n 06507 7039034      Mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@koewerich.de n skype: og.koewerich
n www.koewerich.de

www.wittich.de
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Pastor-Kenez-Zeltlager 2025 in Zülpich
Leiwen, 21.07.2025

Joachim Hagen, Ortsbürgermeister

Goldregen beim internationalen  
Wettbewerb „Citta del Vino“ in Rom

Beim internationalen Wettbewerb „Citta del Vino“ wurde das Sekt-
gut St. Laurentius Leiwen in diesem Jahr mit insgesamt 4 Gold-
medaillen, darunter einmal mit Großem Gold als Katgoriesieger 
ausgezeichnet. Der Erfolg ist um so höher einzustufen, da sich das 
Sektgut St. Laurentius hierbei in dem internationalen Wettbewerb 
gegen hervorragende Champagner- und Spumante-Produzenten 
behaupten konnte. Umso erfreulicher war es dann auch, dass die 
Ortgemeinde Leiwen, als Heimatort des Sektgutes, mit einer Gold-
medaille ausgezeichnet und geehrt wurde. Die würdige Preisverlei-
hung fand am 05. Juli auf Einladung des Präsidenten des italieni-
schen nationalen Verbandes Citta del Vino, Herr Angelo Radica, im 
großen Saal des Kapitols in Rom statt. Nadine Herres-Singer und 
Johannes Singer vom Sekthaus St. Laurentius, sowie Ortsbürger-
meister Joachim Hagen folgten natürlich gerne dieser Einladung, 
um im ehrwürdigen Saal den Preis im Rahmen eines Festakts, bei 
dem auch der italienische Landwirtschaftsminister Francesco Lol-
lobrigida, sowie der Bürgermeister von Rom, Herr Roberto Gualti-
eri, zugegen waren, entgegenzunehmen. Ein Riesenerfolg für das 
Sekthaus St. Laurentius, aber auch zugleich eine Ehre und eine 
tolle Werbung für die Ortsgemeinde und ihre Weine. Für Letzteres 
gilt hier natürlich unserer besonderer Dank dem Sekthaus St. Lau-
rentius, deren Auszeichnungen die der Ortsgemeinde begründet 
haben. Nach der Preisverleihung war selbstverständlich auch noch 
genügend Zeit die tolle „ewige Stadt“ Rom und den Petersplatz zu 
besichtigen, wobei natürlich u.a. auch ein Besuch der Grabstätte 
des Schriftstellers Stefan Andres auf dem inerhalb des Vatikans be-
findlichen Friedhof „Campo Santo Teutonico“ beinhaltet war.

Preisübergabe im Kapitol: (von links) Betriebsleiter Johannes Sin-
ger vom Sektgut St. Laurentius, der moldawische Botschafter Oleg 
Nica, der Präsident der „Citta del Vino“ Angelo Radica, Ortsbürger-
meister Joachim Hagen

1. eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1, Nr. 
1 - 3 BauGB der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,

2. eine beachtliche Verletzung unter Berücksichtigung des § 
214 Abs. 2 über das Verhältnis dieses Bebauungsplanes

und
3. beachtliche Mängel der Abwägung beim Zustandekommen 

des Bebauungsplanes §214 Abs. 3 Satz 2 BauGB,
unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der 
Ortsgemeinde Leiwen unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-
Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl.S.153), in der derzeit gültigen Fas-
sung, wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Bestim-
mungen über Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 GemO) und die 
Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemein-
derates (§ 34 GemO) unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung dieser Sat-
zung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche 
Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Ortsgemein-
de Leiwen geltend gemacht worden ist.

Leiwen, 21.07.2025
Ortsgemeinde Leiwen

gez.: Joachim Hagen, Ortsbürgermeister

Meldung der Wein- und  
Traubenmostbestände zum 31.07.2025

Ich erinnere alle Winzerinnen und Winzer an die Meldung der Wein- 
und Traubenmostbestände zum 31.07.2025. Die entsprechenden 
Formulare liegen weiterhin während den Öffnungszeiten der Tou-
ristinformation zur Abholung aus. Sie können aber auch während 
meinen Sprechstunden (Montags und Donnerstags, jeweils 18.00 
Uhr – 20.00 Uhr), im Gemeindebüro (Container Weinbrunnenplatz) 
abgeholt werden. Die Abgabefrist endet am 07.08.2025.

Leiwen, 21.07.2025
Joachim Hagen, Ortsbürgermeister

Pastor-Kenez-Zeltlager 2025

Ortsbürgermeister Joachim Ha-
gen (li.) und Stadtbürgermeis-
ter Ulf Hürtgen (re.) zu Besuch 
beim Leiter des Zeltlagers Ma-
ximilian Lex

Das Pastor-Kenez-Zeltlager Lei-
wen führte die Teilnehmer in die-
sem Jahr vom 11. bis 20.07.2025 
in unsere Partnerstadt nach Zül-
pich. Hier stellte der ortsansässi-
ge Tennisclub am Wassersport-
see ihr Sportgelände zum Aufbau 
des Lagers zur Verfügung. Circa 
100 Kinder und Jugendliche, im 
Alter von 9 – 16 Jahren aus Lei-
wen und Umgebung, schlugen 
gemeinsam mit ihren über 30 Be-
treuerinnen und Betreuer die Zel-
te auf, um dort einen Teil ihrer 
Sommerferien zu verbringen. 
Natürlich gehörte hierbei auch 
der Besuch des Bürgermeisters 
wieder zum Programm. Erfreu-
lich war dabei, dass sich der 
Stadtbürgermeister von Zülpich, 
Herr Ulf Hürtgen, ebenfalls die 
Zeit nahm, um dem Zeltlager ei-
nen Besuch abzustatten. Dieser 

zeigte sich begeistert, was die alljährliche Organisation und Leitung 
des Zeltlagers betraf und sprach allen Verantwortlichen ein großes 
Lob aus. Im Rahmen des Besuchs wurden darüber hinaus aber 
auch Möglichkeiten besprochen, die Partnerschaft zwischen Lei-
wen und Zülpich wieder zu intensivieren. Seitens der Ortsgemeinde 
Leiwen spreche ich hiermit den Betreuerinnen und Betreuer des 
Zeltlagers, besonders dem Lagerleiter Maximilian Lex, für die Orga-
nisation und die Durchführung des Zeltlagers unseren herzlichsten 
Dank aus. Sie bewahren damit u.a. auch eine seit 1980 bestehende 
Tradition, die seitdem alle Leiwener Kinder erleben und genießen 
durften.
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Naurath/Eifel, 20.07.2025
Stefan Weiler, Ortsbürgermeister

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Naurath/Eifel 

am 16.07.2025
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Stefan Weiler und in An-
wesenheit von Schriftführer/in Florian Merten findet am 16.07.2025 
im Bürger- und Vereinshaus, Schulstraße 6 in Naurath/Eifel eine 
Sitzung des Ortsgemeinderates Naurath/Eifel statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
a. Projekt „Kleinspielfeld“
Es gibt noch keine Rückmeldung zum Förderantrag vom 
10.02.2025.
b. Wegeinstandsetzung „Enscherfloss“
Die Abnahme ist erfolgt, Zahlantrag für die Förderung wurde am 
30.06.2025 gestellt. Der Vorsitzende zeigt sich zufrieden mit der 
Ausführung der Arbeiten.
c. Starkregenvorsorge
Rückmeldung zur weiteren Vorgehensweise beim Einlassbauwerk 
„Am Rosenberg“ steht noch aus. Leider sind Maßnahmen an ge-
mischt entwässernde Einlaufbauwerken nicht förderfähig. Nach 
Aussage von Frau Horsch würde die VG sich an den Kosten für die 
Instandsetzung beteiligen.
d. „Treffpunktes für Wanderfreunde“
Materialbestellung zur Instandsetzung erfolgte am 04.06.2025. Der 
Bewilligungszeitraum der Förderung läuft bis zum 24.10.2025.
e. Schilder zur Partnerschaft mit Chemilly
Die Schilder sind hergestellt worden und werden zeitnah an den 
vorgesehenen Ortsausgängen Richtung Zemmer und Föhren auf-
gestellt. Ein besonderer Dank des Vorsitzenden geht an die Spar-
kasse Trier für die Zuwendung in Höhe von 500,-€ sowie an Herrn 
Kleff für die in ehrenamtlicher Arbeit erfolgte Aufbereitung der Orts-
wappen und das Design der Partnerschaftsschilder. Der Gemein-
derat schließt sich dem besonderen Dank an die Sparkasse Trier 
und an Herrn Kleff gerne an.
f. Termin Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses haben dem 
vorgesehen Termin am 14.08.2025 19:00 Uhr zugestimmt.
g. Ortsbürgermeisterdienstbesprechung am 16.06.2025; Vor-
stellung
„Nahversorgung in Fertigmodulbauweise“
Die Nahversorgung Mittelmosel GmbH stellte ihre Geschäftsidee, 
in einem 25m2 großen Container Selbstbedienungsläden für den 
täglichen Bedarf in den Dörfern der VG Schweich zu installieren
Die telefonische Kontaktaufnahme mit dem Geschäftsführer, 
Herrn Max Hübner, fand am 18.06.2025 statt. Das Ergebnis des 
Gesprächs: Für Naurath ist ein solcher Laden nicht wirtschaftlich 
darstellbar.
h. Nachrüstung des Haltebügels für das Schild am Buswarte-
häuschen
Wurde am 24.06.2025 erneut durch Herrn Meter beim Linienbetrei-
ber angemahnt. Der Linienbetreiber ist hier in der Pflicht. Der Vor-
sitzende hofft auf eine zeitnahe Reaktion und Umsetzung seitens 
des Linienbetreibers.
i. Begegnungstag am 29.06.2025
Im und vor dem Bürger- und Vereinshaus wurde gut angenommen. 
Der Vorsitzende spricht einen Herzlichen Dank an alle Helferinnen 

der italienische Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida 
gratuliert Ortsbürgermeister Joachim Hagen zur Goldmedaille für 
die Ortsgemeinde Leiwen

Leiwen, 21.07.2025
Joachim Hagen, Ortsbürgermeister

Longen
n Stefan Egner  n Sprechzeiten
n 06502 9356666 o. 0160 7110639      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@longen.de

Longuich
n Kevin Lieser  n Sprechzeiten
n 06502 1364      Mi. 18:30 - 20:00 Uhr
n buergermeister@longuich.de
n www.longuich.de

Mehring
n Jennifer Schlag  n Sprechzeiten
n 06502 2140 oder 0151 28373343      Do. 18:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@mehring-mosel.de      
n www.mehring-mosel.de

Naurath
n Stefan Weiler n Sprechzeiten
n 06508 9176158       Mi. 18:00 – 19:00 Uhr
n buergermeister@naurath-eifel.de       im Bürgerhaus
n www.naurath-eifel.de

Webseite der Ortsgemeinde Naurath

Aktuelle Informationen zum Dorfgeschehen erhalten 
Sie auch über unsere Webseite 
https://naurath-eifel.de/

Herzlichen Dank an alle  
Festbesucherinnen und Festbesucher  

der Naurather Sommerkirmes  
am Samstag, den 12. Juli 2025!

Sie alle haben dazu beigetragen, dass die SG Naurath-Dierscheid 
Einnahmen in Höhe von 1080,-€ verbuchen konnte, die wie ange-
kündigt für anstehende Ausgaben der Ortsgemeinde verwendet 
werden. So werden die Kosten in Höhe von 525,68€ für das Solar-
panel und die Akkus unserer neuen Geschwindigkeitsanzeige von 
der SG Naurath-Dierscheid übernommen. Mein besonderer Dank 
gilt natürlich den Ausrichtern des Festes und allen Helferinnen und 
Helfern. Schön, dass ihr diese alte Tradition wieder aufleben lasst!
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gaberechtlichen Gründen verlangt die ADD Trier die Vorlage von 
3 Vergleichsangeboten. Diese wurden zwischenzeitlich durch die 
Verwaltung eingeholt.
Die Bewilligung des Zuschusses erfolgt voraussichtlich im Mai/Juni 
2026. Erst danach darf ein Planungsauftrag durch die Ortsgemein-
de erteilt werden.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Naurath/E. beschließt eine Dorfmodera-
tion durchzuführen. Die Verwaltung wird beauftragt einen För-
derantrag bei der ADD Trier zu stellen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 9 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
3. Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkun-
gen und ähnlichen Zuwendungen
Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zu-
wendung obliegen ausschließlich dem Ortsbürgermeister sowie 
den Beigeordneten. Über die Annahme oder Vermittlung entschei-
det der Ortsgemeinderat. Bis zum 12.06.2025 hat die Ortsgemein-
de für folgende Projekte Zuwendungen erhalten:

und Helfer aus. Die Ratsmitglieder schließen sich diesem herzli-
chen Dank gerne an. Vor allem das Anbieten von Grillgut ist bei den 
Besuchern gut angekommen. Der nächste Begegnungstag könnte 
eventuell auf einer Freifläche im Neubaugebiet stattfinden.
j. Sommerkirmes SG Naurath
Die veranstaltete Sommerkirmes am 12.07.2025 war sehr erfolg-
reich. Der Vorsitzende spricht einen herzlichen Dank an die Ak-
teure für ihr Engagement. Diesem herzlichen Dank schließen sich 
die Ratsmitglieder gerne an. Der Erlös kommt der Ortsgemeinde 
zugute.
k. Interessensbekundung für Inhouse-Schulung
Anlässlich der Landtagswahl am 22.03.2026 findet eine Inhouse 
Schulung statt. Hierzu hat der Vorsitzende 4 Personen angemeldet.
2. Dorfmoderation
In der Ortsgemeinde Naurath/E. soll eine Dorfmoderation durchge-
führt werden. Es haben sich bereits 2 Büros im Ortsgemeinderat 
vorgestellt. Es soll ein Förderantrag aus Mitteln der Dorferneuerung 
gestellt werden. Der Fördersatz beträgt 80 Prozent. Üblicherwei-
se belaufen sich die Honorarkosten auf 15.000 € brutto. Aus ver-

Datum Zuwendungsgeber Anschrift Betrag Zuwendungszweck
10.06.2025 Sparkasse Trier 54290 Trier 500,00 € Geldspende: Neubeschaffung Hinweisschilder Städtepartnerschaft 

Naurath und Chemilly-sur-Yonne an den Ortseingängen (Förderung der 
Heimatpflege, Heimatkunde und der Ortsverschönerung)

Die Annahme der Zuwendung ist vorbehaltlich der Zustimmung 
durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg als Aufsichtsbehörde zu 
beschließen.
Beschluss:
Der Gemeinderat Naurath beschließt die Annahme der vorge-
nannten Zuwendung.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 9 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
4. Bauantrag, Flur 24, Flurstück 75
Das Grundstück befindet sich nicht im Geltungsbereich eines Be-
bauungsplanes, sondern im unbeplanten Innnenbereich. Somit hat 
sich das Vorhaben gemäß § 34 BauGB in die nähere Umgebung 
einzufügen.
Geplant sind ein Anbau am bestehenden Wohngebäude sowie die 
Errichtung eines Stahlbalkons. Zudem wird die Errichtung eines 
landwirtschaftlichen Unterstellplatzes vorgesehen, welcher geneh-
migungsfrei gemäß § 62 LBauO ist.
Im Erdgeschoss soll ein Jagdraum mit einer Fläche von 40,14 m² 
entstehen. Im Obergeschoss sind ein Badezimmer (13,03 m²), eine 
Ankleide (11,69 m²) und ein Schlafzimmer (15,03 m²) geplant. Der 
Balkon soll 16,01 m² groß werden.
Aus Sicht der Verwaltung fügt sich das Bauvorhaben in die nähere 
Umgebung ein.
Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 9 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
5. Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bereich der Ortsgemeinde 
wird die Anschaffung einer mobilen, solarbetriebenen Geschwin-
digkeitsanzeige vorgeschlagen. Ziel ist es, das Geschwindigkeits-
bewusstsein der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu 
erhöhen und somit einen Beitrag zur Reduzierung überhöhter Ge-
schwindigkeiten im innerörtlichen Verkehr zu leisten.
Die mobile Ausführung ermöglicht den flexiblen Einsatz an ver-
schiedenen Stellen im Gemeindegebiet, insbesondere an sensib-
len Bereichen wie Zufahrtsstraßen oder Schulwegen. Durch den 
Solarbetrieb wird ein autarker Betrieb ohne festen Stromanschluss 
sichergestellt.
Das Unternehmen Westenergie AG bezuschusst die Anschaffung 
der Anzeige mit 500,00 €.
Derzeit liegen zwei vergleichbare Angebote vor, die bei jeweils rund 
2.200,00 € liegen.
Die tatsächlichen Kosten belaufen sich demnach nach Abzug des 
Zuschusses auf ca. 1.700,00 €.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Naurath/Eifel beschließt, das Angebot 
der Firma ElanCity in Höhe von 2140,81 € anzunehmen und 
beauftragt die Verwaltung mit der Beschaffung der mobilen, 
solarbetriebenen Geschwindigkeitsanzeige.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 9 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0 Befangen: 0
6. Verschiedenes
Es wurden keine Mitteilungen gemacht.
7. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse
Der Vorsitzende informiert, über den folgenden gefassten Be-
schluss aus dem nicht-öffentlichen Teil der Sitzung:
TOP N2 – Pachtangelegenheiten; Holzlagerplätze „Auf dem 
Wingertsberg“
1.	 Dem vorliegenden Entwurf für die öffentliche Anbietung – mit 

Streichung des Passus „c. 3. Eine Zuteilung für mehr als eine 
Teilfäche ist möglich“ – der drei Teilflächen wird zugestimmt.

2.	 Die Verwaltung wird beauftragt, die öffentliche Anbietung im 
Amtsblatt sowie auf der Homepage der VG Schweich zu ver-
öffentlichen.

Pölich
n Wolfgang Eid  n Sprechzeiten
n 0176 23362776 o. 06507 9248778      nach Vereinbarung
n buergermeister@poelich.de

Riol
n Dr. Christel Egner-Duppich  n Sprechzeiten
n 06502 930707.      nach Vereinbarung
n buergermeister@riol.de      
n www.riol.de      

Bekanntmachung
Am Montag, 28.07.2025 findet um 19:00 Uhr im Dorf- und Kultur-
zentrum Martinstraße 5, in Riol eine Sitzung des Ortsgemeinde-
rates Riol statt.
Tagesordnung:
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Vertragsangelegenheiten
3. Vertragsangelegenheiten
4. Verschiedenes
öffentlich (ab ca. 19:30 Uhr)
1. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse
2. Kindertagesstätte Riol

2.1 Erweiterungs- und Umbaumaßnahme; Bauantrags- und 
Förderverfahren

2.2 Maßnahme Optimierung Raumprogramm
3. Mitteilungen



Schweich	 - 30 -	 Ausgabe 30/2025

4. Nachwahlen
4.1 Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss
4.2 stellv. Mitglied Bau- und Wegeausschuss
4.3 stellv. Mitglied Ausschuss für Tourismus, Weinwerbung 

und Freizeitsee
5. Zusammenführung der Forstzweckverbände Fell und Sch-

weich
5.1 Beschlussfassung über die Auflösung des FZVB Fell 

zum 31.12.2025
5.2 Antragstellung zur Aufnahme in den FZVB Schweich ab 

dem 01.01.2026
6. Anlegung eines weiteren Baumgräberfeldes auf dem Friedhof
7. Anschaffung eines Rasen-Aufsitzmähers und einer Anbau-

Kehrmaschine
8. Bauantrag, Flur 12, Flurstück 229
9. Schiffsanlegesteg Flur 3, Flurstücke 1, 2; Entscheidung über 

das Einvernehmen
10. Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen 

und ähnlichen Zuwendungen
11. Verschiedenes

Riol, 21.07.2025
Dr. Christel Egner-Duppich, Ortsbürgermeisterin

Schleich
n Dr. Wolfgang Lößlein  n Sprechzeiten
n 06507 9988187       nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@schleich-mosel.de 

Schweich
n Lars Rieger  n Bürozeiten
n 06502 933825 o. 933826      Mo. Fr. 07:30 - 12:30 Uhr
n buergermeister@stadt-schweich.de      Di.          14:00 - 16:30 Uhr
n www.stadt-schweich.de      Do.      14:00 - 18:00 Uhr

n Schweich-Issel:
n Ortsvorsteher Johannes Lehnert
n 06502 918213 
n ov-issel@stadt-schweich.de      Fr.         16:00 - 18:00 Uhr

Fehlerhafter Nachruf
Im Amtsblatt der vergangenen Woche haben wir einen von 
Stadtbürgermeister Lars Rieger rechtschreibmäßig korrekt ver-
fassten und an uns übersandten Nachruf auf Hans Wagner zu 
unserem allergrößten Bedauern mit in unserem Verlag verur-
sachten Fehlern verändert und anschließend leider so fehler-
behaftet veröffentlicht. Wir bedauern das sehr und bitten die 
trauernden Angehörigen und Stadtbürgermeister Lars Rieger 
aufrichtig um Entschuldigung für diesen Fehler, der nicht hät-
te passieren dürfen und der leider alle Kontrollinstanzen unbe-
merkt durchlaufen hat.

Föhren, 21.07.2025
Linus Wittich-Verlag

Spezialisierte ambulante  
Palliativversorgung in Schweich

Seit kurzem ist unsere Stadt ein SAPV Care-Standort; was bedeu-
tet das? SAPV steht für spezialisierte ambulante Palliativversor-
gung. Wir alle kennen das: Plötzlich bricht eine schlimme Diagnose 
mit leider erkennbar tödlichem Ausgang über einen Patienten und 
dessen Familie ein und gerade dann, wenn die – oft mit Schmerzen 
oder Ängsten verbundene – (letzte) Lebensphase eintritt, möchte 
man als Patient eigentlich gern zu Hause im gewohnten Umfeld 
verbringen und wenn möglich auch daheim versterben, aber aus 
Überforderung, Unkenntnis über die dem Patienten zustehenden 
Leistungen oder anderen Gründen wählt man dann doch den Weg 
ins Krankenhaus, Pflegeheim oder ein stationäres Hospiz. Die 
SAPV Care unterstützt Sie als Angehörige und Wegbegleiter in die-
ser für Sie bzw. den erkrankten Patienten schwierigen Zeit. Das 
in Schweich ansässige Team besteht aus Palliativmedizinern und 
Palliative-Care-Fachkräften mit jahrelanger Erfahrung. Gemein-
sam mit dem zuständigen Haus- und/oder Facharzt, ambulantem 
Pflegedienst und je nach Bedarf mit ambulantem Hospizdienst, 
stehen die Fachleute mit Rat und Tat zur Seite – finanziert wird die-

se Art der Hilfeleistung über die Krankenkassen. Gemeinsam mit 
dem Schweicher SAPV-Team plane ich noch für dieses Jahr einen 
Informationsnachmittag/-abend, um möglichst viele Menschen über 
diese sinnvolle Alternative zu Pflegeheim, Krankenhaus und Hospiz 
zu informieren.

Stadtbürgermeister Lars Rieger bei der Begrüßung des SAPV 
Care-Teams in Schweich: Isabella Roth, Pflege-/Teamleitung und 
Palliative Care-Fachkraft sowie Standortleiter Dr. med. Lucian Is-
pas

Schweich, 17.07.2025
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Bekanntmachung
Bebauungsplanverfahren „Moselvorland; 3. Änderung“

- erneute Offenlage des Planentwurfes gemäß §§ 3 Abs. 2 und 
4a Abs. 3 Baugesetzbuch -
Die Durchführung der erneuten Offenlage wird erforderlich, da die 
Planung geändert wurde. Die Änderung erfolgt wegen einer gering-
fügigen Drehung des Baufensters, welches jedoch nicht vergrößert 
wird. Änderungen im Umweltbericht ergeben sich keine, auch nicht 
für die schalltechnische Untersuchung. Die Änderung betrifft den in 
beigefügter Karte abgegrenzten Bereich.
Der Änderungsentwurf mit Begründung liegt gemäß §§ 3 Abs. 2 
und 4a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.08.1997 (BGBl. I 
S. 2141) in der derzeit gültigen Fassung in der Zeit vom 28.07. 
bis 27.08.2025, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, 
Brückenstraße 26, Zimmer 36 des Nebengebäudes, 54338 Sch-
weich, während der Dienstzeiten Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr, Mo. 
– Mi. 14:00 – 16:00 Uhr, Do. 14:00 – 18:00 Uhr zur Einsichtnahme 
öffentlich aus.
Die erneute Offenlage wird beschränkt auf die geänderten oder 
ergänzten Teile. Nur hierzu können Stellungnahmen abgegeben 
werden.
Die Planunterlagen können während der Offenlage auch auf der In-
ternetseite der Verbandsgemeinde Schweich unter www.schweich.
de, Bereich „Bauen und Wohnen“, Menüpunkt „Planverfahren“ als 
pdf-Datei angesehen und heruntergeladen werden.
Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen
•	 schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brü-

ckenstraße 26, 54338 Schweich,
•	 während der Dienstzeiten zur Niederschrift in der Verbands-

gemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 36 
des Nebengebäudes, 54338 Schweich, oder

•	 per Mail an bauleitplanung@schweich.de
abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben.
Den Plan hierzu sehen Sie auf Seite 31.

Schweich, den 18.07.2025
gez. Lars Rieger, Stadtbürgermeister
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(Bestandssituation mit Versiegelung und Vorbelastungen und Wir-
kung der Zusatzversiegelung ), Wasser (Grund- und Oberflächen-
gewässer), Klima/Luft (Auswirkungen auf die thermische Situation 
der Umgebung), Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt (Biotope, 
Artenschutz), Landschaft und Erholung (Landschaftsbildqualität, 
Wanderwege und Erholung), Mensch/menschliche Gesundheit 
(Wohnen, visuelle Beeinträchtigung, Wirkungen von Lärm und 
Verkehr), Kultur- und Sachgüter sowie Wechselwirkungen zwi-
schen den Schutzgütern beschrieben. Aussagen und Bewertung 
zur Intensität des Eingriffes und dessen Ausgleich innerhalb des 
Planungsraums. Aussagen zur Auswirkung des Vorhabens auf Ar-
ten der FFH-Richtlinie und europäischer Vogelarten. Prüfung der 
Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG als integrierte Be-
wertung im Umweltbericht.
Folgende Stellungnahmen mit umweltbezogenen Informationen 
von Seiten der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
aus der vorangegangenen frühzeitigen Beteiligung liegen vor und 
werden mit ausgelegt:
[1] Stellungnahme (Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Untere Natur-
schutzbehörde) zu Ausgleichsbedarf, Kompensationsverpflichtung, 
Bilanzierung und Baumpflanzungen im Stellplatzbereich.
[2] Stellungnahme (Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz) zu 
Bodenschutz und Starkregenvorsorge.
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich 
an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 
26, 54338 Schweich, oder zur Niederschrift bei der Verbandsge-
meindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, (Zimmer 36 des 
Nebengebäudes) 54338 Schweich, abgegeben werden. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, Stellungnahmen digital per Mail an 
bauleitplanung@schweich.de einzureichen. Nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.
Nachrichtlich wird bei den im Internet digital hinterlegten Offenlage-
unterlagen auch die Abwägung über die Hinweise im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung beigefügt.

Schweich, den 18.07.2025
gez. Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Bekanntmachung
Bebauungsplan  

„Stellplätze im Gewerbegebiet Am Bahnhof“
- Offenlage des Planentwurfes gemäß 3 Abs. 2 Baugesetzbuch -
Der Stadtrat Schweich hat in seiner Sitzung am 17.07.2025 die 
Offenlage des Planentwurfs beschlossen. Der Planentwurf mit Be-
gründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, liegt ge-
mäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. 
I S. 2141) in der derzeit gültigen Fassung in der Zeit vom 28. Juli 
2025 bis 27. August 2025, bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 36 des Nebengebäudes, 
54338 Schweich, während der Dienstzeiten von Mo. - Fr. 08:00 - 
12:00 Uhr, Mo. - Mi. 14:00 - 16:00 Uhr und Do. 14:00 - 18:00 Uhr 
zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Die Planunterlagen können während der Offenlage auch auf der In-
ternetseite der Verbandsgemeinde Schweich unter www.schweich.
de, Bereich „Bauen und Wohnen“, Menüpunkt „Planverfahren“ als 
pdf-Datei angesehen und heruntergeladen werden.
Das Plangebiet ergibt sich aus beigefügter Karte.
Im Rahmen des Planverfahrens wird eine Umweltprüfung durch-
geführt.
Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar und kön-
nen während der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB ein-
gesehen werden:
[1] Entwurf des Bebauungsplans mit textlichen und zeichnerischen 
Festsetzungen, u.a. zu Planungen, Nutzungsregelungen und Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft sowie Anpflanzungen und Bin-
dungen an die Bepflanzung, versickerungsfördernde Maßnahmen, 
Mindestdurchgrünung der Stellplatzbereich (Grünordnungsplan) 
sowie weitere Hinweise zu Natur- und Artenschutz.
[2] Umweltbericht als gesonderter Bestandteil der Begründung mit 
Darstellung von übergeordneten Umweltbelangen (Natura2000, 
Naturschutzgebiete, Regional-, Landes- und Landschaftsplanung 
und sonstigen schützenswerten Landschaftsbestandteilen u.w.) 
sowie der Bewertung von Natur und Landschaft und dessen Be-
deutung für den Naturhaushalt. Darauf aufbauend wird die Wir-
kung des Vorhabens auf die einzelnen Schutzgüter Boden/Fläche 
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Illegales Einsetzen von Fischen in der 
Teichanlage am Heilbrunnen

Der Bachlauf und die seitlich liegenden Teichanlagen am Heilbrun-
nen in Schweich wurden im Zeitraum von 2021 bis 2022 aufwen-
dig renaturiert. Die Arbeiten wurden mit dem Ziel, ein ökologisch 
hochwertiges Naherholungsgebiet mit Lebensräumen für heimi-
sche Amphibien und Libellen zu schaffen, durchgeführt. Im Jahr 
2022 erfolgte die Bauabnahme und das Gewässer ging frei in die 
Verantwortung der Stadt Schweich zurück. Als Folge von illegalem 
Fischbesatz, mit unter anderem invasiven Spezies und Aquarien- 
oder Teichfischen (z. B Goldfische, Koi-Karpfen und Sonnenbar-
sche), konnte das Gewässer seine Funktion als Lebensraum nicht 
optimal erfüllen. Ebenso häuften sich Beschwerden von Besuchern 
über die permanente Wassertrübung. Die Fischbestandsbergung 
am Montag, dem 14.07.2025, zum Zwecke der Umsiedlung förder-
te neben besagten Teichfischen auch eine Vielzahl von Fischar-
ten, die aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Mosel stammen, zu 
Tage. Darunter ein 45cm großer Barsch, der Schätzungen zufolge 
mindestens 15 Jahre alt ist, mehrere Spiegelkarpfen, Rotaugen, 
Rotfedern und ein Rapfen. Insgesamt wurden dem Gewässer 364 
(!!!) Einzelfische entnommen und in ein Privatgewässer umgesie-
delt. Eine derart hohe Besatzdichte hat zur Folge, dass es zur 
Verknappung natürlicher Ressourcen im Gewässer kommt. Gerade 
der invasive Sonnenbarsch dezimiert Libellenlarven, Kaulquappen 
und Molche, während die Karpfen durch ihre Grabarbeiten auf der 
Nahrungssuche das Wasser stark eintrüben und das Pflanzen-
wachstum behindern. Planktonfresser wie Rotaugen begünstigen 
das Algenwachstum, da sie sich von Zooplankton ernähren. Zoo-
plankton spielt bei der Reduktion einzelliger Algen (Phytoplankton) 
eine entscheidende Rolle im Ökosystem. Neben all diesen Fakto-
ren kann Sauerstoffmangel infolge eines zu hohen Fischbestandes, 
vor allem in Hitzeperioden, der Auslöser für ein Fischsterben sein. 
Die Maßnahme wurde von der SGD Nord als Obere Fischereibe-
hörde des Landes Rheinland-Pfalz ausdrücklich befürwortet und 
genehmigt; das Planungsbüro Hömme aus Pölich wurde mit der 
Umsetzung beauftragt.
Marvin Monzel, zuständiger Umweltbiologe des Planungsbüro 
Hömme gibt zu bedenken, dass das unüberlegte Einsetzen von 
Teichfischen in Amphibienbiotope nichts mit Tierschutz zu tun 
habe. Gerade Sonnenbarsche und Goldfische sähen zwar schön 

aus, trügen aber aufgrund ihres großen Appetits und ihrer hohen 
Reproduktionsrate zum ohnehin rasant voranschreitenden Amphi-
biensterben bei.

Mitarbeiter des beauftragten Büros beim Bergen der illegal einge-
setzten 364 Fische in der Teichanlage am Heilbrunnen
Ich bitte deshalb ausdrücklich darum, keinerlei Fische – egal 
welcher Art – in der Teichanlage am Heilbrunnen auszusetzen!

Schweich, 21.07.2025
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Weinstand auf dem Kirchvorplatz
Gern möchte ich auf die Weinstand-Termine im 2. Halbjahr 2025 
aufmerksam machen und freue mich, wenn Sie die ausrichtenden 
Vereine mit Ihrem geschätzten Besuch unterstützen und ein paar 
kurzweilige Stunden gemeinsam mit Freunden, Bekannten, Arbeits-
kollegen und Familienmitgliedern am Weinstand verbringen und die 
hervorragenden Weine unserer Schweicher Winzer genießen.

Schweich, 20.07.2025
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

25. - 27. Juli   
Lauftreff 

01. - 03. August  
Narrengilde Stadthusaren

08. - 10. August  
TuS Issel

15. - 17. August  
Isseler Cultur Verein Wagenbaugruppe

22. - 24. August   
Gewerbeverband 

29. - 30. August geschlossen 
Hoffest Weingut Günter Gindorf 

Richtstr. 48a

31. August  
FWG 

05. - 07. September   
Nachbar in Not

12. - 15. September geschlossen  
Heimat-, Wein- und Erntedankfest

19. - 21. September   
TuS Mosella, Schweich 

26. - 28. September  
Stadtkapelle

03. - 05. Oktober  
Narrengilde Stadthusaren 

10. - 11. Oktober  
Schweich dahäm

12. Oktober  
VDK Schweich/Kenn

17. - 19. Oktober  
CDU

24. - 26. Oktober   
SPD*U
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Ort: An der Pfarrkirche St. Martin, Brückenstraße 89 · Öffnungszeiten: Fr. - So. 16-22 Uhr*

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Stadtrates Schweich am 18.06.2025
Unter dem Vorsitz des Stadtbürgermeisters Lars Rieger und in An-
wesenheit des Schriftführers Lucas Suder findet am 18.06.2025 im 
„Bürgertreff“ des Bürgerzentrums, Stefan-Andres-Straße 1b in Sch-
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weich eine Sitzung des Stadtrates Schweich statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Der Vorsitzende teilt dem Stadtrat folgendes mit:
1. Sanierung Hauptfahrbahn Bundesautobahn (BAB) 602:

Die Autobahn GmbH des Bundes plant die Sanierung der 
Hauptfahrbahn auf der BAB 602 zwischen dem Autobahndrei-
eck Moseltal und der Anschlussstelle Kenn. Für die Gewähr-
leistung der Arbeitssicherheit und dem Erreichen des Bau-
ziels ist der Streckenabschnitt voll zu sperren. Der geplante 
Ausführungszeitraum ist in den Herbstferien von Freitag, 
17.10.2025, 21:00 Uhr bis Montag, 20.10.2025, 04:00 Uhr. 
Sollte es witterungsbedingt nicht möglich sein, die Maßnahme 
in der KW 42 umzusetzen, wird diese auf den Zeitraum vom 
24.10.2025, 21:00 Uhr bis 27.10.2025, 04:00 Uhr verscho-
ben. Hierüber wird aber rechtzeitig informiert.

2. Sachstand Buswartehäuschen Bernhard-Becker-Straße:
Die Versetzung des nicht mehr genutzten Buswartehäus-
chens von der Bernhard-Becker-Straße auf Höhe ALDI zum 
neuen Standort Haltestelle „Ermesgraben“, Fahrtrichtung 
Bahnhof Schweich, soll voraussichtlich ab der kommenden 
26. KW erfolgen.

3. „Hot Spot“ ehemalige Grundschule am Bodenländchen:
Leider hat sich die Fläche rund um die ehemalige Grundschu-
le am Bodenländchen zu einem „Hot Spot“ für Kinder und 
Jugendliche entwickelt, obwohl die Stadt rd. 1 Mio. € für das 
Jugendkultur- und Informationszentrum, den Holzbau gegen-
über des Discounters Lidl, in die Hand genommen hatte, um 
einen attraktiven und mit zwei Stellen personalisierten Raum 
für Kinder und Jugendliche anzubieten. Stadtbürgermeister 
Rieger hat deshalb in Abstimmung mit der Bürgermeisterin 
der Verbandsgemeinde die Verwaltung gebeten, unverzüglich 
Angebote für folgende weitere Maßnahmen einzuholen:
- Zauntoranlage Einfahrt „Bodenländchen“ (Pension Wag-

ner) zzgl. ca. 10 m Gitterstabzaunanlage, Höhe ca. 2,00 
m und

- Zauntoranlage Eingang Meulenwaldschule Isseler Straße 
zzgl. ca. 20 m Gitterstabzaunanlage, Höhe ca. 2,00 m.

Nach Eingang der Angebote ist ggfls. eine Eilentscheidung mit 
den Beigeordneten notwendig.

Zweiter Radweg beim Neubau der Moselbrücke:
Am Mittwoch der vergangenen Woche ist zum Thema 
„zweiter Radweg beim Neubau der Moselbrücke im Zuge 
der L141“ eine Pressemitteilung verschickt worden, um den 
Druck auf den LBM zur Realisierung des zweiten Radwegs 
aufrecht zu erhalten. Parallel dazu hat der Vorsitzende am 
vergangenen Donnerstag Herrn Staatssekretär Andy Becht 
im rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium erneut auf die 
Situation angesprochen und um ein Gespräch gebeten, um 
Lösungsmöglichkeiten auszuloten.

Der Stadtrat nimmt die Mitteilungen zur Kenntnis.
2. Umsetzungsstrategie der kommunalen Wärmeplanung 

für die Stadt Schweich
Herr Rieger stellt den Sachverhalt anhand der Vorlage vor.
Am 20.05.2025 wurde unter Beteiligung des Stadtbürgermeisters 
ein vertiefendes Gespräch mit den VG-Werken, dem Büro Plancon 
und dem Klimaschutzmanagement geführt. Auf Basis der Ergebnis-
se der kommunalen Wärmeplanung soll eine Machbarkeitsstudie 
für das mögliche Wärmenetz ausgearbeitet werden. Die Wasser-
temperatur der Mosel soll genutzt werden, um ca. 300 private und 
gewerbliche Anschlussnehmer mit Wärme zu versorgen.
Die Erstellung der Machbarkeitsstudie wird über die Bundesför-
derung für effiziente Wärmenetze (BEW) im Modul I – Transfor-
mationspläne und Machbarkeitsstudien – mit 50% der förderfä-
higen Kosten bezuschusst. Im Zeitraum bis zur Bewilligung des 
BEW-Förderantrags für die Erstellung der Machbarkeitsstudie soll 
eine Interessenabfrage von potenziellen Anschlussnehmern im 
Eignungsgebiet erfolgen. In diesem Zusammenhang ist auch die 
Durchführung einer Veranstaltung zur Information und Sensibilisie-
rung der Bürgerinnen und Bürger unter Beteiligung aller relevanten 
Akteure am 21.08.2025 geplant.
Anschließend übergibt der Vorsitzende das Wort an Herrn Kli-
maschutzmanager Florian Merten. Herr Merten geht auf das Eig-
nungsgebiet des Wärmenetzes, die technischen Aspekte und die 
Inhalte der Machbarkeitsstudie mithilfe einer Präsentation, die der 
Niederschrift als Anlage beigefügt wird, ein.
Anschließend fasst der Stadtrat nach kurzer Fragerunde folgenden 

Beschluss:
Der Stadtrat Schweich beschließt, dass eine Machbarkeitsstu-
die für das vorgestellte Wärmenetz auf Basis der Ergebnis-
se der kommunalen Wärmeplanung erstellt werden soll. Die 
Verwaltung wird damit beauftragt, den Förderantrag für die 
Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) – Modul 1 
– Transformationspläne und Machbarkeitsstudien – zu stellen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
3. Kindertagesstätte „Kinderland“ - Elternbeitrag „Ver-

pflegung“
Herr Rieger gibt den Inhalt der Beschlussvorlage kurz wieder.
Die Stadt Schweich hat in seiner Sitzung vom 16.05.2024 den pau-
schalen Elternbeitrag „Verpflegung“ für die kommunale Kinderta-
gesstätte „Kinderland“ ab dem 01.09.2024 wie folgt beschlossen:
•	 Teilnahme am Mittagessen an 5 Tagen/Woche: 60,00 Euro/Mo-

nat
•	 Teilnahme am Mittagessen an 3 Tagen/Woche: 36,00 Euro/Mo-

nat
Die zugrunde gelegte Kalkulationssystematik wurde durch den Ge-
meinde- und Städtebund bestätigt und erfolgt gemäß den gesetzli-
chen Vorgaben auf der Grundlage der Kosten des Haushaltsjahres 
2024 (siehe Anlage 1). Hiernach ergibt sich folgender Elternbeitrag 
„Verpflegung“, welcher mindestens erhoben werden müsste, um 
kostendeckend zu sein:
•	 Teilnahme am Mittagessen an 5 Tagen/Woche: 71,33 Euro/Mo-

nat
•	 Teilnahme am Mittagessen an 3 Tagen/Woche: 42,80 Euro/Mo-

nat
Aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen sowie dem Beschluss 
des Stadtrates vom 16.05.2024, dass die Kostensteigerung teilwei-
se von den Eltern und teilweise von der Stadt Schweich getragen 
werden soll, ist der derzeit erhobene Elternbeitrag „Verpflegung“ 
nicht kostendeckend.
Nach der oben angefügten Kalkulation empfiehlt die Verwaltung 
den Elternbeitrag „Verpflegung“ auf mindestens 71,33 Euro/Monat 
bei der Teilnahme an 5 Essen/Woche anzupassen, um einen kos-
tendeckenden Beitrag zu erheben.
Eine entsprechende Anpassung würde sich zum neuen Kitajahr 
(01.09.2025) anbieten.
Zur Verwaltungsvereinfachung sollte der Beitrag auf volle Euro-
Beträge festgelegt werden.
Die Elternbeiträge in den Schweicher Kindertagesstätten in 
sog. freier Trägerschaft sind aktuell wie folgt:

• Kita „Angela Merici“ Schweich-Issel (KiTa gGmbH):
Teiln. am Mittagessen an 4-5 
Tagen/Woche: 40,00 Euro/Monat pauschal
Teiln. am Mittagessen an 2-3 
Tagen/Woche: 20,00 Euro/Monat pauschal

• Kita „St. Martin“ Schweich (KiTa gGmbH):
Teiln. am Mittagessen an 4-5 
Tagen/Woche: 40,00 Euro/Monat pauschal
Teiln. am Mittagessen an 2-3 
Tagen/Woche: 22,00 Euro/Monat pauschal

• Integrative Kita „Lebenshilfe“ Schweich (Lebenshilfe e.V.):
Teiln. am Mittagessen an 5 
Tagen/Woche: 54,00 Euro/Monat pauschal
Teiln. am Mittagessen an 3 
Tagen/Woche: 32,00 Euro/Monat pauschal

Der Haupt- und Finanzausschuss hat hierüber in seiner Sitzung am 
02.06.2025 beraten. Eine Beschlussempfehlung für den Stadtrat 
wurde nicht gefasst, da Fragen zu den Energiekosten im Zusam-
menhang mit der Änderung der Kita-Finanzierung aufgekommen 
sind. Die Erläuterung der Verwaltung hierzu ist als Anlage 2 bei-
gefügt.
Aus der CDU-Fraktion wird vorgeschlagen, dass die Kostensteige-
rung von rd. 10 € teilweise von den Eltern und teilweise von der 
Stadt Schweich getragen werden soll. Der städtische Haushalt 
würde diese Vorgehensweise hergeben. Folgende Elternbeiträge 
werden unterbreitet:
•	 Teilnahme am Mittagessen an 5 Tagen/Woche: 65,00 Euro/Mo-

nat
•	 Teilnahme am Mittagessen an 3 Tagen/Woche: 39,00 Euro/Mo-

nat
Die SPD-Fraktion stimmt diesem Vorschlag zu. Die FWG-Fraktion 
lehnt diesen Vorschlag ab und priorisiert den Vorschlag der Ver-
waltung.
Nach kurzer Diskussion fasst der Rat folgenden Beschluss:
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Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
5.2. Straßenbeleuchtung Corneliuspforte - Erneuerung und 

Erweiterung
Stadtbürgermeister Rieger gibt die Beschlussvorlage wieder.
Westnetz schlägt die Erneuerung und Erweiterung der Straßen-
beleuchtung im Teilbereich Corneliuspforte (siehe Zeichnung) im 
Rahmen der geplanten Umstellung der Stromversorgung von Frei-
leitung auf Kabel vor. Seilleuchten und Freileitungen werden de-
montiert. Die geplanten neuen Leuchten gemäß Angebot sind im 
Plan mit L1 bis L8 (blau) bezeichnet.
Diese Arbeiten könnten im Rahmen der Herstellung der Straßen-
beleuchtung zur Erschließung des Baugebietes „Vor der Schaum-
bach“ mit ausgeführt werden. Westnetz hat der Stadt Schweich 
hierfür ein Angebot über 29.065,12 € (brutto) vorgelegt.
Mit Beschluss vom 04.06.2025 empfiehlt der Bauausschuss dem 
Stadtrat die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung 
im Teilbereich Corneliuspforte gemäß dem Angebot der Westnetz 
auszuführen.
Der Stadtrat fasst anschließend folgenden Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die Erneuerung und Erweiterung der 
Straßenbeleuchtung im Teilbereich Corneliuspforte gemäß 
dem Angebot Westnetz aufzuführen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
6. Bauantrag, Flur 74, Flurstück 378/96
Der Vorsitzende stellt den Bauantrag kurz vor.
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes „Schlimmfuhr, 5. Änderung“. Der Antragsteller 
möchte eine DHL-Packstation inkl. Solarmodul, in den Maßen (L 
4,505 m, B 0,64 m, H 2,50 m), errichten.
Es wurde ein Abweichungsantrag gestellt, da im Bebauungsplanes 
ein sonstiges Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“ festge-
setzt wurde und ebenso eine Baugrenze. Es handelt sich bei einer 
Packstation jedoch um einen sonstigen nicht störenden Gewerbe-
betrieb, die außerhalb der Baugrenze aufgestellt werden soll. Die 
gewählte Position gewährleistet eine nicht störende Nutzung der 
Packstation.
Aus Sicht der Verwaltung ist das Vorhaben städtebaulich vertretbar, 
die Grundzüge der Planung bleiben erhalten. Außerdem befindet 
sich in unmittelbarer Nähe von 40 m bereits eine weitere Packstati-
on.
Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 04.06.2025 empfohlen, 
das Einvernehmen zu erteilen.
Sodann fasst der Rat folgenden Beschluss:
Das Einvernehmen wird erteilt.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig
7. Verschiedenes
Aus der Mitte des Rates wird darauf hingewiesen, dass in Folge 
des Starkregenereignisses vor zwei Wochen viele Wirtschaftswege 
verschmutzt seien und manche Grundstückseigentümer die Wege 
nicht sauber machen würden. Es wird nach den Rechtsmitteln be-
züglich einer Eintreibung gefragt. Der Vorsitzende wird sich mit 
dem Ordnungsamt der VG Schweich in Verbindung setzen.
Außerdem wird mitgeteilt, dass beim Friedhof in Schweich zwei 
Wagen abhandengekommen sind. Herr Rieger wird eine Ersatzbe-
schaffung in Auftrag geben.

Thörnich
n Harald Rauen  n Sprechzeiten
n 0170 2206342      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@thoernich.de

Der Stadtrat legt den Elternbeitrag „Verpflegung“ der kommu-
nalen Kindertagesstätte „Kinderland“ ab dem 01.09.2025 wie 
folgt fest:
•	 Teilnahme am Mittagessen an 5 Tagen/Woche: 65,00 Euro/

Monat
•	 Teilnahme am Mittagessen an 3 Tagen/Woche: 39,00 Euro/

Monat
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: 4
4. 2. Reihe-Bebauung; Antrag der CDU-Fraktion - Ant-

worten aus einem Gespräch zwischen Verwaltung und 
Rechtsanwalt Dr. Paul Henseler

Stadtbürgermeister Rieger stellt die Informationsvorlage den Rats-
mitgliedern vor.
Nachdem der Stadtrat die Prüfung einer Rechtsfrage zur Festset-
zung von baulichen Entwicklungsmöglichkeiten in 2. Reihe be-
schlossen hat, wurde dieser Prüfauftrag vom Bauausschuss kon-
kret an Rechtsanwalt Dr. Henseler vergeben. In einem Termin am 
28. April 2025 in der Kanzlei von Rechtsanwalt Dr. Henseler wurde 
die Thematik der Bebauung in 2. Reihe gemeinsam mit Stadtbür-
germeister Lars Rieger, CDU-Fraktionsvorsitzendem Jonas Klar, 
Stadtplaner Thomas Lang und Armin Kopp vom Fachbereich Bau-
en erörtert.
Folgendes kann als Ergebnis festgehalten werden:
1.	 Im unbeplanten Innenbereich fügt sich ein Bauvorhaben in 2. 

Reihe regelmäßig nicht in die umgebende Straßenrandbebau-
ung ein, da hier u. a. die imaginäre rückwärtige Baugrenze 
überschritten wird.

2.	 Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, die es in Schweich 
für fast alle Bereiche bereits gibt, bzw. in Aufstellung sind, 
könnte eine Bebauung in 2. Reihe grundsätzlich eröffnet wer-
den. Dabei ist der Konflikt zu lösen, der sich dadurch ergibt, 
dass Grundstückseigentümer auf der einen Seite eine bauli-
che Nutzbarkeit der 2. Reihe einfordert, aus der Nachbarschaft 
hier aber durch die bauliche Entwicklung in den rückwärti-
gen Ruhe- und Erholungsbereich unzumutbarer Störungen 
erkannt werden, die nicht akzeptiert werden. Es obliegt hier 
den Entscheidungsgremien, wie sie entsprechend § 1 Abs. 7 
Baugesetzbuch bei der Aufstellung des Bebauungsplanes die 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unter-
einander gerecht abwägen. Was hier im Einzelfall „gerecht“ 
ist, muss fundiert begründet werden, damit es nachvollziehbar 
und belastbar im Bebauungsplan festgesetzt werden kann. So 
kann es durchaus sein, dass in Bereichen, in denen überdurch-
schnittlich tiefe und große Grundstücke vorhanden sind, eine 
Bebauung in 2. Reihe im Bebauungsplan zu eröffnen, während 
in von kleinen Grundstücken geprägten Bereichen diese Mög-
lichkeit ausgeschlossen wird.

Der Rat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.
5. Vergaben
5.1. Anschaffung von zwei Fahrzeugen für den Bauhof
Der Vorsitzende stellt die Beschlussvorlage kurz vor.
Zur Unterhaltung der städtischen Liegenschaften benötigen die Mit-
arbeiter des Bauhofes zwei neue Pritschenfahrzeuge, um die Mo-
bilität zu gewährleisten. Zum einen ist die Anzahl der Stadtarbeiter 
von 6 auf 8 Personen gestiegen und zum anderen muss ein altes 
Fahrzeug ersetzt werden.
Mit den erforderlichen Anforderungen an das Fahrzeug wurden ins-
gesamt drei Autohäuser um Abgabe eines Angebotes für ein geeig-
netes Fahrzeug gebeten.
Lediglich ein Angebot von einem bekannten Autohaus aus Bingen 
ging ein. Dieses Autohaus hat sich auf die Vermarktung unterschied-
licher Fahrzeuge für den kommunalen Bedarf spezialisiert und hat 
Fahrzeuge bereits in einigen anderen Ortsgemeinden innerhalb der 
Verbandsgemeinde zur vollsten Zufriedenheit ausgeliefert.
Das vorliegende Angebot (Anlage) umfasst den Kauf von einem 
Fahrzeug. Das Autohaus hat zugesichert, dass der Preis natürlich 
auch beim Kauf von zwei Fahrzeugen gilt. Im Falle des Kaufs von 
zwei Fahrzeugen hat das Autohaus folgendes zugesichert:
•	 kostenfreie Warnmarkierung nach DIN auf beiden Fahrzeugen
•	 kostenlose Werkzeug-Unterflurbox je Fahrzeug
•	 erste Tankfüllung ohne Berechnung
•	 kostenlose Anlieferung nach Schweich
Sodann fasst der Stadtrat folgenden Beschluss:
Der Stadtrat beschließt die Anschaffung von zwei neuen (iden-
tischen) Pritschenfahrzeugen gemäß dem vorliegenden Angebot 
zum Preis von 42.565,41 € je Fahrzeug.

Anforderungen an Digitalfotos
Bitte beachten Sie, dass aus Qualitätsgründen nur Digitalfotos mit 
einer Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei Bildbreite 90 mm) 
abgedruckt werden können. Fotos mit einer geringeren Auflösung 
werden nicht abgedruckt, hierzu ergeht keine besondere Benach-
richtigung. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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Liebe Anwohner aus Rivenich, Klüsserath und Trittenheim,
die Wertungsprüfung „Spedition Müller Trittenheim“ wird auf 
Wirtschaftswegen zwischen Rivenich, Klüsserath und Tritten-
heim befahren. An öffentlichen Straßen sind die K48, K49 und 
die Moselstraße in Rivenich betroffen! Wegen der Einrichtung 
der Sperrung kann es schon vor der angegebenen Zeit zu Ver-
kehrsbeeinträchtigungen kommen. Wir danken für Ihr Verständnis. 
In dringenden Fällen erreichen Sie den Veranstalter in der Rallye-
woche unter der Rufnummer 0261-1303-275.
Zeitplan WP Spedition Müller Trittenheim am Samstag, den 02. 
August 2025
Sperrung der Strecke 10:00 Uhr
Start 1 Durchgang 11:54 Uhr
Start 2 Durchgang 15:19 Uhr
Start 3 Durchgang 18:49 Uhr
Aufhebung der Sperrung 22:00 Uhr
Bitte beachten Sie hierzu auch die Karte, abgedruckt unter der 
Ortsgemeinde Klüsserath!

ADAC Mittelrhein e.V.

Aus den Parteien

CDU-Fraktion Kenn
Vorankündigung zum Info-Abend am 12.08.2025

Der nächste Info-Abend der CDU-Fraktion Kenn findet am Diens-
tag, dem 12.08.2025, um 19:00 Uhr im Rathaus Kenn statt. Wie 
immer sind Mitglieder und Interessierte herzlich willkommen.

Ende des amtlichen Teils

Trittenheim
n Mario Kohlmann  n Sprechzeiten:
n Tourist-Info 06507 2227       Mi. 18:30 - 19:30 Uhr
n buergermeister@trittenheim.de      
n www.trittenheim.de n
 

Bekanntmachung zur Entwässerung und 
Wasserversorgung im Bereich „Felder 

auf´m Sträßchen“ in Trittenheim
Die Wasserversorgungsleitungen und Entwässerungsleitungen 
und -anlagen im Bereich des Bebauungsplanes „Felder auf´m 
Sträßchen“ der Ortsgemeinde Trittenheim sind betriebsfertig herge-
stellt. Das Schmutzwasser wird nunmehr der Kläranlage in Leiwen 
zugeführt. Daher sind alle Eigentümer der Grundstücke im Bebau-
ungsplangebiet verpflichtet, ihre Grundstücke anzuschließen oder 
anschließen zu lassen, wenn sie mit Gebäuden für den dauernden 
oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder für gewerb-
liche, industrielle oder ähnliche Zwecke bebaut sind oder mit der 
Bebauung begonnen wurde.
Zur Klarstellung weisen wir besonders darauf hin, dass die Grund-
stücke
weitestgehend im sogenannten Trennsystem entwässert werden. 
Das bedeutet für die Anschlussnehmer, dass sie ausschließlich 
ihr Schmutzwasser in den eigens dafür verlegten Schmutzwasser-
kanal einleiten müssen. Dies ist unerlässlich, weil das Schmutz-
wasser über ein umfangreiches System von Leitungen, Regen-
behandlungsbauwerken und Pumpwerken zum Gruppenklärwerk 
Leiwen gefördert wird und die Anlagen nur für bestimmte Abwas-
sermengen bemessen sind. Wenn zusätzlich Niederschlagswas-
ser eingeleitet würde, wäre die Anlage überlastet. Gleichfalls darf 
kein Schmutzwasser in Niederschlagswasseranlagen eingeleitet 
werden, weil eine solche Einleitung widerrechtlich ist und wegen 
der damit verbundenen Umweltverschmutzung zu strafrechtlichen 
Konsequenzen führen kann. Das Niederschlagswasser darf den 
Niederschlagswasseranlagen unter den Bedingungen des Landes-
wassergesetzes, des Bebauungsplanes und der Hinweise der Ver-
bandsgemeindewerke zu den jeweiligen Baugenehmigungen zuge-
leitet werden. Die Niederschlagswasserbeseitigung kann gemäß § 
55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz vom 31.07.2009 so ausgeführt 
werden, dass Niederschlagswasser auf dem Grundstück verwertet 
und/oder zurückgehalten wird. Dies kann so erreicht werden, indem 
eine geeignete, ausreichten bemessene Mulde (mind. 50 Liter je 
m² befestigter Fläche), ggfls. mit Überlaufschwelle zum öffentlichen 
Ableitungssystem Niederschlagswasser, hergestellt wird. Es gelten 
weiterhin die Hinweise und Auflagen der Verbandsgemeindewerke 
zu den jeweiligen Baugenehmigungen. Ein besonderer Hinweis gilt 
den Drainagen. Es ist ausdrücklich untersagt, diese an die öffent-
lichen Abwasseranlagen anzuschließen, da diese Grundwasser 
und Fremdwasser ableiten, was sowohl zu unnötigen Betriebskos-
ten, verschlechterten Reinigungsleistungen als auch zu erhöhter 
Abwasserabgabe für die Kläranlagen führt. Zudem ergeben sich 
Nachteile für die Standsicherheit von Gebäuden und Befestigun-
gen durch das Abschwemmen von feinsten Bestandteilen aus dem 
Untergrund. Weiterhin bringt eine Verbindung mit dem Entwässe-
rungsnetz die Gefährdung durch Rückstau mit sich.
Für Fragen und Hilfestellung stehen wir gerne zur Verfügung.

Schweich, den 17.07.2025
Verbandsgemeindewerke Schweich

Rallye ADAC Mittelrhein - Lauf  
zur deutschen Rallyemeisterschaft  

02. – 03. August 2025
Wichtige Informationen für Anwohner  

der Wertungsprüfung
Vom 02. - 03. August findet in der Region rund um den Industrie-
park Region Trier, Föhren, die Rallye ADAC Mittelrhein statt. Der 
Veranstalter der Rallye ist der ADAC Mittelrhein mit dem Hauptsitz 
in Koblenz. Die Rallye ADAC Mittelrhein ist einer von 5 Wertungs-
läufen zur deutschen Rallyemeisterschaft. Für Tourismus und die 
Wirtschaft bringt die Rallye ADAC Mittelrhein wichtige Impulse und 
präsentiert die Region.

designed by freepik

genießen
ausgehen und
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Du bist nicht mehr dort, wo du warst. Aber du bist überall, wo wir sind.

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von:

Ursula Mörsdorf
geb. Wagner

* 16.10.1936         † 10.07.2025

In liebevoller Erinnerung:
Petra Wiegand geb. Mörsdorf und Rudolf Wiegand
Hildegard Mörsdorf
im Namen aller Angehörigen54338 Schweich, im Juli 2025

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Montag, 11. August 2025 um 10:30 Uhr auf  
dem Friedhof in Schweich statt. 
Kondolenzanschrift: Kirsten Bestattungen, „Familie Mörsdorf-Wiegand“, Richtstr. 4, 54338 Schweich

Tel. 06502.39 43www.kirsten-bestattungen.de

Dem Leben einen würdigen 
Abschluss geben

In der Köschwies 8 | Waldrach
Tel. 06500 / 917 39 60
www.bestattungen-ruwertal.de 

DANKSAGUNG
Tief bewegt von der herzlichen Anteilnahme, die uns durch stillen 
Händedruck, tröstende Worte, Blumen und Geldzuwendungen 
sowie persönliche Teilnahme an der Trauerfeier für unseren 
lieben Verstorbenen

Werner Reichert
entgegengebracht wurden, möchten wir uns auf diesem Wege bei 
allen bedanken.
Ein besonderer Dank gilt Herrn Pastor Dr. Ralph Hildesheim, 
Herrn Joachim Wagner und den Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Schweich für die würdevolle Gestaltung der 
Trauerfeier.

Im Namen aller Angehörigen
Anneliese Reichert
Thomas und Isabelle Reichert mit Mathis

54338 Schweich, im Juli 2025

Das 2. Sterbeamt halten wir am Sonntag, dem 24. August 2025 um  
10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Schweich.

Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

ABSCHIED NEHMEN
Trauern ist liebevolles Erinnern.

Der Tod ist kein Unglück für den, der 
stirbt, sondern für den, der überlebt.

 | Karl Marx (1818 - 1883)
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Wo? Festhalle Klüsserath
Ab 19:30 Uhr spielt unsere Feuerwehrkapelle auf – zünftig, wie’s 
sich gehört. Und ab ca. 21:30 Uhr heißt’s: Lederhose festhalten – 
PartyExpress bringt die Halle zum Beben!
Erlebt einen unvergesslichen Abend mit frisch gezapftem Bier, le-
ckeren Schmankerln und bester Stimmung – organisiert von der 
Feuerwehrkapelle und der Feuerwehr Klüsserath.
Also: Termin eintragen, Tracht rauslegen - und dabei sein! Kommt 
vorbei, feiert mit uns und lasst uns gemeinsam die Wiesn-Tradition 
in Klüsserath starten!
O’zapft is – wir freuen uns auf euch!

Freiwillige Feuerwehr Klüsserath
Save the Date: Erstes Oktoberfest in Klüsserath!

Liebe Freunde der bayrischen Gemütlichkeit,
Klüsserath lädt zum allerersten Oktoberfest ein!
Wann? Samstag, 20.09.2025 Ab 19:00 Uhr
Wo? Festhalle Klüsserath
Ab 19:30 Uhr spielt unsere Feuerwehrkapelle auf - zünftig, wie’s 
sich gehört.
Und ab ca. 21:30 Uhr heißt’s: Lederhose festhalten - PartyExpress 
bringt die Halle zum Beben!
Erlebt einen unvergesslichen Abend mit frisch gezapftem Bier, le-
ckeren Schmankerln und bester Stimmung - organisiert von der 
Feuerwehrkapelle und der Feuerwehr Klüsserath.
Also: Termin eintragen, Tracht rauslegen - und dabei sein! Kommt 
vorbei, feiert mit uns und lasst uns gemeinsam die Wiesn-Tradition 
in Klüsserath starten! O’zapft is - wir freuen uns auf euch!

u Leiwen

Riesling-Winzer Leiwen e.V.
Weinprobe Leiwen 18.08.2025

„Die ultimative Riesling Show“ - 40 Jahre Leiwener Jungwinzer
Feiert mit uns die Jahrgangsweinprobe der Leiwener Jungwinzer 
am Montag, 18.08.2025 um 17:30 Uhr im Festzelt Leiwen. Ries-
ling, Stars, Hits & Gags. Seid mit dabei & feiert mit uns die wohl 
heißeste Nacht an der Mosel. Karten für die Weinprobe erhaltet Ihr 
unter www.rieslingwinzer-leiwen.de oder bei Senta Schmitt (0151-
67610925). Wir freuen uns auf euch!

Eure Riesling Winzer Leiwen

Angelsportclub Leiwen 1965 e.V.
Vor 60 Jahren wurde der Angelsportclub Leiwen gegründet.
Dieses Jubiläum nehmen die Mitglieder des ASC-L zum Anlass, 
ein Benefizangeln zu Gunsten des Kinderhospiz-Nestwärme, 
Trier-Petrisberg durchzuführen.
Das Angeln findet am Sonntag, 14.09.2025, an der Weiheranlage 
im Bachtal in Leiwen in der Zeit von 8:00 - 16:00 Uhr statt. Der 
Verein hat Regenbogenforellen eingesetzt. Schirmherr ist Ortsbür-
germeister Joachin Hagen.
Jede geangelte Forelle kostet 5,00 €. Die Einnahmen gehen an das 
Kinderhospiz Nestwärme in Trier.
Angelgeräte und Angelköder werden bei Bedarf vom Verein ge-
stellt. Bei der weidgerechten Versorgung der geangelten Forellen 
sind die Mitglieder des ASC-L gerne behilflich.
Auch bereits geschlachtete Forellen können bei Voranmeldung ge-
kauft und im Anglerheim abgeholt werden.
Anmeldung bitte bis zum 7. September an den Vorsitzenden Heinz 
Spieles, Tel. 06507/2782 oder per E-Mail an: paeulgen1950@web.de.
Für Speisen und Getränke auf dem Gelände der Weiheranlage ist 
bestens gesorgt.

NEUES 

aus der

N

Aus unserem Vereinsleben

u Fell

Bergmannskapelle Fell
Offene Proben

Wir laden alle Interessierten ganz herzlich zu unseren offenen Pro-
ben ein. Diese finden am 01.08. / 08.08. / 22.08.2025 jeweils ab 
19:30 Uhr auf dem Platz hinter der alten Schule statt. Wir freuen 
uns über alle, die uns an diesen Abenden zuhören.

VdK Ortsverband Fell-Riol
Sommerfest

Liebe VdK-Mitglieder, liebe Freunde,
wir laden alle herzlich zu unserem diesjährigen Sommerfest am 
09.08.2025 bei Willi Rohles, Obere Ruwererstraße, Fell ein. Wir 
beginnen um 14:30 Uhr. Mitglieder erhalten einen 10,00 € Verzehr-
bon. Wir bitten der besseren Planung wegen um Anmeldung. 
Kuchen- und Salatspenden nehmen wir gerne an.
Anmeldung und Spendenangaben bitte bei: Renate Schmitt, 
06502 20709 und Renate Knürr, 01511 4130807.
Wir freuen uns auf euer Kommen und gemütliche, gemeinsame 
Stunden.

u Föhren

Heimat- und Kulturverein Meulenwald  
Föhren

Unsere nächste Donnerstagswanderung führt uns am 31.07.2025 
durch den Wald zwischen Herforst und Niersbach.
Wanderstrecke (ca. 10 km, Höhenunterschied zwischen höchs-
tem und niedrigstem Punkt ca. 65 m):
Vom Startpunkt aus (Parkplatz King’s Diner an der L 46) geht es zu-
nächst über Ortsstraßen ostwärts in den Wald Richtung Niersbach. 
Am Ortsrand von Niersbach statten wir dem Niersbacher Drees-
brunnen einen Besuch ab. Auf dem Rückweg gelangen wir nach 
Überquerung des Dörbaches zum ehemaligen Jagdhaus Wenzel-
hausen. Über die nun langsam ansteigende Wegestrecke gelan-
gen wir zu einem schönen alten Wegekreuz, bevor wir wieder am 
Ausgangspunkt ankommen und anschließend im „King’s Diner“ in 
Herforst einkehren.
Treffpunkt: 14:00 Uhr Parkplatz vor der Bakscheier oder 14:20 Uhr 
Parkplatz am King’s Diner an der Kreuzung von L 39 und L46 direkt 
an der Ampel in Herforst. Bei Bedarf wird zusätzlich eine kürzere 
Strecke angeboten. Festes Schuhwerk erforderlich.

u Klüsserath

Feuerwehrkapelle Klüsserath 1928 e.V.
Save the date!

Erstes Oktoberfest in Klüsserath!
Liebe Freunde der bayrischen Gemütlichkeit,
Klüsserath lädt zum allerersten Oktoberfest ein!
Wann? Samstag, 20.09.2025 Ab 19:00 Uhr
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u Longuich

Heimat- und Verkehrsverein  
Longuich-Kirsch e.V.

Der Arbeitskreis Heimat und Geschichte: 27.07.2025 
Exkursion zum römischen Heerlager nach Hermeskeil

Sehr geehrte Geschichtsinteressierte,
der Arbeitskreis Heimat und Geschichte im Heimat- und Verkehrs-
verein Longuich-Kirsch veranstaltet eine Exkursion nach Hermes-
keil, dort werden wir eine Führung zum Römerlager Hermeskeil 
haben. Es handelte sich um ein über 26 Hektar großes römisches 
Militärlager östlich der heutigen Stadt Hermeskeil, das in der End-
phase des Gallischen Kriegs (zwischen 53 und 50 v. Chr.) errichtet 
wurde und eines der ältesten bekannten römischen Militärlager in 
Deutschland aus der Zeit Gaius Iulius Caesars ist. In einer interes-
santen Führung erfahren wir, wer, wann und mit welcher Intention 
das Lager angelegt wurde.
Gäste sind herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht notwen-
dig. Wir bilden Fahrgemeinschaften und treffen uns am Sonntag, 
27.07.2025 um 13:15 Uhr vor der Grundschule Longuich in der Ma-
ximinstraße.

Arbeitskreis Heimat und Geschichte, Kathrin Schlöder

u Mehring

St.-Seb- Schützenbruderschaft  
Mehring 1636 e.V.

60jähriges Jubiläumsschützenfest 02.08.-03.08.2025
Vom 02.08.-03.08.2025 findet am Kulturzentrum Mehring das dies-
jährige Schützenfest mit Krönung des neuen Schützenkönigspaa-
res Markus und Evelyn Schmitt statt.
In diesem Jahr begeht die St. Seb. Schützenbruderschaft 1636 
Mehring e. V. ihr 60-jähriges Bestehen nach Wiedergründung im 
Jahr 1965. Dieses Ereignis feiern wir mit einem bunten Programm 
für Jung und Alt.
Programm
Samstag 02.08.2025
18:30 Uhr Eröffnung der Stände
20:00 Uhr Band „Monalex“
Sonntag 03.08.2025
09:30 Uhr Abholung des neuen Königspaares
10:30 Uhr Krönungsmesse und im Anschluss Frühschoppen-

konzert des Musikverein Rodt 1958 e. V.
14:00 Uhr Hüpfburg, Kaffee & Kuchen
15:00 Uhr Festakt zum Jubiläum mit Ehrungen der Mitglieder 

und Auftritten der WTG Minis, der Winzertanzgrup-
pe Mehring und des Männerchors Mehring

ca. 16:00 Uhr Eiswagen „Salvas Flotte Kugel”
Die St. Seb. Schützenbruderschaft 1636 Mehring e. V., das neue 
Königspaar Markus u. Evelyn Schmitt, sowie alle Beteiligten am 
diesjährigen Fest freuen sich über Ihren Besuch. Kommen Sie vor-
bei, seien Sie unsere Gäste und verbringen Sie ein paar schöne 
Stunden in Mehring.

Tennis-Club Mehring e.V.
Vereint in Bewegung

Im Rahmen der Bewegungskampagne des Landes Rheinland-Pfalz 
„Vereint in Bewegung - gemeinsam aktiv“ bietet der Tennisverein 
kostenfreie Trainingsangebote an. Mit C-Trainer Marius Münster 
für Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Eltern mit Kindern. Ide-
al für Anfänger und Wiedereinsteiger. Der letzte Termin findet am 
Dienstag, den 29.07. von 17:00 - 18:00 Uhr statt.
Leihschläger und Bälle werden gestellt. Teilnahme für Vereinsmit-
glieder und Nicht-Mitglieder möglich.
Weitere Trainingsstunden mit Marius finden dienstags ab 18:00 Uhr 
statt und können per E-Mail an training@tc-mehring.de gebucht 
werden.

u Riol

Beatkeller Riol 1995 e.V.
30 Jahre WGB 1995 Riol e. V. – Wir feiern Jubiläum!
Der Verein WGB 1995 Riol e. V. feiert sein 30-jähriges Bestehen – 
und lädt alle Mitglieder, Freunde und Sympathisanten herzlich zum 
großen Jubiläumswochenende ein!
Ort: Angelweiher Riol
Termin: Samstag, 26. Juli & Sonntag, 27.07.2025
Freut euch auf zwei Tage voller Geselligkeit, Unterhaltung und gu-
ter Stimmung. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – mit Kalt-
getränken, gutem Essen und abwechslungsreichem Programm für 
Jung und Alt.
Programmübersicht:
Samstag, 26.07.2025
13:30 Uhr: Eröffnung der Stände
14:30 Uhr: WGB Beerpong-Turnier
Teilnahmegebühr: 15 € pro Team
Anmeldung bis 24.07. bei den Vorstandsmitgliedern oder über 
unsere Social-Media-Kanäle (Instagram/Facebook)
Die drei besten Teams werden wie folgt prämiert:
1. Platz 75 €
2. Platz 50 €
3. Platz 25 €
21:30 Uhr: Eröffnung der WGB Trink-Bar 2.0
Sonntag, 27.07.2025
11:30 Uhr: Frühschoppen-Party
13:30 Uhr: Kinderschminken und Unterhaltung für unsere 

kleinen Gäste
14:30 Uhr: Eis für alle!
18:30 Uhr: Schließung der Stände
Wir freuen uns auf ein schönes Fest mit vielen bekannten Gesich-
tern und guter Laune – feiert mit uns!

Herzliche Grüße
Der Vorstand des WGB 1995 Riol e. V.

Aus unseren Kirchen

Pastoraler Raum Schweich
Leitungsteam
Pfarrer Ralf-Matthias Willmes, Dekan, rmwillmes@bistum-trier.de
Daniela Schmitt, Finanzen und Verwaltung,
daniela.schmitt@bistum-trier.de
Susanne Münch-Kutscheid, Pastoralreferentin,
susanne.muench.kutscheid@bistum-trier.de
Pastorale Mitarbeiter
Pastoralreferentin Judith Schwickerath, judith.schwickerath@bis-
tum-trier.de
Pastoralreferent Martin Backes, martin.backes@bistum-trier.de
Sekretariat
Ursula Johannpeter, Sekretärin, Tel.: 06502 9371600,
schweich@bistum-trier.de
Bürozeit Mo und Mi 9–12:00 Uhr, Adresse: Oberstiftstraße 63, 
54338 Schweich
Vorstand Rat des Pastoralen Raums:
Joachim Wagner, Erwin Welter, Marita Schopphoven

Liebe Messdiener,
wir laden ein zu einer Tagesfahrt mit dem Zug nach Koblenz am 
Donnerstag, den 14.08.2025. Wir werden eine Führung durch die 
Stadt haben und am Nachmittag einige Zeit zur freien Verfügung.
Bei Interesse meldet euch bitte bei Susanne Münch-Kutscheid un-
ter susanne.muench-kutscheid@bistum-trier.de
Nähere Details folgen.

Herzliche Grüße,
Susanne Münch-Kutscheid

Pfarreiengemeinschaft Mehring
Freitag, 25. Juli:
10:00 Uhr Trittenheim Abschlussgottesdienst Kita Trittenheim
11:00 Uhr Klüsserath Abschlussgottesdienst Kita Klüsserath
18:30 Uhr Mehring Wortgottesdienst
Samstag, 26. Juli:
17:00 Uhr Mehring Sonntag-Vorabendmesse



Schweich	 - 3 -	 Ausgabe 30/2025

Pfarreiengemeinschaft Schweich
Gottesdienste

Freitag, 25.07.2025 Hl. Jakobus, Apostel
09:00 Uhr Hl. Messe in Schweich
Samstag, 26.07.2025 vom 17. Sonntag im Jahreskreis
14:30 Uhr Trauung in Föhren
17:45 Uhr Vorabendmesse in Kenn
Sonntag, 27.07.2025 17. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Fell
10:30 Uhr Hochamt in Föhren
09:15 Uhr Hochamt in Longuich
10:30 Uhr Hochamt in Schweich
Mittwoch, 30.07.2025 17. Woche im Jahreskreis
09:00 Uhr Gottesdienst - im Pfarrheim in Fell mit anschl. Frühstück
Donnerstag, 31.07.2025 Hl. Ignatius von Loyola, Priester, 
Ordensgründer
18:30 Uhr Hl. Messe in Issel
Freitag, 01.08.2025 Hl. Alfons Maria Liguori, Ordensgründer, 
Bischof, Kirchenlehrer
18:30 Uhr Hl. Messe in Kenn
10:00 Uhr Hl. Messe - im Seniorenhaus St. Josef in Schweich
Samstag, 02.08.2025 vom 18. Sonntag im Jahreskreis
19:00 Uhr Vorabendmesse in Bekond
14:00 Uhr Trauung in Issel
Sonntag, 03.08.2025 18. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Hochamt in Fell
10:30 Uhr Hochamt in Schweich
14:30 Uhr Taufe in Schweich

Feierliche Kirmesmesse in St. Margareta Kenn
Am Freitag, dem 18. Juli 2025, versammelten sich zahlreiche Gläu-
bige in der Pfarrkirche St. Margareta in Kenn zur traditionellen Kir-
mesmesse. Feierliche Orgelklänge begleiteten das Eröffnungslied 
zu Ehren der Schutzpatronin der Kenner Pfarrkirche. Gemeinsam 
zog Pfarrer Dr. Ralph Hildesheim mit einigen neuen und bereits 
erfahrenen Messdiener*innen in die gut besetzte Pfarrkirche ein. 
Währenddessen erfüllte Weihrauch den ganzen Kirchenraum.
Am Freitag, dem 18. Juli 2025, versammelten sich zahlreiche Gläu-
bige in der Pfarrkirche St. Margareta in Kenn zur traditionellen Kir-
mesmesse. Feierliche Orgelklänge begleiteten das Eröffnungslied 
zu Ehren der Schutzpatronin der Kenner Pfarrkirche. Gemeinsam 
zog Pfarrer Dr. Ralph Hildesheim mit einigen neuen und bereits 
erfahrenen Messdiener*innen in die gut besetzte Pfarrkirche ein. 
Währenddessen erfüllte Weihrauch den ganzen Kirchenraum.
In seiner Einführung würdigte Pfarrer Dr. Hildesheim die heilige 
Margareta als eine bedeutende Heilige, um die sich viele Legen-
den ranken. „Dass sie als Heilige zu den 14 Nothelfern zählt, lässt 
darauf schließen, dass es sich um eine besondere Heilige handelt!“
Die Messe war geprägt von einer Atmosphäre der Besinnung, des 
Dankes und der Gemeinschaft. Musikalisch wurde die Messe vom 
Kirchenchor „Cäcilia“ 1789 Kenn unter der Leitung von Andrea Kos-
ter mitgestaltet. An der Orgel begleitete Markus Roth die Liturgie 
und verlieh der Feier mit seinem Orgelspiel eine besondere Tiefe. 
Im Anschluss an den Gottesdienst nutzten viele Pfarrangehörige 
das schöne Wetter, um auf dem Kirchenvorplatz miteinander ins 
Gespräch zu kommen.
Mein persönliches Fazit: Die Kirmesmesse war ein voller Erfolg: 
gut besucht, feierliche prägende Liturgie, die den Besucher*innen 
in guter Erinnerung bleiben wird. Sie zeigt einmal mehr, wie wichtig 
solche Feste und Feiern für das christliche Miteinander einer Ge-
meinde sind.

Rüdiger Glaub-Engelskirchen, Gemeindereferent

Gestalte mit uns die Zukunft - Deine Fotos für unsere 
neue Pfarrei-Homepage!

Liebe Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft Schweich,
zum 01.01.2026 entsteht unsere neue Pfarrei Schweicher Land 
St. Martinus - und mit ihr eine moderne, lebendige Homepage, die 
unsere Gemeinschaft widerspiegeln soll.
Dafür brauchen wir eure Unterstützung!
Wir suchen besondere Fotos aus dem Leben unserer Pfarreien:
• Kirchen und Kapellen aus besonderen Perspektiven
• Gruppen und Veranstaltungen
• tille Momente und lebendige Begegnungen
• kreative Blickwinkel und persönliche Eindrücke
Sendet die Bilder bitte an Gemeindereferent Rüdiger Glaub-En-
gelskirchen r.glaub-engelskirchen@pfarreiengemeinschaft-sch-

18:30 Uhr Leiwen Sonntag-Vorabendmesse
Sonntag, 27. Juli:
9:00 Uhr Trittenheim Hl. Messe
10:30 Uhr Ensch Hochamt auf dem Festplatz anl. des 

Wein- und Dorffestes
14:30 Uhr Mehring Hl. Taufe
Montag, 28. Juli:
18:30 Uhr - ´´ Detzem Hl. Messe
Dienstag, 29. Juli:
18:30 Uhr Schleich Wortgottesdienst
Donnerstag, 31. Juli:
18:30 Uhr Longen Hl. Messe
Freitag, 1. August:
18:30 Uhr Mehring Hl. Messe mit eucharistischem Segen
Samstag, 2. August:
14:30 Uhr Leiwen Trauung
17:00 Uhr Ensch Sonntag-Vorabendmesse
17:00 Uhr Leiwen Sonntag-Vorabendmesse. Anschlie-

ßend „Kleines Pfarrfest“ in und hinter 
der Begegnungsstätte. Herzliche 
Einladung an alle!

Sonntag, 3. August:
9:00 Uhr Thörnich Hl. Messe
10:30 Uhr Detzem Hochamt anl. des Rieslingfestes
10:30 Uhr Mehring Hochamt mit Schützenkrönung. Mitge-

staltet vom Kirchenchor.
14:30 Uhr Mehring Hl. Taufe
Montag, 4. August:
18:30 Uhr Köwerich Hl. Messe
Dienstag, 5. August:
15:30 Uhr Pölich Hl. Messe in der Seniorenresidenz
Donnerstag, 7. August:
18:30 Uhr Klüsserath Hl. Messe
Freitag, 8. August:
18:30 Uhr Mehring Hl. Messe
Pfarrbüros der Pfarreiengemeinschaft Mehring:
Pfarrbüro Mehring:
Geöffnet
Montags von 9 bis 12:00 Uhr und von 17 bis 19:00 Uhr.
Donnerstags von 9 bis 12:00 Uhr.
Freitags von 9 bis 12:00 Uhr.
Telefon: 06502 994180.
Mail: pg-mehring@bistum-trier.de
Pfarrbüro Leiwen:
Geöffnet
Montags von 9 bis 12:00 Uhr.
Donnerstags von 9 bis 12:00 Uhr und von 17 bis 19:00 Uhr.
Telefon: 06507 3160.
Mail: pg-mehring@bistum-trier.de
Abweichende Öffnungszeiten:
Das Pfarrbüro Leiwen ist von Montag, 21. Juli bis Freitag, 8. August 
morgens geschlossen. Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro in 
Mehring. Am 24. und 31. Juli erreichen Sie Frau Schömann von 
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr im Pfarrbüro Leiwen.

Kinderchorprojekt 12Her(t)z der Pfarrgemeinde  
St. Medardus Mehring

Das Kinderchorprojekt „12Her(t)z“ startet am Dienstag, 29.07.2025, 
um 10:30 Uhr im Medardushaus in Mehring zur ersten Probe. Wei-
tere Proben sind am Di., 05.08. um 10:00 Uhr (!), am Di., 12.08. 
um 10:30 Uhr und am Sa., 06.09. um 10:30 Uhr ebenfalls immer 
im Medardushaus. Auftritte sind dann am Sonntag, 07.09.2025 
um 10:30 Uhr zum Winzerfest im Festzelt unten an der Mosel und 
am Montag, 08.09.2025 um 17:30 Uhr ebenfalls im Festzelt. Bitte 
pünktlich erscheinen! Weitere Infos bei der Chorleiterin B. Meuser, 
Tel.: 06502 4044956

KiKuFee-Programm der Pfarrgemeide St. Medardus 
Mehring

Das Kinder.Kultur.Ferien erleben -Programm (KiKuFee – 6 bis 12 
Jahre) der Pfarrgemeinde St. Medardus in Mehring bietet wie-
der verschiedene Angebote, kostenfrei. Die nächsten sind Do 
31.07.2025 von 14:00 - 16:00 Uhr „Tasten tasten“ mit Klavierkon-
zert für Kinder und Orgelbesichtigung. Am Mittwoch 06.08. heißt es 
von 14:00 - 17:00 Uhr „der Kopf, der ist aus Gummi“ mit Spaßlie-
dern und gemeinsamen Spielen. Es sind noch wenige Plätze frei; 
Anmeldung nur per E-Mail: bimuk(at)web.de
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weich.de (gerne mit einem kurzen Hinweis zum Aufnahmeort und 
-datum). Sollten Menschen auf den Fotos zu sehen sein, so be-
nötigen wir eine unterschriebene Einwilligung, dass die zu sehen-
den Personen damit einverstanden sind, dass wir sie auf unserer 
Homepage und auf „Social Media“ veröffentlichen. Entsprechende 
Vorlagen gibt es bei uns im Pfarrbüro in Schweich.
Lasst uns gemeinsam zeigen, wie vielfältig, herzlich und enga-
giert das Leben bisher war. Eure Fotos helfen dabei, unsere neue 
Homepage mit Leben zu füllen - und unsere Gemeinschaft sichtbar 
zu machen.
Danke für eure Unterstützung!

Ev. Kirche Ehrang
Gottesdienstnachrichten der Ev. Kirchengemeinde Ehrang
Sonntag, 03.08.2025
10:15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Schweich,

Prädikant Michael Jörg
Sonntag, 17.08.2025
15:00 Uhr Einführungsgottesdienst

Pfarrer Harden-Süsterhenn, Dr. Weber
Donnerstag, 21.08.2025
18:30 Uhr Ök. Gottesdienst in St. Georg, Schweich Issel

Dr. Ralph Hildesheim und Fynn Harden-Süsterhenn

Evangelisches Gemeindebüro Ehrang
Telefon: 0651 63242
E-Mail: ehrang@ekir.de
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do + Fr. 09:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen

Ende des redaktionellen Teils

Redaktionsschlussvorverlegung
KW 40 – Tag der deutschen Einheit

auf Freitag, 26.09.2025
KW 51 – Vorweihnachtswoche

auf Freitag, 12.12.2025
16:00 Uhr im Verlag

Später eingereichte Beiträge können leider nicht mehr berück-
sichtigt werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

LINUS WITTICH Medien, Redaktion

Impressum

Presserechtliche Verantwortung für den nichtamtlichen 
redaktionellen Teil und Anzeigen:
Martina Drolshagen, Verlagsleiterin

Erscheinungsweise: wöchentlich freitags. 
Zustellung durch den Verlag an alle Haushaltungen kostenlos.

Zentrale: Tel. 06502 9147-0, E-Mail: service@wittich-foehren.de
Einzelstücke zu beziehen beim Verlag zum Preis von 0,70 € zuzügl. 
Versandkosten. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zur Zeit gültige 
Anzeigenpreisliste.
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Mei-
nung der Redaktion wieder.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt 
oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz für ein 
Exemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprü-
che, insbesondere aus Schadensersatz, sind aus-
drücklich ausgeschlossen.

Rebekka Beck
Medienberaterin

Tel. 0151 16305405 
r.beck@wittich-foehren.de

Claudia Straka 
Verkaufsinnendienst
Tel. 06502 9147-274

c.straka@wittich-foehren.de

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Amtsblatt „Römische Weinstraße“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Römische Weinstraße“  
unter http://epaper.wittich.de/724

Redaktions-Annahmeschluss 
Mo., 16.00 Uhr 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 meinwittich.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Di., 12.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Ihre Ansprechpartnerinnen für 
Anzeigen, Beilagen und Onlinewerbung

unsere Leser und Interessenten.
Wichtige Information für

www.meinort.app | www.jobs-regional.de | www.wittich.de

URLAUBvom Alltag
 

FERIENPARK LENZ

Plauer Seeblick 43 | 17213 Malchow
Tel. 0152 08529030 | urlaub@ferienpark-lenz.de

www.ferienpark-lenz.de

Ferienwohnung Edith
Jetzt Auszeit buchen!

Oder buchen Sie eines von rund 30 traumhaften 

Feriendomizilen in der Mecklenburgischen Seenplatte

104 m² 4 2 2
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!!Wir kaufen Ihr Auto!!
(auch fahruntaugl. FZ)

Abholung nach Vereinbarung

Mobil: 0174 4788439

www.schreinerei-karrenbauer.com
+49 65 02 / 9 33 69 73 c.karrenbauer@freenet.de

seit 1992

Fenster
Haustüren
Innenausbau

Trockenbau
Möbelbau
Treppen

Büro: Schweicher Straße 43a · 54338 Schweich

Büro Luxembourg: 63, Route du Vin · 6841 Machtum

seit 2009

Fenster
Haustüren
Innenausbau

Trockenbau
Möbelbau
Treppen

Ihre Schreinerei in der Region Trier-Saarburg:

Ihr Partner in Luxembourg:

Ärztetafel 
HAUSARZTPRAXIS

Alexandra Lehnen
Fachärztin für Allgemeinmedizin
FK GeriatrieFK Geriatrie
Bei den Weiden 2  l  54338 Schweich
Tel. 0 65 02 / 93 95 096

Wir machen Urlaub 
vom 28.07. bis zum 15.08.25

Die Vertretung übernimmt:

von Mo. 28.07.25 - Fr. 15.08.25
Praxis Fr. Dr. Feltes, Schweich, Brückenstr. 81, 

Tel.: 06502/ 20 24 0
Hausärzte Schweich, In den Schlimmfuhren 2,

Tel.: 06502/ 99 79 66 0 

von Mo. 28.07.2025 - Fr. 02.08.25 
Praxis Mehring, Kapellenweg 3, 54346 Mehring, 

Tel.: 06502-5822

von Mo. 11.08.2025 - Fr. 15.08.25 
Praxis Hr. Dr. Sharifi, Brückenstr. 20, 54338 Schweich, 

Tel.: 06502-7001
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Fell 
Föhren (Vertretung vom 11.08.2025 bis 17.08.2025) 
Föhren 
Issel (Vertretung vom 28.07.2025 bis 17.08.2025) 
Kenn (Vertretung vom 04.08.2025 bis 17.08.2025) 
Klüsserath (Vertretung vom 28.07.2025 bis 03.08.2025) 
Longen (Vertretung vom 28.07.2025 bis 10.08.2025) 
Longuich (Vertretung vom 11.08.2025 bis 17.08.2025) 
Lörsch (Vertretung vom 28.07.2025 bis 10.08.2025) 
Mehring (Vertretung vom 21.07.2025 bis 17.08.2025) 
Trittenheim (Vertretung vom 04.08.2025 bis 10.08.2025 und vom
11.08.2025 bis 17.08.2025)

Bewerben Sie sich mit folgenden Angaben unter:
✔  Name, Vorname
✔  Geburtsdatum
✔  Straße, Hausnummer 
✔  Postleitzahl, Ort 
✔  Telefon (Festnetz und Mobil)

✔  E-Mail-Adresse 

Füllen Sie einfach und bequem das Bewerbungsformular 
auf unserer Homepage aus: www.wittich.de/bewerbung
schicken uns eine E-Mail: vertrieb@wittich-foehren.de
oder rufen Sie uns an: Telefon 06502 9147800

per WhatsApp0170/2337414

Sie verteilen in Ihrem Bezirk jeden Freitag die Zeitungen.

Wir stellen Sie ein als
Zeitungszusteller (m/w/d)

im Rahmen eines Minijobs.

AMTSBLATT 
und Mitteilungen

der Verbandsgemeinde Schweich

Wir suchen zuverlässige Schüler, Rentner, Hausfrauen oder 
Berufstätige für nachfolgende(n) Bezirk(e):

JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de

©
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Kostenlose  
Jobsuche –  print & digital!Der Einkauf 

REGIONAL. 
Ihr nächster Job  
REGIONAL.
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JOBS 
IN IHRER REGION
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>> B >> 

>> D >> 

•   Schiefer- und 
Ziegelarbeiten

• Dachfenster
• Bauklempnerei
• Fassadenverkleidung 
• Balkonabdichtung
• Reparaturen

Burgstraße 19 • Riol • 0176 / 96348527
kontakt@dachdecker-patrick-nolte.de

Brevet de Maî trise
PATRICK NOLTE GmbH

>> F >> 

Jürgen Feller -
Ihr Experte

Moselstr. 11  |  D-54341 Fell/Fastrau
Mobil: 0151 / 17004380  |  E-Mail: info@fellerdach.de w

w
w
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el
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rd

ac
h.

d
e

>> H >> 

>> L >> 

>> P >> 

>> R >> 

NATURHEILPRAXIS
Doris Reh • Heilpraktikerin

Mittelstr. 109, 54340 Klüsserath
Termine nach Vereinbarung:
T: 0176 55 93 64 61
www.heilpraktikerin-reh.de 

• Therapeutische  
 Massagen

• Schröpfen 

• Blutegeltherapie

• Lymphdrainage

• Akupunktur

06502 / 6800

o. 6900

mediVAN

Taxi Service rund um die Uhr

Liegendtransport

Tragestuhl- & 

Rollstuhl- & Krankenfahrten TAXI
DRUCKENMÜLLER 

SCHWEICH

Wir machen Betriebsferien 
vom 04. August bis  

17. August 2025.
Ab dem 18. August sind wir gerne wieder für Sie da!

Leyendecker Gebäudetechnik GmbH
Brückenstraße 40 • 54347 Neumagen-Dhron • Tel.: 06507 / 992030

info@leyendecker-shk.de • www.leyendecker-shk.de

Sammler sucht 
Antiquitäten, Pelze, Münzen, Uhren und Musikinstrumente, 

Silber und altes Spielzeug. Zahle sehr gut und bar. 
Telefon: 06897 / 50 100 47 oder: 0 15 77 / 3 18 42 75

Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A bis ZIhre regionalen Partner

auf einen Blick…

 

 

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!



Schweich	 - 18 -	 Ausgabe 30/2025

Elektrisierend vielseitig.
Das Hyundai Stromer-Trio für  
Stadt, Abenteuer und Familie.

Elektrische 
Reichweite**

Hyundai INSTER: 327 km
Hyundai KONA EV: 380 km
Hyundai TUCSON PHEV: 70 km

Hyundai INSTER 42 kWh „Select“  
(71 kW/97 PS)
Ausstattung: Effizienz-Paket | Rückfahrka-
mera | Autonomer Notbremsassistent 1.5 
(FCA 1.5) | Autobahnass. 1.5 (HDA 1.5) u.v.m.

Monatliche Leasingrate

175,00 EUR1
Monatliche Leasingrate

339,00 EUR3

1Unser Kilometerleasingangebot4 für den Hy-
undai INSTER Select 42 kWh, 71 kW (97 PS): 
Anschaffungspreis 25.150,00 €, zzgl. Über-
führung: 1.190,00 € (zusätzlich 172,55 € fällig 
bei Rückgabe), Leasingsonderzahlung: 0,00 €, 
Gesamtbetrag 8.572,55 €, Laufzeit: 48 Monate, 
Gesamtlaufleistung: 20.000 km, 48 mtl. Raten 
à 175,00 € 

3Unser Kilometerleasingangebot5 für den Hy-
undai Tucson Select Plug-in-Hybrid 1.6 T-GDI 
PHEV (185 kW/252 PS): Anschaffungspreis 
45.440,00 €, zzgl. Überführung: 1.390,00 €, 
Leasingsonderzahlung: 0,00 €, Gesamtbetrag 
16.272,00 €, Laufzeit: 48 Monate, Gesamtlauf-
leistung: 20.000 km, 48 mtl. Raten à 339,00 € 

Hyundai KONA Elektro 49 kWh 
„Select“ (99 kW/135 PS)
Ausstattung: 7,0 J x 17"-Leichtmetallfelgen 
mit 215/60 R17 Bereifung | Voll-LED-Schein-
werfer | Digitales Cockpit (12,3"-Display) u.v.m.

Monatliche Leasingrate

226,00 EUR2

2Unser Kilometerleasingangebot4 für den Hy-
undai KONA EV Select 49 kWh, 99 kW (135 PS): 
Anschaffungspreis 37.990,00 €, zzgl. Über-
führung: 1.390,00 € (zusätzlich 172,55 € fällig 
bei Rückgabe), Leasingsonderzahlung: 0,00 €, 
Gesamtbetrag 11.020,55 €, Laufzeit: 48 Monate, 
Gesamtlaufleistung: 20.000 km, 48 mtl. Raten 
à 226,00 € 

Abbildung zeigt ggf. Sonderausstattung

Energieverbrauch Hyundai INSTER Select 42 kWh Frontantrieb, 71 kW (97 PS) kombiniert: 14,3 kWh/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km,  
CO2-Klasse: A, elektrische Reichweite** max. 327 km. 
Energieverbrauch Hyundai KONA EV Select 49 kWh Frontantrieb, 99 kW (135 PS) kombiniert: 14,6 kWh/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km,  
CO2-Klasse: A, elektrische Reichweite** max. 380 km. 
Energieverbrauch Hyundai TUCSON Plug-in-Hybrid Select 1.6 T-GDI 185 kW (252 PS) 6-A/T Frontantrieb kombiniert/gewichtet: 7,5 kWh/100 km plus 1,0 
l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 22 g/km; CO2-Klasse: B; Energieverbrauch bei entladener Batterie kombiniert: 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen bei 
entladener Batterie kombiniert: 141 g/km; CO2-Klasse bei entladener Batterie: E, elektrische Reichweite** max. 70 km.

Autohaus Eifel Mosel GmbH
54634 Bitburg | Ottostr. 2 | Tel.: 06561/6004-0
54311 Trierweiler | Auf Wolfsgang 1 | Tel.: 0651/982230-0
54595 Prüm | Prümtalstr. 18 | Tel.: 06551/95602-0
54516 Wittlich | Max-Planck-Str. 11 | Tel.: 06571/9774-0
www.eifelmosel.de

*Sämtliche Informationen zum Umfang der Herstellergarantie finden Sie unter: www.hyundai.de/garantien. **Elektrische Reichweite bei voller Batterie nach WLTP. Die maximale 
Reichweite wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst z. B. von Verkehrsbedingungen, Fahrzeugausstattungen und Fahrweise. Im realen Fahrbetrieb kommt es zu einer geringe-
ren Reichweite. 4Ein unverbindliches Leasingbeispiel für Privatkunden der HYUNDAI Leasing, ein Geschäftsbereich der Allane SE, Dr.-Carl-von-Linde-Straße 2, 82049 Pullach. 5Ein 
unverbindliches Leasingbeispiel der HYUNDAI Finance, ein Geschäftsbereich der Hyundai Capital Bank Europe GmbH, Europa-Allee 22, 60327 Frankfurt am Main. | Alle Preise inkl. 
gesetzlicher MwSt. Angebote gültig bei Anfrage und Genehmigung bis 30.09.2025. | Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. | Design by mediaX S.à.r.l.

Hyundai TUCSON Plug-in-Hybrid 
„Select“  (185 kW/252 PS)
Ausstattung: Design-Paket | 2-Zonen-Klima-
automatik | Digitales Cockpit mit 12,3-Zoll-
Display | Einparkhilfe vorne + hinten u.v.m.
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FRISCHE WURSTWAREN
aus geprüfter Meisterqualität 

Im Angebot vom 25.07.2025 bis 31.07.2025

54518 Binsfeld, Wittlicher Str. 4 · 0 65 75/ 9 58 30
Unsere Filialen: Ensch · Dreis

www.metzgerei-mittler.de

Wir bringen Abwechslung
Wir bringen Abwechslungin Ihre Küchein Ihre Küche

SALAT
DER WOCHE:

TIEFPREIS 
DES MONATS:

Kartoffelsalat 
Essig/Öl  100 g 0,89 ¤

Fleischwurst  
im Ring
 1 Stck. 10,00 ¤

Schwenkbraten 
Kamm und Lende 1 kg  11,49 ¤
St. Louis Ribs 1 kg 9,99 ¤
Bratwurstschnecken 100 g 0,99 ¤
Bauernschinken 100 g  2,19 ¤
feine Bratwurst   100 g  1,19 ¤

Neu- & Gebrauchtwagen | Ankauf von Fahrzeugen aller Art 
Modernste Diagnosetechnik | HV-Elektromobilität 

Wartung & Reparatur aller Marken 
Abschlepp- & Pannendienst 

Spezialist für Ihre Unfallabwicklung 
Karosseriefachbetrieb und Autoglas-Service

54424 Thalfang | Bahnhofstr. 47 |  Tel.: 0 65 04 / 91 45 0 
www.auto-hermann.de

THALFANG

IN IHRER REGION
WOHNEN

Tel. +49 (0) 6502-99 696 00 • Fax +49 (0) 6502-99 696 99

Tischlerei Adam + Koster
Gewerbegebiet 20

D-54344 Kenn
adam.koster@t-online.de

www.tischlerei-adam-koster.de

• Möbel • Innenausbau • Türen
• Treppen • Fenster • Holzfußböden

Kapitalanlage in Lieser/ Mosel
Langzeit vermietete FW, generalsaniert, komplett hochwertig und 

neu eingerichtet als Kapitalanlage zu verkaufen. 

Whg 1: 60,0 m², Warmmiete netto   950,-€ mtl., Kaufpreis 173.500,-€

Whg 6: 70,5 m², Warmmiete netto 1180,-€ mtl., Kaufpreis 214.000,-€

Info:  www.avl-web.de  und  Mobil  0151 46536671

Neubau-Eigentums- oder Ferienwohnungen in

Brauneberg, zum Teil mit Moselblick zu verkaufen:

Hochwertige  Ausstattung,  Aufzug,  großzügige  Balkone, 

Garage.

Info:  www.avl-web.de  und  Mobil  0151 46536671

Zweifamilienhaus  in  Mülheim/Mosel  mit  300  m² 

Gartengrundstück  zu  verkaufen.  Generalsaniert,  Luft-

Wärmepumpe, energieeffizient, 2 Garagen, bezugsfertig.

Kaufpreis 459.000,- €

Info:  www.avl-web.de  und  Mobil  0151 46536671

Verkaufe Haus in Schweich-Issel
Keine Maklerkosten

Wohnfl. ca. 170 m², Grundst. ca. 435 m², 5 Zimmer,  
2 Küchen, 2 Bäder, Terrasse und Balkon,  

voll unterkellert, 2 Garagen
Tel. 0176 - 422 30 601

Ende der Betriebsferien
mit neuem Schwung geht‘s in die 2. Halbzeit ...

Ab Dienstag, den 29. Juli 2025, 
sind wir wieder gerne für Sie da!

Markisen | Terrassenüberdachungen
Sonnenschutz | Tore
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Spitzenqualität aus der Region -
mit gutem Gewissen geniessen.

Sommerleicht Sommerleicht genießengenießen

Grillen vom Fachmann.Grillen vom Fachmann.
Größte Grillauswahl Größte Grillauswahl 
in der Region.in der Region.

Von Montag bis Mittwoch

Hackfleisch 9,99 EUR/kg

Von Donnerstag bis Samstag

Putenrollbraten 13,99 EUR/kg

Knoblauchpfanne  0,99 EUR/100 g
Vom Schwein in herrlich cremiger Sauce

Bärlauchsteaks 1,19 EUR/100 g
Vom mageren Schweinerücken

Sauerbraten 1,48 EUR/100 g 
Extra zart von Rindern aus eigener Schlachtung 

Hackbraten  1,49 EUR/100 g
Auch zum Selberbacken für Zuhause

Römergriller 1,29 EUR/100 g
Täglich kesselfrisch hergestellt

Fitnesssalat 1,29 EUR/100 g
Hausgemacht

vom 28. Juli bis 02. Augustvom 28. Juli bis 02. August

Jörg Gans
          Malermeister

Tel. 0651 / 82 10 91 · Mobil 0171 / 285 93 47
Neustraße 27 · 54317 Kasel


